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Die Bundesregierung hat am 16. Dezember 2015 
den Entwurf des Abschlussprüfungsreformgesetzes 
(AReG)* veröffentlicht. Mit dem AReG sollen die 
prüfungsbezogenen Vorschriften der Abschlussprü-
ferrichtlinie und der Abschlussprüferverordnung 
umgesetzt beziehungsweise ausgeführt werden.

Im Vergleich zu dem im März 2015 veröffentlich-
ten Referentenentwurf des Bundesjustizministeri-
ums ergeben sich einige wichtige handelsrechtliche 
Änderungen: 
• Kapitalmarktorientierte Unternehmen im Sinne 

des § 264 d HGB sollen unverändert die gemäß Ab-
schlussprüferverordnung auf zehn Jahre begrenz-
te Höchstlaufzeit des Prüfungsmandates durch öf-
fentliche Ausschreibung oder Joint Audit auf 20 
beziehungsweise 24 Jahre verlängern können. Kre-
ditinstituten und Versicherungen wird diese Ver-
längerungsoption allerdings nicht mehr zugestan-
den. Bei Unternehmen dieser Branchen verbleibt 
es bei einer Höchstlaufzeit des Abschlussprüfungs-
mandates von zehn Jahren.

• Es ist dem Abschlussprüfer unter bestimmten Vo-
raussetzungen auch weiterhin gestattet, bestimm-
te Steuerberatungs- und Bewertungsleistungen 
gegenüber einem Mandanten von öffentlichem 
Interesse zu erbringen. Gegenüber dem Referen-
tenentwurf wird jetzt allerdings das Tatbestands-
merkmal der „Wesentlichkeit“ näher definiert. 
Steuerberatungsleistungen, die den für steuerliche 
Zwecke zu ermittelnden Gewinn im Inland erheb-

lich kürzen oder ohne wirtschaftliche Not einen er-
heblichen Teil des Gewinns ins Ausland verlagern, 
sollen sich „wesentlich“ und damit in unzulässi-
ger Weise auf den Abschluss auswirken (sogenann-
te „aggressive Steuerplanung“).

• Die im Referentenentwurf noch vorgesehene Über-
tragung der Anforderungen an den Bestätigungsver-
merk von Unternehmen von öffentlichem Interesse 
auch auf sonstige Unternehmen ist im Regierungs-
entwurf nicht mehr enthalten. Damit wurde einer 
zentralen Forderung der WPK Rechnung getragen.

Weitere Anpassungen betreffen unter anderem das 
Wertpapierhandelsgesetz, das Aktiengesetz und das 
Genossenschaftsgesetz. Der Regierungsentwurf, zu 
dem die WPK mit Schreiben vom 28. Januar 2016 
Stellung genommen hat, wird nun in den Gesetzge-
bungsgremien beraten, damit die neuen Regelungen 
zum 17. Juni 2016 in deutsches Recht umgesetzt wer-
den können.  sp

Umsetzung der EU-Reform der Abschlussprüfung
Regierungsentwurf des AReG veröffentlicht

*Gesetz zur Umsetzung der prüfungsbezogenen Regelungen der Richtlinie 2014/56/EU sowie 
zur Ausführung der entsprechenden Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 im Hinblick 
auf die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse

Regierungsentwurf des AReG abrufbar unter 
www.wpk.de/link/mag011601/

Stellungnahme der WPK vom 28. Januar 2016 abrufbar unter
www.wpk.de/oeffentlichkeit/stellungnahmen/2016/#sn-951
www.wpk.de/magazin/1-2016/
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Zur Sache

Außerdem bieten wir Ihnen im April an 
sechs Orten das Forum WPK aktuell Kam-
merversammlungen an (Termine auf Sei-
te 56 in diesem Heft). Beiratsvorsitzer Dr. 
Marian Ellerich, Vorstandskolleginnen und 
-kollegen und ich werden Ihnen den aktu-
ellen Stand schildern. Nutzen Sie diese Ge-
legenheit zur Fortbildung und zum Gedan-
kenaustausch. Ergänzend wollen wir Sie 
im Frühjahr über das Format WPK aktuell 
Livestream im Internet unterrichten.

Mit dem 17. Juni kommt die Zeiten-
wende für die öffentliche Aufsicht. Die Ab-
schlussprüferaufsichtskommission wird 
dann aufgelöst sein und die Abschlussprü-
feraufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle ihre Arbeit 
aufgenommen haben. Mit großem Interesse 
erwarten wir die insoweit im Frühjahr vom 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle und vom Bundeswirtschaftsministeri-
um zu treffenden Personalentscheidungen. 
Die Modalitäten der Zusammenarbeit mit 
der neuen Aufsichtsstelle zu finden, wird 
eine wichtige Aufgabe im zweiten Halb-
jahr 2016 sein. Wir sehen einer guten und 
konstruktiven Zusammenarbeit mit der Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle entgegen. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kol-
legen, Ihre Meinung ist uns nicht nur im 
persönlichen Gespräch bei WPK aktuell 
Kammerversammlungen wichtig, für Ende 
2016/Anfang 2017 planen wir auch eine re-
präsentative Mitgliederbefragung. Der Vor-
stand möchte Ihre Einschätzung der be-
rufspolitischen Lage und der Arbeit der 
Kammer nach dem 17. Juni für die Strate-
gie WPK 2020 aufnehmen.

Sie sehen, das Jahr wird spannend und 
arbeitsreich. Ich freue mich darauf und auf 
den Austausch mit Ihnen. Sie erreichen mich 
per E-Mail unter gerhard.ziegler@wpk.de.

Ihr

der 17. Juni wird aus berufspolitischer Sicht 
die Zäsur dieses Jahres sein. Dann greifen die 
weitreichenden Änderungen der Reformpa-
kete Abschlussprüferaufsichtsreformgesetz 
(APAReG) und Abschlussprüfungsreform-
gesetz (AReG). Auch aus diesem Blickwin-
kel lässt sich das Jahr in zwei Hälften teilen.

Bis zum Sommer sind die Gesetz-
gebungsverfahren abzuschließen. Das 
APAReG war vor Weihnachten im Bundes-
tag, zum Redaktionsschluss dieses WPK Ma-
gazins stand nur die Verkündung im Bun-
desgesetzblatt noch aus. Zum AReG liegt 
seit Dezember ein Regierungsentwurf vor.

Die Selbstverwaltung unseres Berufs 
steht im ersten Halbjahr vor der Herausforde-
rung, die Änderungen in der Berufssatzung 
für WP/vBP und in der Satzung für Qualitäts-
kontrolle abzubilden. Daran arbeiten zurzeit 
zwei Ausschüsse in der WPK. Zur Berufs-
satzung hat die Kammer die Berufsverbände 
angehört, zur Satzung für Qualitätskontrolle 
sind Beiratsmitglieder eingebunden. 

Der Beiratssitzung am 29. April kommt 
mit Blick auf die für Satzungsänderungen 
erforderliche Zweidrittelmehrheit eine be-
sondere Bedeutung zu. Man wird sie wohl 
als Nagelprobe für das Funktionieren unse-
rer Selbstverwaltung bezeichnen können.

Erwähnen möchte ich auch, dass der-
zeit die sachlich zuständigen Fachgremien 
und die Abteilungen der Geschäftsstelle in-
tensiv daran arbeiten, die ab 17. Juni grei-
fenden Rechtsänderungen in die Arbeitsab-
läufe der Kammer zu integrieren. Betroffen 
sind sämtliche Bereiche ihrer operativen 
Kerntätigkeit, also Berufsaufsicht, Berufs-
register, Examen und Qualitätskontrolle. 
Ebenso wichtig ist es, eine geordnete Per-
sonalüberleitung sicherzustellen.

Wir werden Sie im Internet und per 
Newsletter auf dem Laufenden halten. Auch 
im WPK Magazin greifen wir die Themen 
auf. Lesen Sie in dieser Ausgabe auf Seite 
4 einen Beitrag über das AReG und auf Sei-
te 33 ff. den ersten Teil einer Darstellung 
zum „neuen“ Qualitätskontrollverfahren. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
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WP/StB/RA Prof. Dr. Hans-Jürgen 
Graf von Stuhr, Frankfurt, ist seit 
1. Januar 2016 Mitglied des Bei-
rates der Wirtschaftsprüferkam-
mer. Im Wege des Nachrückver-
fahrens (§ 5 a Wahlordnung der 

WPK) folgt er auf WP/StB Wal-
ter Kaldenbach, Brühl, der seinen 
Rücktritt als Beiratsmitglied mit 
Wirkung zum 31. Dezember 2015 
erklärt hatte.  th

Wechsel im Beirat der WPK

Mitglieder der Kommission für Qualitätskontrolle 
2016 bis 2020
Seit dem 17. Januar 2016 amtiert die Kommission für 
Qualitätskontrolle in der Besetzung nach dem Bei-
ratsbeschluss der Herbstsitzung vom 30. November 

Wiederbestellt wurden:

2015. Die neue Amtszeit der Kommission dauert bis 
zum 16. Januar 2020. Zehn Mitglieder kommen aus 
kleinen und mittleren Praxen, drei aus Großpraxen.

  th

WP/StB Dipl.-Kfm. 
Joachim Riese, 
Düsseldorf – 
Vositzender

WP/StB Dipl.-Kfm. 
Hubert Eckert, 
Nürnberg

WP/StB Dipl.-Kfm. 
Andreas Köhl, 
Landshut

WP/StB Dipl.-Kfm. 
Carolin Schütt, 
Stuttgart

WP/StB Dipl.-Kfm. 
Jens Löffler, 
Hannover

WP/StB/RA FAfStR 
Prof. Dr. Jens Poll, 
Berlin – 
Stellvertretender 
Vorsitzender

vBP/StB Dipl.-Betriebsw. 
(FH) Gunter Fricke, 
Freilassing

WP/StB Dipl.-Kfm. 
Harald Partmann, 
Gummersbach

WP/StB Dipl.-Kfm. 
Stefan Schweren, 
Berlin(ohne Foto)

vBP/StB 
Dipl.-Betriebsw. (FH) 
Wolfgang Ujcic, 
Korb – 
Stellvertretender 
Vorsitzender

WP/StB Dipl.-Ökon. 
Jürgen Hug, 
Korb

WP/StB Dipl.-Kfm. 
Gerhard Schorr, 
Stuttgart

WP/StB Dipl.-Kfm. 
Hubert Voshagen, 
München

Neues Mitglied ist:
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Der Prüfungsansatz: auf Risiken fokussiert.

Mit Software von DATEV.

Das Ergebnis: wirtschaftlich geprüft.

Der Erfolg einer wirtschaftlichen Abschlussprüfung hängt von der risikoorientierten Prüfungsplanung 

und der skalierten Prüfungsdurchführung ab. DATEV Abschlussprüfung comfort führt Sie dabei 

zielgerichtet und zügig durch alle Aufgaben. Die Software bietet vollkommen transparente Prozesse 

für höchste Prüfungsqualität. So prüfen Sie schnell, sicher und zukunftsorientiert – mit DATEV.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/wirtschaftlich-pruefen 
oder unter 0800 1001119.
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Die Wirtschaftsprüferprüfung II/2015 ist im 2. Halb-
jahr 2015 durchgeführt worden. Die Klausuren wur-
den im August 2015 geschrieben, die mündlichen 
Prüfungen fanden im November und Dezember 2015 
statt. 

Das Ergebnis der Prüfung ist in der nachfolgend 
abgebildeten Tabelle dargestellt. Wie im Frühjahrs-
termin I/2015 haben nahezu 53 % aller Kandidaten 
die Prüfung bestanden. Fast 21 % haben die Ergän-
zungsprüfung erreicht, das heißt, sie können Teile 
der Prüfung wiederholen, ohne dass dies als neuer 
Prüfungsversuch gilt. Die Prüfung nicht bestanden 
haben – einschließlich der zur mündlichen Prü-

Nichtbestehensquote wieder deutlich  
unter 30 Prozent
Ergebnisse der Wirtschaftsprüferprüfung II/2015

fung nicht zugelassenen Kandidaten – rund 26 % der 
Prüflinge.

Einschließlich der Kandidaten aus dem Prüfungs-
termin I/2015 (siehe WPK Magazin 3/2015, Seite 15) 
waren zu der Prüfung im Jahr 2015 insgesamt 603 
Kandidaten zugelassen. Das waren 29 Kandidaten 
weniger als im Jahr 2014, was einem Rückgang von 
4,6 % entspricht.  tü

Tabelle „Ergebnisse der Wirtschaftsprüferprüfung II/2015/Gesamtergebnis“ 
auch abrufbar unter 
www.wpk.de/nachwuchs/pruefungsstelle/ergebnisse/

Ergebnisse der Wirtschaftsprüferprüfung II/2015 / Gesamtergebnis
Kandi-
daten 
insge-
samt

Triftiger 
Grund  

(Erkran-
kung)

Rück-
tritte

An der Prüfung  
teilgenommen

Zur mündlichen  
Prüfung nicht  

zugelassen

Prüfung nicht  
bestanden

Auferlegung einer Ergänzungsprüfung Prüfung  
bestandeninsgesamt davon in mehr  

als einem Fach

absolut relativ absolut relativ absolut relativ absolut relativ (absolut) (relativ) absolut relativ

Vollprüfung 107 4 10 93 100,0 % 23 24,7 % 22 23,7 % 34 36,6 % (10) (10,8 %) 14 15,0 %

Ergänzungsprüfungen 27 1 0 26 100,0 % – – 5 19,2 % – – – – 21 80,8 %

Teilnehmer an der  
Vollprüfung insgesamt – – – 119 – – – – – – – – – – –

Anteil an der  
Gesamtteilnehmerzahl – – – 26,0 % – – – – – – – – – – –

Verkürzte Prüfung 
nach § 13 WPO 229 3 4 222 100,0 % 13 5,9 % 32 14,4 % 55 24,8 % (2) (0,9 %) 122 54,9 %

Ergänzungsprüfungen 39 1 1 37 100,0 % – – 4 10,8 % – – – – 33 89,2 %

Teilnehmer an der  
Prüfung nach § 13 
WPO insgesamt

– – – 259 – – – – – – – – – – –

Anteil an der  
Gesamtteilnehmerzahl – – – 56,7 % – – – – – – – – – – –

Verkürzte Prüfung 
nach § 8 a WPO 60 0 0 60 100,0 % 5 8,3 % 12 20,0 % 6 10,0 % (0) (0,0 %) 37 61,7 %

Ergänzungsprüfungen 7 0 0 7 100,0 % – – 0 0,0 % – – – – 7 100,0 %

Teilnehmer an der  
Prüfung nach § 8 a 
WPO insgesamt

– – – 67 – – – – – – – – – – –

Anteil an der  
Gesamtteilnehmerzahl – – – 14,7 % – – – – – – – – – – –

Verkürzte Prüfung 
nach § 13 b WPO 12 0 0 12 100,0 % 0 0,0 % 4 33,3 % 1 8,3 % (0) (0,0 %) 7 58,4 %

Ergänzungsprüfungen 0 0 0 0 100,0 % – – 0 0,0 % – – – – 0 0,0 %

Teilnehmer an der  
Prüfung nach § 13 b 
WPO insgesamt

– – – 12 – – – – – – – – – – –

Anteil an der  
Gesamtteilnehmerzahl – – – 2,6 % – – – – – – – – – – –

Gesamt 481 9 15 457 100,0 % 41 9,0 % 79 17,3 % 96 21,0 % (12) (2,6 %) 241 52,7 %
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Verband 
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Makler

in Kooperation mit

London
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VON LAUFF UND BOLZ
Versicherungsmakler GmbH

• Ermittlung der erforderlichen Versicherungssummen 
und  deren Maximierungen

• Implementierung eigenständiger Deckung bei 
Trennung von Gesellschaften

• Verbesserung des Preis-Leistungsverhältnisses

• Maßgeschneiderte Lösungen bei Einzelversicherungen

• Optimierung der Absicherung bei interprofessioneller 
Tätigkeit

info@vonlauffundbolz.de
www.vonlauffundbolz.de

Telefon 02234.95354-0 
Telefax  02234.95354-99

Bartmannstraße 32
50226 Frechen

Frechen/Köln | Hamburg | München | Wien

Versicherungsmakler für 
die rechts- und wirtschafts-
beratenden Berufe

Als unabhängige Spezialisten verfügen wir über lang-
jährige und  umfangreiche Erfahrung in der  Gestaltung 
Ihres individuellen  Versicherungsschutzes:

Ihre Berufshaftung: 
Fragen Sie den Marktführer!

Unser qualifi ziertes Team berät Sie gerne 
– ohne Zusatzkosten.

Neue PartG mbB: Wir sind am Ball!
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... ist eine maßgeschneiderte Versicherung.

Worauf Sie achten sollten...
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„Ich bin stolz darauf, bisher alle meine  
Lebensträume erfüllt zu haben!“
Praktikumsbörse der WPK

u Bitte lesen Sie weiter auf Seite 12
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Problempunkte und Neuerungen im Bereich 
der Prüfung der Maßnahmen zur Verhinderung 
von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und 
sonstigen strafbaren Handlungen
➔ Lars Reder, BaFin, Referatsleiter GW6

Erfahrungen, Erwartungen und neue Anfor-
derungen an die Jahresabschlussprüfung 
aufgrund der Neuerungen des KWG und der 
PrüfBV aus der Sicht der Bundesbank
➔ Bundesbankdirektor Jürgen Büschelberger 
und Bundesbankoberamtsrat  
Harald Streckenbach

Neuerungen im Bereich der Prüfung von  
Factoring- und Leasinginstituten aus der Sicht  
der Aufsicht 
➔ Dr. Kai Spickerhoff, BaFin, Referat GW5 

Aktuelle Neuerungen zur Prüfung von 
Finanzdienstleistern im Überblick und deren 
Konsequenzen für Prüfung/Berichterstattung, 
u. a. Neuerungen aufgrund der PrüfBV
➔ Wirtschaftsprüferin/Steuerberaterin 
Evi Lang, Mitglied des Vorstandes der 
Wirtschaftsprüfer kammer

Die Prüfung von kleinen und mittleren Finanzdienstleistungs instituten/ 
Wertpapierdienst leistungsunternehmen

Frankfurt am Main 
22. Februar 2016 ausgebucht
23. März 2016
9:30 Uhr - 16:00 Uhr
Hotel Le Méridien Parkhotel
Wiesenhüttenplatz 28 - 38
60329 Frankfurt am Main

München 
26. Februar 2016 ausgebucht
9:30 Uhr - 16:00 Uhr
Eden Hotel Wolff
Arnulfstraße 4
80335 München 

Sie können als Teilnehmer der Veran-
staltung bis zwei Wochen vor dem 
jeweiligen Termin gerne Ihre Fragen 
bei der Wirtschaftsprüferkammer ein-
reichen (claudia.beindorf@wpk.de). 
Diese Fragen werden dann – gegebe-
nenfalls anonymisiert – im Workshop 
besprochen.

ReferentenProgramm

WPin/StBin Evi Lang
Mitglied des Vorstandes  
der WPK

Jürgen Büschelberger
Bundesbankdirektor

Harald Streckenbach
Bundesbankoberamtsrat

Lars Reder
BaFin

Dr. Kai Spickerhoff
BaFin

Workshop der WPK mit der  
Deutschen Bundesbank und der BaFin

Die Prüfung von Finanzdienstleistungsinstitu-
ten und Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men unterscheidet sich von der Prüfung an-
derer Unternehmen vor allem durch die hohe 
Komplexität. Zahlreiche nationale und inter-
nationale Regelungen führen zu hohen Anfor-
derungen der zuständigen Aufsichtsbehörden 
und stellen die Abschlussprüfer vor besonde-
re Herausforderungen. Der Schwerpunkt des 
Workshops liegt in der Prüfung kleinerer und 
mittlerer Finanzdienstleistungsinstitute. Er be-
trifft die Jahresabschlussprüfung (HBG/KWG) 
und die Prüfung nach § 36 WpHG.

Zielgruppe und Inhalt
Die Veranstaltung richtet sich an Prüfer, die Fi-
nanzdienstleistungsinstituten und Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen betreuen oder 
prüfen. Sie ermöglicht die Diskussion von Prob-
lembereichen der Prüfung sowie der Berichter-
stattung mit der jeweiligen Aufsichtsbehörde. 
Außerdem sollen die Erwartungen der Aufsicht 
an die Prüfung sowie an die Berichterstattung 
aufgrund der Neuerungen insbesondere der 
PrüfBV (für Geschäftsjahr ab 2015), des KWG 
und weiterer gesetzlicher und aufsichtsrechtli-
cher Regelungen erörtert werden.

Teilnahme
Für die Teilnahme an dem Workshop erhebt 
die WPK einen Kostenbeitrag von 330 Euro. 
Eine Teilnahmebescheinigung im Sinne des 
§ 4 a BS WP/vBP wird erteilt. 

Ansprechpartner
Die Anmeldung senden Sie bitte an Dr. Claudia 
Beindorf, die Ihnen auch für Fragen zu dieser 
Veranstaltungsreihe zur Verfügung steht:  
E-Mail: claudia.beindorf@wpk.de  
Fax: 030 726161 228

Anmeldeformular unter 
www.wpk.de/mitglieder/veranstaltungen/

oder über: 

Zusatztermin

23. März 2016

mailto:claudia.beindorf@wpk.de
mailto:claudia.beindorf@wpk.de
http://www.wpk.de/mitglieder/veranstaltungen/


Die WPK hat im Januar ihren „Studienführer Wirt-
schaftsprüfung“ für das Sommersemester 2016 
neu aufgelegt. Er gibt einen Überblick über das auf 
den Beruf hinführende Lehrangebot und über das 

Lehrpersonal von Universitä-
ten, Fachhochschulen und 
Berufsakademien in ganz 
Deutschland.     th

Neuer WPK-Studienführer Wirtschaftsprüfung

 

 

 

 

 

Wirtschaftsprüferhaus  Rauchstraße 26  10787 Berlin  Tel.: 0 30/72 61 61-0  Fax: 0 30/72 61 61-2 28  E-Mail: admin@wpk.de  Internet: www.wpk.de  
  

Studienführer  Wirtschaftsprüfung der Wirtschaftsprüferkammer 
 

Sommersemester 2016 
 

 Universitäten    2 - 26  
Fachhochschulen  27 - 48  

Berufsakademien  49  

 

 
Hinweis: 
Der Studienführer „Wirtschaftsprüfung“ der WPK erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Die zugrundeliegenden Daten beruhen auf den Angaben der genannten Lehranstalten. 

 
Eine Übersicht über die Hochschulen, die eine Verkürzung des Wirtschaftsprüfungsexamens  

mittels eines nach § 8a WPO akkreditierten Masterstudiengangs oder eines nach § 13b WPO 

als gleichwertig anerkannten Studiengangs anbieten, finden Sie unter  

                                                                         www.wpk.de/nachwuchs/examen/hochschulen/ 

 

Studienführer abrufbar unter www.wpk.de/studienfuehrer/

Was ist Ihnen wichtig an Ihrem 
Job?
Das Wichtigste für mich bei einem 
Job ist, kontinuierlich zu wach-
sen. Ich möchte nicht bloß „ei-
nen Job machen“ oder bei einem 
„Brötchengeber“ arbeiten, der mir 
hilft zu überleben. Ich suche nach 
einem Beruf, der meine Persön-
lichkeit erfüllt.

Was war bislang Ihre größte He-
rausforderung? Worauf sind Sie 
besonders stolz?
Ich bin es gewohnt, auf Hinder-
nisse und Herausforderungen in 
meinem Leben zu stoßen. Ich su-

che sogar danach, da Sie mich 
größer und stärker machen. Keine 
Erfahrung oder Herausforderung 
war je umsonst! Ich bin stolz dar-
auf, bisher alle meine Lebensträu-
me erfüllt zu haben.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?
Today is the only chance to fly.

Wie wichtig ist Ihnen Vereinbar-
keit von Beruf und Familie?
Eine gute Mama für meinen Sohn 
zu sein, ist mir sehr wichtig. Er-
folgreich im Berufsleben zu sein 
ist mir aber auch sehr wichtig. Ich 
lege sehr viel Wert auf Work-Life-

Balance. Einen Beruf zu haben, 
in dem ich meine Persönlichkeit 
entfalten und meine Lebensauf-
gabe erfüllen kann, ist mir genau-
so wichtig, wie mit Menschen zu-
sammen zu sein, die ich liebe und 
die mich lieben. Das macht mein 
Leben erst zum Leben!

Was würden Sie sich von einem 
zukünftigen Arbeitgeber wün-
schen?
Mein zukünftiger Arbeitgeber soll 
mir ermöglichen, meine Persön-
lichkeit einzubringen und mich 
weiter zu entfalten. be

Landesgeschäftsstellen der WPK
Baden-Württemberg 
Leiter: Ass. jur. Rolf Holzreiter
Calwer Straße 11, 70173 Stuttgart
Telefon 0711 23977 0
Telefax 0711 23977 12
E-Mail lgs-stuttgart@wpk.de

Bayern 
Leiter: RA Karl Reiter
Marienstraße 14/16, 80331 München
Telefon 089 544616 0
Telefax 089 544616 12
E-Mail lgs-muenchen@wpk.de

Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt
Leiter: RA Christian Bauch
Rauchstraße 26, 10787 Berlin
Telefon 030 726161 216
Telefax 030 726161 199
E-Mail lgs-berlin@wpk.de

Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Schleswig-Holstein 
Leiterin: RAin Hiltrud Egbert
Ferdinandstraße 12, 20095 Hamburg
Telefon 040 8080343 0
Telefax 040 8080343 12
E-Mail lgs-hamburg@wpk.de

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen
Leiter: RA Dr. Christian Weiser
Sternstraße 8, 60318 Frankfurt am Main
Telefon 069 3650626 30
Telefax 069 3650626 32
E-Mail lgs-frankfurt@wpk.de

Nordrhein-Westfalen
Leiter: Dr. Wolfgang Klemz
Tersteegenstraße 14, 40474 Düsseldorf
Telefon 0211 4561 187
Telefax 0211 4561 193
E-Mail lgs-duesseldorf@wpk.de
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Spezielle Fortbildung 
der Prüfer für Qualitätskontrolle

Zielgruppe und Inhalt
Die Veranstaltung richtet sich an Prüfer für Qualitätskontrolle, die ihre 
Verpflichtung zur speziellen Fortbildung erfüllen möchten. Die Fortbil-
dung erfolgt durch Mitglieder der Kommission für Qualitätskon trolle.

Alle für Prüfer für Qualitätskontrolle erforderlichen Themenbereiche 
werden angesprochen. Der Schwerpunkt wird auf Änderungen des 
Qualitätskontrollverfahrens durch das APAReG liegen (z. B. Zustän-
digkeiten WPK/APAS, insbesondere bei § 319 a-Praxen, Übergangs-
regelungen, etc.). 

Erörtert werden darüber hinaus insbesondere häufig wiederkehrende 
Fragen

• zur Auswahl des Prüfers für Qualitätskontrolle
• zur Durchführung von Qualitätskontrollen
• zur Berichterstattung über eine Qualitätskontrolle
• zum nachfolgenden Verfahren durch die Kommission für  
 Qualitätskontrolle

Teilnahme
Für die Teilnahme an der Fortbildungsveranstaltung erhebt die WPK 
450 ¤. Die Teilnahme von Prüfern für Qualitätskontrolle an der Fort-
bildungsveranstaltung wird von der WPK automatisch vermerkt, so 
dass die Teilnehmer insoweit nichts weiter veranlassen müssen. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, so dass wir um Verständnis bitten, 
dass nur die jeweils ersten 20 Anmeldungen berücksichtigt werden 
können. 

Ansprechpartner
Für Fragen zu dieser Veranstaltungsreihe stehen Ihnen 
WP/StB Ben Bittner 
Telefon: 030 726161 315 | E-Mail: ben.bittner@wpk.de
sowie
WP Jannett Hucke 
Telefon: 030 726161 308 | E-Mail: jannett.hucke@wpk.de

gerne zur Verfügung. Für organisatorische Fragen wenden Sie sich  
bitte an Dr. Claudia Beindorf, die auch Ihre Anmeldung entgegen-
nimmt: 
E-Mail: claudia.beindorf@wpk.de | Fax: 030 726161 228

13. Juni 2016
10:00 Uhr - 18:00 Uhr
Wirtschaftsprüferhaus
Rauchstraße 26
10787 Berlin

8. Juli 2016
10:00 Uhr - 18:00 Uhr
FFFZ Tagungshaus
Kaiserswerther Straße 450
40474 Düsseldorf

18. Juli 2016
10:00 Uhr - 18:00 Uhr

25. Juli 2016
und 
14. September 2016
10:00 Uhr - 18:00 Uhr

29. August 2016
10:00 Uhr - 18:00 Uhr

BERLIN

DÜSSELDORF

FRANKFURT

STUTTGART

MÜNCHEN

Bitte schon vormerken! 
Veranstaltungsorte und Anmeldung demnächst unter
www.wpk.de/mitglieder/veranstaltungen/

mailto:ben.bittner@wpk.de
mailto:jannett.hucke@wpk.de
mailto:claudia.beindorf@wpk.de
http://www.wpk.de/mitglieder/veranstaltungen/


Aktuelle IFAC-
Veröffentlichungen

Aktuelle IASB-
Veröffentlichungen

Übersicht der IFAC-Veröffentlichungen seit der letzten Ausgabe, ein-
schließlich Standards und Entwürfen von Standards. Alle IFAC-Publikati-
onen können unter www.ifac.org eingesehen und heruntergeladen wer-
den.                           zi

Übersicht der IASB-Veröffentlichungen seit der letzten 
Ausgabe, einschließlich Standards und Entwürfen von 
Standards. Alle IASB-Publikationen können herunter-
geladen oder bestellt werden unter www.ifrs.org. zi

07.01.2016 International Auditing and Assurance Standards 
Board (IAASB): ISA 805 (revised), Special Consider-
ations – Audits of Single Financial Statements and 
Specific Elements, Accounts or Items of a Financial 
Statement

07.01.2016 IAASB: ISA 800 revised, Special Considerations –  
Audits of Financial Statements Prepared in  
Accordance with Special Purpose Frameworks

06.01.2016 International Ethics Standards Board for Accountants 
(IESBA): Ethical Considerations Relating to Audit Fee 
Setting in the Context of Downward Fee Pressure

05.01.2016 International Federation of Accountants (IFAC):  
IFAC Strategic Plan for 2016 - 2018

21.12.2015 IESBA: Exposure Draft, Proposed Revisions Pertaining 
to Safeguards in the Code – Phase 1

21.12.2015 IESBA: Exposure Draft, Improving the Structure of the 
Code of Ethics for Professional Accountants – Phase 1

17.12.2015 IAASB: Invitation to Comment, Enhancing Audit  
Quality in the Public Interest

11.12.2015 International Public Sector Accounting Standards 
Board (IPSASB): 2015 Handbook of International  
Public Sector Accounting Pronouncements

04.12.2015 IAASB: 2015 Handbook of International Quality  
Control, Auditing, Review, Other Assurance, and  
Related Services Pronouncements

02.12.2015 IFAC: From Crisis to Confidence: The Role of Good 
Regulation

02.12.2015 International Accounting Education Standards  
Board (IAESB): Consultation Paper, Meeting Future 
Expectations of Professional Competence

13.01.2016 International Accounting Standards Board (IASB):  
IFRS 16: Leases

17.12.2015 IASB: Verschiebung des Erstanwendungszeitpunkts  
von IFRS 10: Consolidated Financial Statements und 
IAS 28: Investments in Associates and Joint Ventures 
auf unbestimmte Zeit

09.12.2015 IASB: Exposure Draft ED/2015/11, Applying IFRS 9  
Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts 
– Proposed amendments to IFRS 4

19.11.2015 IASB: Exposure Draft ED/2015/10, Annual  
Improvements to IFRSs 2014 - 2016 Cycle

19.11.2015 IASB: Exposure Draft ED/2015/9, Transfers of Invest-
ment Property – Proposed amendments to IAS 40

Internationales
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Suchen Sie rechtzeitig nach qualifiziertem Nachwuchs.

Bieten Sie künftig über das neue WPK-Portal Praktika an und 
finden Sie geeignete Bewerber und junge Talente.

www.wpk.de/praktikumsboerse/

Die Praktikumsbörse der WPK

http://www.wpk.de/praktikumsboerse/


Internationale und europäische Gremien und Organisationen im Bereich 
der Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Internationale und europäische Gremien 
im Bereich der Rechnungslegung

Europäische Union

Europäische Kommission

EFRAG – European Financial Reporting Advisory 
 Group
Interessengruppierung zur technischen Solidität von 
Rechnungslegungsstandards, insb. IFRS
www.efrag.org

TEG (Technical Expert Group)

Contact Committee
Vertreter der Mitgliedstaaten und der EU-Kommissi-
on zur Abstimmung der einheitlichen Umsetzung von 
Rechnungslegungsrichtlinien
http://ec.europa.eu/finance/accounting/governance/ 
committees/contact-committee/index_en.htm

SARG – Standards Advice Review Group
Sachverständigengruppe zum Übernahmeprozess  
für IFRS u. a.
http://ec.europa.eu/finance/accounting/governance/ 
committees/sarg/index_de.htm

Europäische Gremien und Organisationen 
im Bereich der Abschlussprüfung

berät

Europäische Kommission

FEE – Fédération des Experts Comptables Européens

Europäischer Berufsverband der Abschlussprüfer
mit 47 Mitgliedsorganisationen aus 36 Ländern
(D): IDW

Aufgaben:
– Veröffentlichung von Studien
– Abstimmung fachlicher und berufsrechtl. Fragen
– Beratung und Stellungnahmen gegenüber der
 EU-Kommission
www.fee.be

EFAA – European Federation of Accountants
 and Auditors for SMEs

Europäische Berufsvereinigung kleiner und mittel-
großer Prüferpraxen mit 13 Mitgliedsorganisationen 
und einem „Associate“
(D): Deutscher Steuerberaterverband (DStV);  
Wirtschaftsprüferkammer (WPK)
www.efaa.com

EAIG – European Audit Inspection Group

Europäische Gruppe der Prüferaufsichten u. a. zum  
Erfahrungsaustausch in Bezug auf Inspektionen
(D): APAK
www.eaigweb.org

EGIAN – European Group of International Accounting 
 Networks and Associations

Interessengruppe aus Vertretern der mittelständischen, 
international operierenden Netzwerke und Verbünde
www.egian.eu

ECG – European Contact Group

Interessengruppe aus Vertretern der sechs größten  
europäischen Netzwerke
www.europeancontactgroup.eu

AuRC – Audit Regulatory 
 Committee

Regelungsausschuss Abschlussprü-
fung, u. a. Annahme internationaler
Prüfungsstandards

Vorsitz: EU-Kommission
http://ec.europa.eu/finance/auditing/ 
committee/index_de.htm

EGAOB – European Group of 
 Auditors´ Oversight 
 Bodies

u. a. Koordinierung öffentl.
Prüferaufsichten in der EU
(D): APAK

Vorsitz: EU-Kommission
http://ec.europa.eu/finance/auditing/
egaob/index_de.htm

wirkt mit berät

berät

Stellungnahme  
zur Überleitung 

International

ARC – Accounting Regulatory Committee
Mitglieder: 
Vertreter der Fachministerien der 
Mitgliedstaaten
Vorsitz: EU-Kommission
http://ec.europa.eu/finance/accounting/governance/
committees/arc/index_en.htm

Monitoring 
Board

IASB – International Accounting 
 Standards Board
14 Mitglieder
www.ifrs.org

IFRS Interpretations Committee
14 Mitglieder (zzgl. Vorsitzender)

IFRS – International Financial Reporting Standards
und Interpretationen

IIRC – International Integrated Reporting Committee
http://integratedreporting.org/the-iirc-2/

benennen und überwachen

berät

berät

(Pro-)Aktive
Beteiligung

IFRS Foundation – International Financial Reporting  
 Standards Foundation
22 trustees www.ifrs.org

IFRS Advisory Council
www.ifrs.org

ASAF – Accounting Standards Advisory Forum
www.ifrs.org

berät

berät

berät
benennt

benennt
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Monitoring Group

Plattform internationaler Regulatoren 
zur Steigerung der internationalen  
Prüfungsqualität

Mitglieder:
– Basel Committee on Banking 
 Supervision
– Financial Stability Board (FSB)
– International Association of 
 Insurance Supervisors (IAIS)
– International Organization of 
 Securities Commissions (IOSCO)
– The World Bank
– EU-Kommission
– International Forum of Independent 
 Audit Regulators (IFIAR)
https://www.iosco.org/
about/?subsection=monitoring_group

IPSASB – International Public Sector 
 Accounting Standards Board

Rechnungslegung und Prüfung 
öffentlicher Unternehmen

PIC – Public Interest Committee

SMPC – Small and Medium Practices 
 Committee

Belange kleiner und mittlerer Praxen

TAC – Transnational Auditors 
 Committee

Exekutivorgan des FoF und Ausschuss 
zur Beratung der IFAC-Gremien

CAP – Compliance Advisory Panel

Überwachung der Umsetzung der
IFAC-Verlautbarungen in den 
Mitgliedsorganisationen u. a.

PAIBC – Professional Accountants In
 Business Committee

Betrifft Berufsangehörige 
in gewerblicher Praxis

PAODC – Professional Accountancy  
 Organization Development  
 Committee

Entwicklung starker, nachhaltiger  
Berufsorganisationen weltweit

Nominating Committee

Gremium zur Besetzung der IFAC
Gremien

Audit Committee

Unterstützung/Überwachung des 
IFAC-Board bei Erstellung/Prüfung 
der IFAC-JA

Governance Committee

Überwachung der Wirksamkeit  
der IFAC Governance u. a.

Public Policy & Regulation  
Advisory Group

Unterstützung des IFAC Public  
Policy & Regulation Department

Planning & Finance Committee

Unterstützung des IFAC-Board 
insbes. bei Erstellung und Umset-
zung des IFAC-Strategie-Plans 
und IFAC-Budgets

FoF – Forum of Firms

Initiative international tätiger Berufspraxen und Netzwerke  
zur Unterstützung der IFAC-Aktivitäten und Steigerung der  
Prüfungsqualität weltweit

www.ifac.org

IFIAR – International Forum of Independent Audit Regulators

Plattform zum Austausch und zur Koordinierung der öffentlichen 
Prüferaufsichten weltweit, (D): APAK

www.ifiar.org

Internationale Gremien und Organisationen 
im Bereich der Abschlussprüfung

IFAC-Board

Bestimmt die Leitlinien der IFAC-Politik; besteht aus Präsident/in 
und nicht mehr als 22 zusätzlichen Mitgliedern einschließlich  
Vizepräsident/in

IFAC-Council

Versammlung der über 175 Mitgliedsorganisationen und  
„Associates“ (D): IDW und WPK

PIOB – Public Interest Oversight Board

Beaufsichtigung der im öffentlichen Interesse liegenden Aktivitäten der IFAC 
(IAASB, IAESB, IESBA, CAG, CAP); einbezogen in Besetzung der Gremien

www.ipiob.org

IFAC – International Federation of Accountants

Weltverband der prüfenden Berufe mit über 175 Mitgliedsorganisationen und  
„Associates“ aus 130 Ländern
Mitglieder aus Deutschland: IDW und WPK

Aufgaben:
Verbreitung von Prüfungs- und Berufsgrundsätzen, Standards und Studien, u. a.:
– International Standards on Auditing (ISA)
– International Standards on Quality Control (ISQC)
– Code of Ethics
– International Education Standards (IES)
– International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

www.ifac.org

Aufsicht

Aufsicht

wählt

Stand Oktober 2015 – en
(Glossar siehe Seite 18 - 20)

IAASB – International Auditing and 
 Assurance Standards Board

Entwicklung internationaler Prüfungs- 
und Qualitätssicherungsstandards

IAESB – International Accounting 
 Education Standards Board

Berufsaus- und -fortbildung

IESBA – International Ethics Standards 
 Board for Accountants 

Behandlung berufsethischer Fragen
(Code of Ethics)

CAG – Consultative Advisory Group

CAG – Consultative Advisory Group

CAG – Consultative Advisory Group
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1. Internationale und europäische Gremien und Organi-
sationen im Bereich der Rechnungslegung

ARC Accounting Regulatory Committee 
(http://ec.europa.eu/finance/accounting/governance/committees/arc/
index_en.htm)

Regelungsausschuss auf dem Gebiet der Rechnungslegung unter dem 
Vorsitz der EU-Kommission; Mitglieder sind die Vertreter der Fachmi-
nisterien der Mitgliedstaaten; u. a. Befugnisse im Rahmen der Annah-
me u. Ablehnung der IFRS

ASAF – Accounting Standards Advisory Forum 
(www.ifrs.org)

Gremium aus Vertretern internationaler Standardsetzer zur Beratung 
der IFRS Foundation und des IASB

Contact Committee 
(http://ec.europa.eu/finance/accounting/governance/committees/ 
contact-committee/index_en.htm)

Ausschuss aus Vertretern der Mitgliedstaaten und der EU-Kommission 
zur Abstimmung der einheitlichen Umsetzung von Rechnungslegungs-
richtlinien und Beratung der EU-Kommission u. a. bei Änderungs- und 
Anpassungsbedarf

EFRAG European Financial Reporting Advisory Group  
(www.efrag.org) 

Mitte 2001 von elf europäischen Wirtschafts- und Berufsverbänden 
gegründete Interessengruppierung, die mit Vertretern der Industrie,  
nationalen Standardsetzern und Abschlussprüfern besetzt ist; erste 
Aufgabe der Gruppe war es, Empfehlungen für die Anerkennung der 
IAS/IFRS-Standards auszusprechen; wichtigstes Organ der EFRAG ist 
die Technical Expert Group (TEG), der technische Ausschuss für Rech-
nungslegung, der aus bis zu 16 Mitgliedern besteht (aus Deutschland: 
Prof. Dr. Dr. h.c. Günther Gebhardt, Dr. Heinz Hense, WP/StB Dr. Sven 
Morich)

IASB International Accounting Standards Board  
(www.ifrs.org) 

Internationaler Rat für Rechnungslegungsgrundsätze; setzt sich aus 
14 Mitgliedern zusammen, die von den Trustees der IFRS Foundation 
benannt werden; entwickelt die IFRS (International Financial Reporting 
Standards) und genehmigt die vom IFRS Interpretations Committee 
verabschiedeten IFRS Interpretations. Mitglied aus Deutschland:  
Martin Edelmann

IFRS Advisory Council 
(www.ifrs.org) 

Trifft regelmäßig mit dem IASB in öffentlichen Sitzungen zusammen, 
um ihn in prioritären Fragen zu beraten und über die Auswirkungen 
vorgeschlagener Normen auf die Bilanzierenden und die Adressaten 
von Jahresabschlüssen zu informieren. Mitglieder aus Deutschland: 
Prof. Dr. Andreas Barckow, Prof. Dr. Holger Daske, WP Dr. Jens Freiberg, 
Markus Grund, Jürgen Kirchhof, Robert Köthner, Dr. Lothar Weniger

IFRS Foundation – International Financial Reporting Standards 
Foundation  
(www.ifrs.org) 

In den 1970er Jahren als IASC Foundation von Berufsverbänden der  
Industrieländer gegründet, ist die IFRS Foundation die „Mutter“ des 
IASB mit Sitz in London.

IFRS Interpretations Committee  
(www.ifrs.org) 

Aufgabe des aus 14 Mitgliedern (zzgl. Vorsitzenden) bestehenden IFRS 
Interpretations Committee ist es, für die IFRS Auslegungen zu veröf-
fentlichen, um unterschiedliche und unrichtige Interpretationen zu ver-
meiden. Es arbeitet eng mit den nationalen Standardsetzern zusam-
men und veröffentlicht zunächst die Auslegungen zur öffentlichen 
Diskussion als Entwurf. Mitglied aus Deutschland: Dr. Martin  
Schloemer

IIRC International Integrated Reporting Committee 
(http://integratedreporting.org/the-iirc-2/)

Im Jahr 2010 gegründetes Gremium, dessen Ziel die Entwicklung eines 
weltweit anerkannten Rahmenkonzepts für eine integrierte Berichter-
stattung (Integrated Reporting) ist. Zu den Mitgliedern zählen Vertre-
ter der Unternehmensführung, Rechnungslegung und Kapitalmärkte, 
Regulatoren, nichtstaatliche und staatliche internationale Organisatio-
nen sowie Standardsetzer.

Monitoring Board (IFRS Foundation) 
(www.ifrs.org/About-us/Pages/Monitoring-Board.aspx)

Überwachungsgremium öffentlicher Institutionen in Bezug auf die 
Trustees der IFRS Foundation

SARG Standards Advice Review Group 
(http://ec.europa.eu/finance/accounting/governance/committees/sarg/
index_de.htm)

Sachverständigengruppe, die die EU-Kommission hinsichtlich des 
Übernahmeprozesses für IFRS und Auslegungen des IFRS Interpreta-
tions Committee berät.

TEG Technical Expert Group 
(www.efrag.org)

Als technische Sachverständigengruppe Organ der EFRAG; berät die 
EU-Kommission im Zusammenhang mit der Einführung der IFRS in der 
EU und IFRS Interpretations; soll dazu beitragen, die Positionen der EU 
in den Diskussionsrunden des IASB stärker zu koordinieren, die euro-
päischen Positionen zu neuen internationalen Rechnungslegungsfra-
gen zu einem frühen Zeitpunkt abzustecken sowie die aktive europäi-
sche Teilnahme an den maßgeblichen Organen sicherzustellen. Zu den 
deutschen Vertretern s. o. bei EFRAG

Trustees (IFRS Foundation) 
(www.ifrs.org) 

Treuhänder der IFRS Foundation, verantwortlich für die Steuerung, 
Überwachung und Beratung der IFRS Foundation und die Spenden-
sammlung; benennen die Mitglieder des IFRS Advisory Council, des 
International Accounting Standards Board (IASB) sowie des IFRS In-
terpretations Committee; sind einem Monitoring Board rechenschafts-
pflichtig. Treuhänder aus Deutschland: Dr. Werner Brandt

2. Internationale und europäische Gremien und Organisa-
tionen im Bereich der Abschlussprüfung 

AuRC Audit Regulatory Committee 
(http://ec.europa.eu/finance/auditing/committee/index_de.htm)

Regelungsausschuss auf dem Gebiet der Abschlussprüfung; Unterstüt-
zung der EU-Kommission im Bereich des Komitologieverfahrens und 
der Anerkennung internationaler Prüfungsstandards; Besetzung mit 
Vertretern der Fachministerien der Mitgliedstaaten. Den Vorsitz führt 
die EU-Kommission.

Glossar der internationalen und europäischen Gremien und Organisationen im  
Bereich der Rechnungslegung und Abschlussprüfung 
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Basel Committee on Banking Supervision 
(www.bis.org/bcbs/) 

1974 von Zentralbanken und internationalen Bankaufsichtsbehörden 
als ein Ausschuss der BIS (Bank for International Settlements) gegrün-
det. Seine Hauptaufgabe ist es, zur Einführung hoher und möglichst 
einheitlicher Standards in der Bankenaufsicht beizutragen. Zu die-
sem Zweck arbeitet der Ausschuss Richtlinien und Empfehlungen aus, 
auf die sich die Aufsichtsbehörden eines Landes stützen können. Die-
se Richtlinien sind rechtlich nicht zwingend, sondern stellen lediglich 
Empfehlungen dar, die in nationales Recht umzusetzen wären. Dies ge-
schieht in der Regel, weil die Richtlinien in Diskussion mit Banken und 
Aufsichtsbehörden in aller Welt entstehen.

EAIG European Audit Inspection Group 
(www.eaigweb.org)

Europäische Gruppe der Prüferaufsichten aus 28 EU-Mitgliedstaaten 
sowie Norwegen, Liechtenstein (EWR) und der Schweiz u. a. zum Er-
fahrungsaustausch in Bezug auf Inspektionen. Mitglied aus Deutsch-
land: APAK

ECG European Contact Group 
(www.europeancontactgroup.eu)

Interessengruppe aus Vertretern der sechs größten europäischen Netz-
werke

EFAA European Federation of Accountants and Auditors for SMEs 
(www.efaa.com) 

Europäischer Dachverband kleiner und mittelgroßer Prüferpraxen mit 
13 Mitgliedsorganisationen und einem „Associate“. Mitglieder aus 
Deutschland: Deutscher Steuerberaterverband (DStV), Wirtschaftsprü-
ferkammer (WPK). Präsident: WP/StB Bodo Richardt

EGAOB European Group of Auditors´ Oversight Bodies 
(http://ec.europa.eu/finance/auditing/egaob/index_de.htm)

2005 gegründeter Ausschuss, der für die Koordination der öffentlichen 
Prüferaufsichten in den Mitgliedstaaten zuständig ist. Hierzu Bildung 
von Untergruppen. Zudem Förderung der Kooperation zwischen den 
Aufsichtsstellen, Bewertung der Aufsichtssysteme von Drittstaaten so-
wie Beratung des AuRC und der EU-Kommission. Den Vorsitz führt die 
EU-Kommission. Mitglied aus Deutschland: APAK

EGIAN European Group of International Accounting Networks 
and Associations  
(www.egian.eu)

Interessengruppe aus Vertretern der mittelständischen, international 
operierenden Netzwerke und Verbünde

FEE Fédération des Experts Comptables Européens 
(www.fee.be)

Europäischer Berufsverband der Abschlussprüfer mit 47 Berufsorgani-
sationen aus 36 Ländern, die insgesamt mehr als 800.000 Berufsange-
hörige repräsentieren. Veröffentlicht Studien, Abstimmung fachlicher 
und berufsrechtlicher Fragen, Beratung und Stellungnahmen gegen-
über der EU-Kommission; Mitglied aus Deutschland: Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW). Ein Mitgliedsantrag der WPK schwebt.

FoF (IFAC) Forum of Firms 
(https://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational- 
auditors-committee)

Initiative international tätiger Berufspraxen und Netzwerke zur Un-
terstützung der Arbeit von IFAC und Steigerung der Prüfungsqualität 
weltweit; Exekutivorgan des FoF ist das Transnational Auditors Com-
mittee (TAC), welches zugleich Ausschuss zur Beratung der IFAC-Gre-
mien ist.

FSB Financial Stability Board 
(www.financialstabilityboard.org)

Als Reaktion auf die verschiedenen Probleme von Offshore-Finanz-
plätzen wurde 1999 auf Initiative der G7 das Financial Stability Forum 
(FSF) gegründet, das sich vor allem mit den Gefahren der Finanzplätze 
für die Stabilität des Weltfinanzsystems auseinandersetzt. Um dieses 
Ziel noch effektiver verfolgen zu können, wurde das FSF auf Initiative 
der G20 2009 „umgegründet“ in das Financial Stability Board (FSB).

IAIS International Association of Insurance Supervisors 
(www.iaisweb.org)

Diese Vereinigung wurde 1994 gegründet und soll international aner-
kannte Grundsätze und Standards für eine wirksame Versicherungs-
aufsicht in ihren fast 140 Mitgliedsländern formulieren

IFAC International Federation of Accountants 
(www.ifac.org)

Weltverband der prüfenden Berufe mit über 175 Mitgliedsorganisa-
tionen und „Associates“ aus 130 Ländern, repräsentiert ca. 2,8 Mil-
lionen Abschlussprüfer, Mitglieder aus Deutschland: Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW), Wirtschaftsprüferkammer (WPK); verbreitet 
Prüfungs- und Berufsgrundsätze, Standards und Studien, u. a.: Interna-
tional Standards on Auditing (ISA), International Standards on Quality 
Control (ISQC), Code of Ethics, International Education Standards (IES), 
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

IFAC-Audit Committee

Unterstützung/Überwachung des IFAC-Board bei Erstellung/Prüfung 
des IFAC-Jahresabschlusses

IFAC-Board

Bestimmt die Leitlinien der IFAC-Politik; besteht aus dem/der Präsi-
denten/in und nicht mehr als 22 zusätzlichen Mitgliedern, einschließ-
lich Vizepräsidenten/in. Die Board-Mitglieder werden vom IFAC-Coun-
cil grundsätzlich für drei Jahre gewählt (Verlängerung auf insgesamt 
sechs Jahre möglich). Die Amtszeiten des/der (Vize-)Präsidenten/ 
Präsidentin betragen zwei Jahre. Board-Mitglied aus Deutschland:  
WP Prof. Dr. Wienand Schruff

IFAC – CAG Consultative Advisory Groups 

CAGs sind Konsultationsausschüsse, die dem IAASB, IESBA und IAESB 
zugeordnet sind. Ziel ist es, den IFAC-Gremien laufend Rückmeldung 
zu ihrer Arbeit zu geben. In den CAG sitzen Vertreter ihrer Mitglieds-
organisationen, z. B. EU-Kommission, FEE, IOSCO, Weltbank. Die CAG 
werden vom PIOB überwacht.

IFAC – CAP Compliance Advisory Panel

Überwachung der Umsetzung der IFAC-Verlautbarungen in den  
Mitgliedsorganisationen u. a.
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IFAC-Council

Versammlung der derzeit über 175 Mitgliedsorganisationen und  
„Associates“ der IFAC aus 130 Ländern, Mitglieder aus Deutschland: 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW), Wirtschaftsprüferkammer (WPK). 
Wählt die Mitglieder des IFAC-Board und entscheidet über strategi-
sche Fragen u. a.

IFAC – Governance Committee

Gremium zur Überwachung der Wirksamkeit der IFAC-Governance u. a.

IFAC – IAASB International Auditing and Assurance Standards 
Board

Entwicklung internationaler Prüfungs- und Qualitätssicherungsstan-
dards. Mitglied aus Deutschland: Prof. Dr. Annette G. Köhler

IFAC – IAESB International Accounting Education Standards 
Board

Zuständig für die Berufsausbildung und -fortbildung. Mitglied aus 
Deutschland: WP/StB Thomas M. Orth

IFAC – IESBA International Ethics Standards Board for Accountants

Behandlung berufsethischer Fragen (Code of Ethics).

IFAC – IPSASB International Public Sector Accounting Standards 
Board

Rechnungslegung und Prüfung öffentlicher Unternehmen. Mitglied aus 
Deutschland: WP/StB Dr. Sebastian Heintges (ab 2016)

IFAC – Nominating Committee

Gremium zur Besetzung der IFAC-Gremien. Besteht derzeit aus insge-
samt acht Mitgliedern: IFAC-Präsidentin und -Vizepräsidentin sowie 
sechs Vertretern der Mitgliedsorganisationen

IFAC – PAIB Professional Accountants in Business Committee

Zuständig für die Belange der Berufsangehörigen in gewerblicher Praxis

IFAC – PAODC Professional Accountancy Organization  
Development Committee

Gremium mit dem Ziel der Entwicklung starker, nachhaltiger Berufsor-
ganisationen weltweit

IFAC – Planning & Finance Committee

Unterstützung des IFAC-Board insbesondere bei Erstellung und Umset-
zung des IFAC-Strategieplans und IFAC-Budgets

IFAC – Public Policy & Regulation Advisory Group

Gremium zur Unterstützung des IFAC Public Policy & Regulation  
Department

IFAC – SMP Small and Medium Practices Committee

Ausrichtung auf die Belange kleiner und mittlerer Praxen, Mitglieder 
aus Deutschland: WP/StB Klaus Bertram

IFAC – TAC Transnational Auditors Committee

Exekutivorgan des FoF (Forum of Firms) und Ausschuss zur Beratung 
der IFAC-Gremien in Fragen transnationaler Themen

IFIAR International Forum of Independent Audit Regulators 
(www.ifiar.org)

Plattform zum Austausch und zur Koordinierung der Prüferaufsichten  
weltweit; entstanden auf Initiative unabhängiger Prüferaufsichten; 
IFIAR hat derzeit Mitglieder aus 50 Staaten, darunter APAK, PCAOB, 
das Canadian Public Accountability Board (CPAB) sowie die japanische 
Financial Services Agency (FSA)

IOSCO International Organization of Securities Commissions 
(www.iosco.org)

1974 als internationale Vereinigung von Börsenaufsichtsbehörden mit 
Sitz in Madrid. Ihr Ziel ist die Förderung weltweit einheitlicher Börsen-
zulassungs- und Wertpapierzulassungsstandards.

Monitoring Group 
(https://www.iosco.org/about/?subsection=monitoring_group)

Plattform internationaler Regulatoren im Umfeld der Abschlussprüfung 
zur Steigerung der internationalen Prüfungsqualität, beobachtet und 
bewertet die Umsetzung der IFAC-Reformen, berät den PIOB hinsicht-
lich bestimmter Tätigkeiten und benennt dessen Mitglieder. Mitglie-
der: Basel Committee on Banking Supervision, Financial Stability Board 
(FSB), International Association of Insurance Supervisors (IAIS), Inter-
national Organization of Securities Commissions (IOSCO), The World 
Bank, EU-Kommission, International Forum of Independent Audit Reg-
ulators (IFIAR)

PCAOB Public Company Accounting Oversight Board 
(www.pcaobus.org)

US-amerikanische Institution, die 2002 durch den Sarbanes-Oxley Act 
zur öffentlichen Aufsicht über ihre Abschlussprüfer eingerichtet wurde.  
Obwohl privatrechtlich organisiert, besitzt sie die Befugnis zur Aus-
übung von Berufsaufsicht und Normsetzung.

PIC Public Interest Committee  
(www.ifac.org)

Im März 2015 gegründetes Gremium zur Beratung des IPSASB (u. a. 
Verfahren zur Normierung und Ernennung von IPSASB-Mitgliedern, 
Strategie- und Arbeitsplan, Rechnungslegungsstandards)

PIOB Public Interest Oversight Board  
(www.ipiob.org)

Im Februar 2005 u. a. aus Vertretern der World Bank und der Internati-
onalen Wertpapierorganisation IOSCO gebildetes Organ. Ziel ist die im 
öffentlichen Interesse liegenden Aktivitäten der IFAC zu beaufsichti-
gen und dadurch das Vertrauen der Öffentlichkeit in IFAC und den Be-
rufsstand zu stärken. Das PIOB überwacht die Tätigkeiten des IAASB, 
IAESB, IESBA, CAGs und CAP.

The World Bank 
(www.worldbank.org)

Die in Washington, D. C. (USA) angesiedelte Weltbankgruppe hatte ur-
sprünglich den Zweck, den Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg in 
Mitleidenschaft gezogenen Staaten zu finanzieren. Jetzige Kernauf-
gabe: die wirtschaftliche Entwicklung von weniger entwickelten Mit-
gliedsländern durch Beratung, finanzielle und technische Hilfe zu för-
dern und so zur Umsetzung der internationalen Entwicklungsziele 
beizutragen. 

Stand Oktober 2015 – en (grafische Übersicht siehe Seite 16/17)
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IESBA Code of Ethics 
IESBA veröffentlicht drei Konsultationen

Das International Ethics Standards Board for Ac-
countants (IESBA) verabschiedete in seiner Sitzung 
vom 30. November bis 4. Dezember 2015 drei Expo-
sure Drafts (ED) zu folgenden Themen:
• Neustrukturierung des Code of Ethics
• Schutzmaßnahmen (Safeguards)
• Langjährige Beziehungen zum Abschlussprüfungs-

mandanten (Long Association)

Zur Neustrukturierung des Code of Ethics war bereits 
2014 ein Konsultationspapier verabschiedet worden. 
Auf Grundlage der dazu eingegangenen Stellungnah-
men entwickelte IESBA die Neustrukturierung wei-
ter und hat nun den vorliegenden ED verabschiedet 
(siehe dazu auch nachfolgenden Beitrag). 

Auch zur Long Association gab es bereits 2014 ei-
nen ED. Da das IESBA inzwischen aber in wesentli-
chen Punkten von seinen ursprünglichen Positionen 
abgerückt ist (insbesondere zur Cooling-off-Zeit), ist 
nach den IESBA-Regularien (Due Process) eine er-
neute öffentliche Konsultation erforderlich. Diese 
beschränkt sich auf die wesentlichen Punkte, in de-
nen das IESBA seine Position geändert hat. Es ist da-
mit zu rechnen, dass ein überarbeiteter ED zeitnah 
veröffentlicht wird.

Bei dem ED zu den Schutzmaßnahmen handelt es 
sich hingegen um ein Thema, zu dem erstmals eine 

öffentliche Konsultation stattfindet (siehe dazu den 
Beitrag auf Seite 22 in diesem Heft).

Die WPK wird zu den drei Entwürfen Stellung 
nehmen.

Daneben wurde in der Sitzung eine Ausarbeitung 
der IESBA-Geschäftsstelle zum Thema Gebühren-
druck erörtert. Ziel dieses zur Veröffentlichung vor-
gesehenen sogenannten Staff-Papiers ist es, die zu 
beachtenden ethischen Kernprinzipien des Code of 
Ethics im Zusammenhang mit dem Thema Gebüh-
rendruck zu vermitteln und so das Bewusstsein da-
für zu schärfen. Das Papier stellt klar, dass die Öf-
fentlichkeit unabhängig von der Höhe des Honorars 
eine qualitativ hochwertige Prüfung erwartet und 
der Preisdruck nicht zu Lasten der Einhaltung der 
ethischen Prinzipien des Code of Ethics und der Prü-
fungsqualität gehen darf. 

Die Erörterung der Stellungnahmen zum ED 
NOCLAR (Non-Complience with Laws and Regu-
lations) sowie die weitere Überarbeitung des Teils C 
des Code of Ethics (Angehörige der rechnungsle-
gungsbezogenen Berufe) rundeten die Sitzung ab. en

Neue Struktur für den IESBA Code of Ethics

In der Vergangenheit wurde der IESBA Code of 
Ethics wiederholt als zu umfangreich und zu wenig 
nutzerfreundlich kritisiert. Zudem sei oftmals keine 
klare Trennung der Anforderungen von Beispielen 
und Erläuterungen erkennbar. Dieser Kritik will das 
für berufsethische Fragen zuständige International 
Ethics Standards Board of Accountants (IESBA) des 
Weltverbandes der Prüferorganisationen IFAC durch 
eine Neustrukturierung des Codes Rechnung tragen. 

Dazu hat IESBA im Dezember 2015 den Exposure 
Draft „Improving the Structure of the Code of Ethics 
for Professional Accountants – Phase 1“ veröffent-
licht. Mit dem Exposure Draft werden verschiedene 
Vorschläge gemacht, wie die Übersichtlichkeit und 
Benutzerfreundlichkeit erhöht werden können, um 
die weltweit einheitliche Anwendung und Durch-
setzbarkeit des Codes zu erleichtern. 

Der ED basiert in weiten Teilen auf einem Dis-
kussionspapier vom November 2014 und den dazu 
bei IESBA eingegangenen Stellungnahmen. Die WPK 
hatte zu dem Diskussionspapier ebenfalls eine Stel-
lungnahme abgegeben und die Neustrukturierung im 
Grundsatz begrüßt.

Das IESBA geht bei der Neustrukturierung des 
Codes in zwei Stufen vor. Die mit dem vorliegenden ED 
beginnende erste Phase sieht im Wesentlichen struktu-
relle Änderungen an den vorhandenen Regelungen des 
Codes vor und soll bis Dezember 2016 abgeschlossen 
sein. In einer zweiten Phase sollen verschiedene ge-
genwärtig noch laufende Projekte (unter anderem Sa-
feguards, siehe dazu den nachfolgenden Beitrag) an die 
neue Struktur angepasst werden. Diese zweite Phase, 
zu der es ebenfalls einen ED geben soll, wird voraus-
sichtlich bis September 2017 abgeschlossen sein. 

Zum ED NOCLAR und zur Stellungnahme der WPK vom 4. September 2015 
siehe WPK Magazin 3/2015, Seite 23 und 
www.wpk.de/oeffentlichkeit/stellungnahmen/2015/#sn-823
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Das International Auditing and Assurance Standards 
Board (IAASB) hat am 17. Dezember 2015 eine Ein-
ladung zur Stellungnahme (Invitation to Comment, 
ITC) „Enhancing Audit Quality in the Public Inter-
est: A Focus on Professional Skepticism, Quality 
Control and Group Audits“ sowie den sogenannten 
Overview zur ITC veröffentlicht. Beide Veröffentli-
chungen dienen dem übergeordneten Ziel, die Prü-
fungsqualität zu verbessern.

ITC

Die ITC, die sich unter anderem an Unternehmen, 
Regulatoren und Aufsichtsbehörden, nationale Stan-
dardsetzer sowie Organisationen des öffentlichen 
Sektors richtet, konzentriert sich auf die drei Haupt-
themen skeptische Grundhaltung, Qualitätskontrolle 
und Gemeinschaftsprüfungen. 

Die ITC stellt dar,
• wie die aktuellen Standards diese Themen adres-

sieren

• welche Bedenken bezüglich dieser Themen festge-
stellt wurden und

• durch welche möglichen Maßnahmen diesen Be-
denken begegnet werden kann, um die Prüfungs-
qualität zu verbessern.

Durch zahlreiche Fragen möchte das IAASB sicher-
stellen, dass
• die Bedürfnisse und Erwartungen an die Verbesse-

rung der Prüfungsqualität verstanden werden
• die richtigen Themen identifiziert wurden und ob 

gegebenenfalls weitere adressiert werden sollten, 
und ob

• die vorgeschlagenen Maßnahmen sinnvoll sind 
oder andere möglicherweise geeigneter wären.

Auf Basis der eingehenden Antworten soll entschie-
den werden, ob und wie die Anforderungen und/
oder das Anwendungsmaterial in den bestehenden 
Standards, insbesondere zur Qualitätskontrolle und 
zu Gemeinschaftsprüfungen, entwickelt oder über-
arbeitet werden können, um die Prüfungsqualität zu 

Verbesserung der Prüfungsqualität 
IAASB veröffentlicht ITC und Overview zur ITC

IESBA will Vorgaben zu Schutzmaßnahmen im Code of Ethics überarbeiten

Das International Ethics Standards Board for Ac-
countants (IESBA) will im Zuge der Restrukturie-
rung des Code of Ethics die Anforderungen für die 
Berufsangehörigen zur Anwendung von Schutzmaß-
nahmen überarbeiten und anpassen. Dazu hat es 
am 21. Dezember 2015 den Exposure „Draft Propo-
sed Revisions Pertaining to Safeguards in the Code – 
Phase 1“ veröffentlicht. 

Im Rahmen eines zweistufigen Verfahrens werden 
zunächst das Conceptual Framework sowie die der-
zeitigen Sections 100 und 200 überarbeitet. Die Vor-
schläge des IESBA beinhalten vor allem eine deut-
lichere Darstellung der Anforderungen sowie eine 
klarere Beschreibung des Konzepts der Schutzmaß-

nahmen. Im zweiten Schritt sollen unter anderem 
darüber hinausgehende Anforderungen bezüglich 
der Schutzmaßnahmen im Bereich der Nichtprü-
fungsleistungen in Section 290 und der Unabhängig-
keitsanforderungen im Conceptual Framework zur 
Erörterung gestellt werden.

Der Exposure Draft kann gegenüber IESBA bis 
zum 21. März 2016 kommentiert werden. Die Unter-
lagen stehen auf der Internetseite der IFAC zur Ver-
fügung.  la

Exposure Draft abrufbar unter 
www.wpk.de/link/mag011603/

Informationen des IESBA zur Neustrukturierung des Code of Ethics  
abrufbar unter
www.wpk.de/link/mag011602/

Die interessierte Öffentlichkeit kann bis zum 
18. April 2016 zum vorliegenden ED gegenüber 
IESBA Stellung nehmen. Die WPK wird von dieser 
Möglichkeit Gebrauch machen.  sp
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geht weniger ins Detail. Die hier aufgeworfenen Fra-
gen finden sich auch in der ITC wieder. 

Gemäß IAASB braucht nur zu einem der beiden 
Dokumente Stellung genommen zu werden (Frist bis 
zum 16. Mai 2016). Die WPK wird sich mit einer ei-
genen Stellungnahme beteiligen.  zi

Das IFAC International Accounting Education Stan-
dards Board (IAESB) hat Hinweise zur Umsetzung 
von International Education Standard (IES) 8, Profes-
sional Competence for Engagement Partners Respon-
sible for Audits of Financial Statements (Revised), 
veröffentlicht. IES 8 beschreibt die Kompetenzen, 
die ein Abschlussprüfer benötigt, wenn er als auf-
tragsverantwortlicher Partner tätig wird. Der Stan-
dard tritt am 1. Juli 2016 in Kraft.

Die Hinweise bestehen aus einem „Fragen & 
Antworten“-Dokument 

sowie drei Webcasts für

Informationen zu ITC und Overview abrufbar unter 
www.wpk.de/link/mag011604/

Abschlussprüfer als Auftragsverantwortlicher 
IFAC veröffentlicht Hinweise zur Umsetzung von IES 8

www.wpk.de/link/mag011605/

www.wpk.de/link/mag011606/

www.wpk.de/link/mag011607/

www.wpk.de/link/mag011608/

Für eine der nächsten Ausgaben des WPK Magazins 
ist ein ausführlicher Beitrag zu diesem Thema vorge-
sehen.   ba

verbessern. Außerdem soll festgelegt werden, wie 
das Thema skeptische Grundhaltung weiter bearbei-
tet werden soll. 

Overview

Im Gegensatz zur ITC richtet sich der Overview in 
erster Linie an Anwender und Ersteller von Jahresab-
schlüssen sowie an Prüfungsausschüsse. Der Over-
view stellt eine Zusammenfassung der genannten 
Themen sowie der geplanten Maßnahmen dar und 

Sie können den Newsletter unter www.wpk.de durch Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse bestellen.

Neu auf WPK.de
Newsletter der WPK

Auftragsverantwortliche

Praxen

IFAC-Mitgliedsorganisationen
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Aus den Ländern

Neue Mitglieder 
Bestellungsveranstaltungen der WPK im Januar 2016

Auch in diesem Januar fanden 
wieder bei allen Landesgeschäfts-
stellen feierliche Vereidigungen 
derjenigen statt, die zuvor das 
Wirtschaftsprüfungsexamen oder 
die Eignungsprüfung zum Wirt-
schaftsprüfer erfolgreich absolviert 
hatten. Vom 18. bis zum 26. Januar 
2016 wurden 221 Kandidatinnen 
und Kandidaten vereidigt, davon 
90 Frauen. 

Im Einzelnen bedeutet dies 
57 Neubestellungen für Nordrhein-
Westfalen, 44 für Hessen, Rhein-
land-Pfalz, das Saarland und Thü-
ringen, 21 für Berlin, Brandenburg, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt, 29 
für Bremen, Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein, 37 für Ba-
den-Württemberg und 33 für Bay-
ern. Die wiederum zurückgegange-
ne Zahl an Anmeldungen für das 
Wirtschaftsprüfungsexamen führ-
te zu ebenfalls rückläufigen Zahlen 
an Neubestellungen. Im Vorjahr 
betrug die Anzahl der im Januar 
vereidigten neuen Kammermitglie-
der noch 249. 

Zu den feierlichen Bestel-
lungsveranstaltungen war neben 
den Landespräsidentinnen und 
Landespräsidenten sowie Vor-
stands- und Beiratsmitgliedern 
als Vertreterin des Versorgungs-

werkes der Wirtschaftsprüfer und 
vereidigten Buchprüfer im Lande 
Nordrhein-Westfalen e.V. die Ge-
schäftsbereichsleiterin Dr. Silke 
Wolf anwesend, die den jungen 
Berufsangehörigen die Leistungen 
des WPV vorstellte. Viele neue 
Mitglieder waren in Begleitung 
ihrer Angehörigen und Freun-
de gekommen, die sie in der an-
spruchsvollen Vorbereitungs- und 
Prüfungsphase begleitet, entlastet 
und unterstützt hatten. 

Die WPK gratuliert den neu be-
stellten Wirtschaftsprüferinnen 
und Wirtschaftsprüfern auch auf 
diesem Wege zum Start in den 
Wirtschaftsprüferberuf. Wir wün-
schen viel Freude und Erfolg bei 
der anspruchsvollen Tätigkeit 
und stehen immer gern als An-
sprechpartner zur Verfügung. Den 
Angehörigen und Freunden gilt 
unser Dank für die tatkräftige Un-
terstützung. bf

Bestellungsfeier am 19. Januar 2016 in Frankfurt am Main

Bestellungsfeier am 21. Januar 2016 in Hamburg
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„Anstrengungen bei der Digitalisierung verstärken“
Appell der Kanzlerin auf Jahresempfang der Wirtschaft in Mainz

Flüchtlingspolitik, Friedenspolitik im Nahen Os-
ten, Stärkung der dualen Ausbildung, Flexibilisie-
rung des Renteneintrittsalters, Vorratsdatenspeiche-
rung und Erbschaftsteuerreform waren die Themen, 
die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel anlässlich 
des 17. Jahresempfangs der Wirtschaft am 11. Janu-
ar 2016 in Mainz ansprach. Vor rund 4.000 Gästen 
appellierte sie an die Unternehmen, die Anstren-
gungen bei der Digitalisierung zu verstärken, damit 
„Deutschland auch in zehn Jahren noch eine führen-
de Wirtschaftsnation ist.“ 

Engelbert Günster, Präsident der IHK Rheinhes-
sen, mahnte bei Politik und Wirtschaft mehr Dyna-
mik in der Digitalisierung, der wettbewerbsgerech-
ten Energieversorgung und Infrastruktur an. Diese 
Herausforderungen diskutierte auch die rheinland-

pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer in einer 
Gesprächsrunde mit zwei Vertretern von Industrie 
und Handwerk. 

Im Statement der Freien Berufe betonte Rechts-
anwaltskammerpräsident Gerhard Leverkinck, es sei 
für die Freien Berufe immer schwieriger, geeigne-
tes Personal zu finden, das auch noch bezahlbar sei. 
Auch hier ruhe ein Teil der Hoffnungen auf der Digi-
talisierung der Arbeitswelt. 

Der Jahresempfang der Wirtschaft wird von zwölf 
in Rheinland-Pfalz tätigen Kammern ausgerichtet, 
darunter die WPK. Die Kammer war auf dem Jah-
resempfang mit Präsident Gerhard Ziegler, Vizeprä-
sident Gerhard Albrecht, Landespräsident Günter 
Oberrecht und Geschäftsführer Dr. Reiner Veidt ver-
treten.  we

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel auf dem Jahresempfang in Mainz
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Informationen für die Berufspraxis

Die WPK benennt seit jeher gegenüber anfragenden 
Vertragsparteien Berufsangehörige als Schiedsgut-
achter sowie gegenüber Gerichten Berufsangehöri-
ge als gerichtliche Sachverständige (§§ 402 ff. ZPO). 
Von Berufsangehörigen, die als Schiedsgutachter 
oder gerichtliche Sachverständige tätig werden, wird 
Unabhängigkeit und eine besondere Sachkunde er-
wartet. Auch insoweit gelten die in der Wirtschafts-
prüferordnung und der Berufssatzung WP/vBP gere-
gelten Berufspflichten. Gemäß § 43 Absatz 1 WPO 
hat der WP/vBP seinen Beruf unabhängig, gewissen-
haft, verschwiegen und eigenverantwortlich auszu-
üben und sich insbesondere bei der Erstattung von 
Prüfungsberichten und Gutachten unparteiisch zu 
verhalten. 

Die Unparteilichkeit ist bei der Erstellung von 
Schiedsgutachten schon deswegen sachlich unab-
dingbar, da die Entscheidung des Schiedsgutachters 
eine zwischen den Vertragsparteien streitige Frage 
für beide Seiten im Grundsatz verbindlich klärt. Die 
im Schiedsgutachten enthaltene Bestimmung ist für 
die Parteien nur dann nicht verbindlich, wenn sie of-
fenbar unrichtig ist (§ 319 Abs. 1 Satz 1 BGB analog).

Auch wenn keine der Parteien Bedenken ge-
gen die Benennung als Schiedsgutachter vorgetra-
gen hat, fällt es in den Verantwortungsbereich des 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften, die Abschlussprüfungen bei Unterneh-
men von öffentlichem Interesse (§ 319 a Abs. 1 Satz 1 
HGB) durchführen, haben jährlich 
spätestens drei Monate nach Ende 
des Kalenderjahres einen Transpa-
renzbericht auf ihrer Internetseite zu 
veröffentlichen oder, falls eine elek-
tronische Veröffentlichung nicht möglich ist, bei der 
Wirtschaftsprüferkammer zu hinterlegen (§ 55 c WPO). 

Unparteilichkeit und Kommunikation  
mit den Parteien 
Was bei der Tätigkeit als Schiedsgutachter/gerichtlicher  
Sachverständiger zu beachten ist

Bitte an die Transparenzberichte 2016 denken
Frist läuft am 31. März 2016 ab

als Schiedsgutachter benannten WP/vBP, seine Un-
befangenheit zu prüfen (§ 21 Abs. 5 Satz 1 BS WP/
vBP). Er darf den Auftrag nur annehmen oder wei-
ter durchführen, wenn keine Umstände vorliegen, 
nach denen die Besorgnis der Befangenheit besteht 
(§ 49 2. Alt. WPO). In diesem Rahmen kann auch er-
wogen werden, gegenüber den Parteien eine Unab-
hängigkeitserklärung abzugeben. 

Um darüber hinaus den Anschein der Parteilich-
keit zu vermeiden, hat die Kommunikation im Zuge 
der Auftragsannahme und -abwicklung immer par-
allel mit beiden Parteien oder mit deren Prozessbe-
vollmächtigten zu erfolgen. An eine Partei gerichtete 
Schreiben sollten immer auch der anderen Partei in 
Kopie zur Verfügung gestellt werden. 

Für das Tätigwerden als gerichtlicher Sachver-
ständiger (§§ 402 ff. ZPO) ist in diesem Zusammen-
hang zu beachten, dass der Sachverständige Helfer 
des Gerichts ist. Im Rahmen der Erstellung des Sach-
verständigengutachtens ist daher grundsätzlich aus-
schließlich mit dem Gericht zu korrespondieren, 
welches gegebenenfalls als Informationsmittler zwi-
schen den Parteien und dem Sachverständigen tätig 
wird. Soweit es erforderlich ist, bestimmt das Ge-
richt, inwieweit der Sachverständige mit den Partei-
en in Verbindung treten darf (§ 404 a Abs. 4 ZPO). go

Bitte denken Sie daran, dass diese Frist am 
31. März 2016 endet. Die Transparenzberichte 2016 
müssen mit Ablauf des 31. März 2016 entweder auf 

der jeweiligen Internetseite veröffent-
licht oder, falls eine elektronische 
Veröffentlichung nicht möglich ist, 
zur Hinterlegung bei der WPK ein-
gereicht worden sein. Wird elektro-

nisch veröffentlicht, ist die WPK vom Verpflichteten 
darüber zu unterrichten (§ 55 c Abs. 2 Satz 2 WPO).

Zur Gestaltung von Transparenzberichten 
siehe WPK Magazin 4/2014, Seite 37  

(mit weiteren Quellen).
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Die Pflicht zur Veröffentlichung von Transpa-
renzberichten ist ab dem 17. Juni 2016 in Arti-
kel 13 der Abschlussprüferverordnung (VO (EU) Nr. 
537/2014 vom 16. April 2014) geregelt, § 55 c WPO 
tritt dann außer Kraft. Zuständig für Transparenzbe-
richte ist künftig die neue Abschlussprüferaufsichts-
stelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle. 

Wesentliche Neuerungen ab dem 17. Juni 2016

• die Veröffentlichungsfrist verlängert sich auf vier 
Monate; Fristbeginn mit Abschluss eines Ge-
schäftsjahres (bisher Kalenderjahr)

• die Möglichkeit der Hinterlegung des Transparenz-
berichts bei der zuständigen Behörde gibt es nicht 
mehr 

• der Transparenzbericht muss mindestens fünf Jah-
re auf der Internetseite verfügbar sein 

• Gesetzliche Verankerung des Rechts auf Aktua-
lisierung eines Transparenzberichts; Pflicht zur 
Kenntlichmachung und Veröffentlichung des aktu-
alisierten Berichts sowie entsprechende Informati-
on der zuständigen Behörde; Verbleib des vorheri-
gen Berichts auf der Internetseite

• Erweiterung/Änderung der Mindestinhalte eines 
Transparenzberichts bei Einzelpraxen und Prü-
fungsgesellschaften um

 r weitere Angaben zum Netzwerk: Namen, Länder 
und Gesamtumsatz aus Jahresabschlussprüfun-
gen aller Netzwerkmitglieder

 r Beschreibung der Rotationsgrundsätze nach Arti-
kel 17 Abs. 7 der Abschlussprüferverordnung

 r Erklärung über die Fortbildung von Abschluss-
prüfern künftig auch bei Einzelpraxen

 r neue Aufschlüsselung des Gesamtumsatzes nach 
vier Kriterien: Einnahmen aus der Prüfung und 
von zulässigen Nichtprüfungsleistungen jeweils 
von PIE und anderen Unternehmen; Angaben 
künftig auch bei Einzelpraxen

• Einschränkung der Mindestinhalte eines Transpa-
renzberichts bei Einzelpraxen: künftig keine Be-
richtspflicht über Rechts- und Eigentümerstruktur 
sowie Angaben zur Vergütung der Partner

  ko
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Stellungnahmen der WPK

In einer erneuten gemeinsamen Stellungnahme be-
werteten die WPK und die BStBK den im WPK Ma-
gazin 4/2015 vorgestellten Regierungsentwurf ei-
nes Gesetzes zur Verbesserung der Rechtssicherheit 
bei Anfechtungen nach der Insolvenzordnung und 
nach dem Anfechtungsgesetz (BT-Drucks. 18/7054). 
Auf Grundlage dieser Position beteiligten sich beide 
Kammern außerdem an einer internen Diskussion 
der CDU/CSU-Fraktion im Dezember 2015.

BStBK und WPK begrüßten, dass es bei der Anfech-
tung von Bargeschäften künftig auch darauf ankom-
men solle, dass der von der Anfech-
tung betroffene Gläubiger erkannt 
hat, dass der Schuldner unlauter han-
delte. Weitergehend setzten sich die 
Kammern jedoch dafür ein, dass sich 
der für das Bargeschäft erforderliche unmittelbare 
Austausch von Leistung und Gegenleistung kalenda-
risch bestimmen lasse. 

In der Diskussionsrunde sorgte ein Teilnehmer 
mit einem völlig neuen Ansatz für Aufsehen und fand 
allgemeine Zustimmung. Danach sollten Bargeschäf-
te künftig gar nicht mehr der Anfechtung zugänglich 
sein. Der zuständige Berichterstatter Prof. Dr. Heribert 
Hirte erwog sogar weitergehend, auf das Erfordernis 
der Unmittelbarkeit von Leistung und Gegenleistung 
zu verzichten, wodurch eine Missbrauchskontrolle 
allein noch durch die Kontrolle der Gleichwertigkeit 
von Leistung und Gegenleistung gegeben wäre. Auch 
WPK und BStBK begrüßten diese Idee.

In Anlehnung an einen Vorschlag des Finanzaus-
schusses und des Wirtschaftsausschusses, den der 
Bundesrat nicht aufgriff, regten WPK und BStBK an, 
die Anfechtung kongruenter Deckungshandlungen 
künftig nur noch für einen Zeitraum von zwei Jahren 
zuzulassen. Im Rahmen der Diskussionsrunde wies 
Prof. Dr. Hirte darauf hin, dass ein längerer Zeitraum 
die beratenden Berufszweige empfindlicher treffe als 
andere Anfechtungsadressaten. Eine Lösung für die-
ses Problem habe er bislang aber nicht. 

Abschließend kritisierten die Kammern eine be-
absichtigte Privilegierung öffentlich-rechtlicher 
Gläubiger im Rahmen der Anfechtung inkongruenter 
Deckungshandlungen.

Auf einen grundlegenden Reformbedarf des In-
solvenzanfechtungsrechts machten WPK und BStBK 

sowie diverse Wirtschaftsverbände 
schon im Jahr 2014 aufmerksam. Die 
erste Lesung des Regierungsentwurfs 
fand am 15. Januar 2016 statt. Eine 
Anhörung ist nach den uns vorlie-

genden Informationen für den 24. Februar 2016 ge-
plant.  km

Gemeinsame Stellungnahmen von WPK und BStBK

vom 11. Dezember 2015 abrufbar unter  
www.wpk.de/oeffentlichkeit/stellungnahmen/2015/#sn-913 
www.wpk.de/magazin/1-2016/

vom 12. Juni 2015 abrufbar unter 
www.wpk.de/oeffentlichkeit/stellungnahmen/2015/#sn-780 
www.wpk.de/magazin/3-2015/

vom 10. Juni 2014 abrufbar unter  
www.wpk.de/oeffentlichkeit/stellungnahmen/2014/#sn-479 
www.wpk.de/magazin/3-2014/

Reform des Insolvenzanfechtungsrechts
Bargeschäfte bald anfechtungssicher?

Finanzmarktvorschriften werden an europäische Vorgaben angepasst
Einhaltung der Zentralverwahrer-Verordnung wird Gegenstand von Abschluss-
prüfungen

Berufsangehörige, die sogenannte Abwicklungsin-
ternalisierer prüfen, also solche Institute, die Zah-
lungs-/Überweisungsaufträge für Kunden oder auf 
eigene Rechnung auf andere Weise als über ein 
Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem ausfüh-
ren, sollen künftig bei der Prüfung des Jahres- oder 

eines Zwischenabschlusses auch die Anforderun-
gen nach Artikel 9 VO (EU) Nr. 909/2014 sowie da-
rauf basierender technischer Regulierungs- und 
Durchführungsstandards prüfen. Auch die Prüfung 
von Jahresabschlüssen von Zentralverwahrern soll 
künftig die Einhaltung der Vorgaben der sogenann-

Siehe zu diesem Thema bereits 
WPK Magazin 3/2014, Seite 36;  

3/3015, Seite 36 und 4/2015, Seite 56.
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Mit einem Investmentsteuerreformgesetz  
(InvStRefG) möchte das Bundesministerium der  
Finanzen das Investmentsteuergesetz zunächst 
überarbeiten und 2018 durch ein gleichnamiges 
Gesetz ersetzen.

*Central Securities Depositories Regulation – Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierliefe-
rungen und -abrechnungen in der europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur 
Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012.

Investmentbesteuerung wird neu geregelt
Kritikwürdige Prüfungserweiterung trifft auf drakonische Bußgeldandrohung

In der Übergangsphase bis 2018 soll der Inhalt der 
Bescheinigung erweitert werden, mit der die richti-
ge Anwendung der Besteuerungsgrundlagen durch 
den Investmentfonds bestätigt wird. Künftig soll in 
dieser Bescheinigung auch angegeben werden, wel-
che Anhaltspunkte der Prüfer dafür gefunden hat, 
dass Gestaltungen des Investmentfonds der Steuerre-
duzierung, der Steuerumgehung oder der Erzielung 
von unberechtigten Steuererstattungen bei den Anle-
gern, dem Investmentfonds oder Dritten gedient ha-
ben (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG-E).

Kammerseitig stößt diese Prüfungserweiterung 
auf erhebliche Kritik. Einerseits liegen dem Prüfen-
den keine hinreichenden Informationen über Anle-
ger und Dritte vor, aufgrund derer er beurteilen kann, 

ob Gestaltungen des Investmentfonds der Minimie-
rung der Steuerlast dienen. Eine sachgerechte Prü-
fung ist ihm daher unmöglich. Andererseits muss 
der Prüfer zur Frage, ob eine Gestaltung aufzuzeigen 
ist, eine Ermessensentscheidung treffen. Legt er etwa 
eine aus seiner Sicht kritische Gestaltung nicht of-
fen oder erkennt er eine Gestaltung nicht als kritisch, 
weil er nicht abschließend beurteilen konnte, wel-
chen Zwecken und vor allem welchen Nebenzwe-
cken diese Gestaltung dienen sollte, setzt er sich er-
heblichen Haftungsrisiken aus.

Bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Ver-
stoß gegen diese Pflicht, aber auch bei fehlerhafter 
Bescheinigung, dass die Besteuerungsgrundlagen 
nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermit-
telt wurden, soll dem Prüfer künftig ein Bußgeld in 
Höhe von bis zu einer Million Euro drohen. 

Wegen des lediglich übergangsweisen Charakters 
des Ordnungswidrigkeitentatbestandes, der unver-
hältnismäßigen Bußgeldhöchstgrenze und wegen der 
oben beschriebenen teilweisen Unmöglichkeit norm-
gerechten Verhaltens spricht sich die WPK auch ve-
hement gegen die Einführung der Ordnungswidrig-
keitentatbestände aus.

ten CSDR* umfassen. Dies sieht der Regierungsent-
wurf eines Ersten Finanzmarktnovellierungsgesetzes 
(1. FimanoG, BR-Drucks. 19/16) vor. 

Das 1. FimanoG soll die Richtlinie 2014/57/EU 
umsetzen und das deutsche Finanzmarktrecht an di-
verse EU-Verordnungen anpassen. Vorgesehen ist 
insbesondere, die Abschnitte des Wertpapierhan-
delsgesetzes zu Insiderhandel und Marktmanipula-
tion zu überarbeiten und teilweise aufzuheben, weil 
diese Themen überwiegend in der unmittelbar gel-
tenden VO (EU) Nr. 596/2014 geregelt sind. 

Überarbeitet werden etwa auch behördliche Ein-
griffsbefugnisse, die Straftatbestände der Markt-
manipulation und des Insiderhandels sowie Ord-
nungswidrigkeitentatbestände und Bußgeldrahmen. 
Außerdem soll das Finanzdienstleistungsaufsichts-
gesetz die BaFin verpflichten, ein Hinweisgebersys-
tem einzurichten, über das Meldungen über Verstöße 
gegen gesetzliche Pflichten entgegengenommen wer-
den.

Ging der Referentenentwurf des BMF noch von ei-
nem einheitlichen FimanoG aus, macht der Titel des 

Regierungsentwurfs deutlich, dass eine schrittweise 
Anpassung an europäische Vorgaben geplant ist. Ein 
zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz muss bis 
zum 3. Januar 2018 in Kraft treten, da bis zu diesem 
Zeitpunkt die Richtlinie 2014/65/EU umzusetzen 
ist. Der Referentenentwurf, zu dem auch die WPK 
Stellung genommen hat, dürfte den Inhalt des kom-
menden 2. FimanoG im Wesentlichen umreißen. In 
Umsetzung der vorgenannten Richtlinie und in An-
passung des deutschen Rechts an die VO (EU) Nr. 
600/2014 dürfte beabsichtigt sein, verschiedene Prü-
fungen zu erweitern und eine neue Vorbehaltsaufga-
be im Wertpapierhandelsgesetz einzuführen. km

Stellungnahme der WPK vom 13. November 2015 abrufbar unter 
www.wpk.de/oeffentlichkeit/stellungnahmen/2015/#sn-941
www.wpk.de/magazin/1-2016/
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Das neue Investmentsteuergesetz, das zum 1. Ja-
nuar 2018 in Kraft treten soll, soll ein „einfaches, 
verständliches und gut administrierbares Besteue-
rungssystem“ schaffen. Die Besteuerungsgrundlagen 
sollen so ausgestaltet werden, dass sie weitestgehend 
ohne Mitwirkung der Investmentfonds umsetzbar 
sind. Die bislang im InvStG vorgesehenen Prüfun-
gen, die auch Angehörige des Berufsstandes der WP/
vBP durchführen dürfen, sollen in diesem Zuge ent-
fallen. 

Gründe für das neue Investmentsteuerrecht sind 
Bedenken, ob die bestehenden Vorschriften euro-

Stelllungnahme der WPK vom 15. Januar 2016 abrufbar unter
www.wpk.de/oeffentlichkeit/stellungnahmen/2016/#sn-937
www.wpk.de/magazin/1-2016/

parechtskonform sind, und die Tatsache, dass das 
deutsche Investmentsteuerrecht missbräuchlichen 
Gestaltungen zugänglich ist, die eine erheblich Re-
duzierung der Steuerlast ermöglichen. km

Nutzen Sie den Service der WPK und schalten Sie Ihre Anzeige 
in den Rubriken Stellengesuche, Kooperationswünsche, Praxis-
börse, System der Qualitätskontrolle und Praktikumsbörse im 
Internet und im WPK Magazin.
www.wpk.de/mitglieder/anzeigen/
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Berichte über Gesetzesvorhaben

Das Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndi-
kusanwälte und zur Änderung der Finanzgerichts-
ordnung (BGBl. 2015 I, Seite 2517) ist zum Jahres-
wechsel in Kraft getreten. 

Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte
Gesetz zum Jahreswechsel in Kraft getreten

Volljuristen, die bei WP/vBP oder Berufsgesellschaf-
ten angestellt sind, können insoweit nun nicht mehr 
als Rechtsanwälte, sondern nur noch als Syndikus-
rechtsanwälte zugelassen werden, da ihre Arbeitge-
ber entgegen den Anregungen der WPK als nichtan-
waltliche Arbeitgeber einzustufen sind. Wer bereits 
als Rechtsanwalt zugelassen ist und ei-
nen gültigen Befreiungsbescheid der 
Rentenversicherung erwirkt hat, sollte 
sich bei der für ihn zuständigen Rechts-
anwaltskammer erkundigen, ob eine neue Zulassung 
als Sydikusrechtsanwalt erforderlich ist. 

Die Befugnis des Syndikusrechtsanwalts zur Be-
ratung und Vertretung beschränkt sich auf Rechts-
angelegenheiten des Arbeitgebers, die jedoch auch 
Rechtsangelegenheiten innerhalb verbundener Un-
ternehmen sowie erlaubte Rechtsdienstleistungen 
des sozietätsfähigen Arbeitsgebers gegenüber Drit-
ten umfassen. Vertretungsverbote bestehen, soweit 
in zivil- und arbeitsgerichtlichen Verfahren oder in 
Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit ein Ver-
tretungszwang besteht und soweit die Vertretung 
Straf-/Bußgeldverfahren gegen den Arbeitgeber oder 
dessen Mitarbeiter betreffen würde.

Die in der Strafprozessordnung normierten „An-
waltsprivilegien“ wie das Zeugnisverweigerungs-
recht, das Beschlagnahmeverbot oder das Verbot 
akustischer Wohnraumüberwachung kommen Syn-
dikusrechtsanwälten nicht zu. Allerdings können 
entsprechende Privilegien gegebenenfalls vom Ar-
beitgeber abzuleiten sein.

Während Syndikusrechtsanwälte im Gegensatz 
zu originären Rechtsanwälten zwar keine Vermö-
gensschadenhaftpflichtversicherung unterhalten 
müssen, richtet die Bundesrechtsanwaltskam-

mer (BRAK) auch für Syndikusrechtsanwälte ein 
besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) 
ein. Hat ein Rechts- oder Syndikusrechtsanwalt auf-
grund mehrerer Zulassungen mehrere Einträge im 
Gesamtverzeichnis der BRAK, wird für jeden Eintrag 
ein eigenes beA eingerichtet. Aufgrund technischer 
Umsetzungsprobleme soll die Vorschrift zum beA je-
doch erst ab Oktober 2016 auf Syndikusrechtsanwäl-
te anzuwenden sein.

Das Erfordernis, das Recht der Syndikusanwälte 
neu zu ordnen, verdeutlichte zuletzt das Bundesso-
zialgericht durch seine Urteile vom 3. April 2014 – 
B 5 RE 13/14 R, B 5 RE 8/14 R und B 5 RE 3/14 R. 

Neben berufsrechtlichen Aspekten war insbe-
sondere die Frage von Bedeutung, ob 
Syndikusanwälte zugunsten einer be-
rufsständischen Versorgung von der 
Versicherungspflicht in der gesetzli-

chen Rentenversicherung zu befreien sind. 
Der kammerseitigen Anregung, unmittelbar im 

Gesetz einen Bestandsschutz dahingehend zu regeln, 
dass vor Inkrafttreten des Gesetzes bestandskräftige 
Befreiungsbescheide durch die Neuregelung nicht 
berührt werden, ist der Gesetzgeber nicht gefolgt. Be-
troffene werden auf die Gesetzesbegründung verwie-
sen (BT-Drucks. 18/5201, Seite 46).

Syndikusrechtsanwälte, die nach Inkrafttreten 
des Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der Syn-
dikusanwälte und zur Änderung der Finanzgerichts-
ordnung von der Versicherungspflicht befreit wur-
den, können bis zum 1. April 2016 auch rückwirkend 
eine Befreiung von der Versicherungspflicht beantra-
gen. Die rückwirkende Befreiung kann sich auf die 
der Befreiung zugrundeliegende Tätigkeit, aber unter 
bestimmten Voraussetzungen auch auf davor liegen-
de Beschäftigungen beziehen.  km

Stellungnahme der WPK vom 13. Mai 2015 abrufbar unter 
www.wpk.de/oeffentlichkeit/stellungnahmen/2015#sn-756

Stellungnahme der WPK vom 29. Juni 2015 abrufbar unter  
www.wpk.de/oeffentlichkeit/stellungnahmen/2015#sn-794

Siehe zu diesem Thema bereits 
WPK Magazin 3/2015, Seite 34.
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Neues Bausparkassenrecht und 
weitere Vorhaben umgesetzt

Im Dezember wurden das Zweite Gesetz zur Ände-
rung des Gesetzes über Bausparkassen (BGBl. 2015 I, 
Seite 2399) und die Bausparkassen-Verordnung1 
(BGBl. 2015 I, Seite 2576) verkündet. Beide Rechts-
akte traten zwischenzeitlich in Kraft. Die damit ge-
schaffene neue Vorbehaltsaufgabe wurde im WPK 
Magazin 4/2015, Seite 52, vorgestellt.

Folgende weitere Rechtsakte wurden verkündet 
und sind im Wesentlichen bereits in Kraft getreten:
n Abwicklungsmechanismusgesetz (BGBl. 2015 I, 

Seite 1864, vgl. WPK Magazin 2/2015, Seite 39)
n Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz2 (BGBl. 2015 I, 

Seite 2498, vgl. WPK Magazin 4/2015, Seite 54)
n Entschädigungseinrichtungs-Finanzierungsver-

ordnung3 (BGBl. 2016 I, Seite 9, vgl. WPK Maga-
zin 4/2015, Seite 55).

Veröffentlicht wurde auch die LAGA Mitteilung zur 
Umsetzung der Verpackungsverordnung4, zu de-
ren Entwurf die WPK Stellung genommen hatte (vgl. 
WPK Magazin 3/2015, Seite 38).  km 

1 Verordnung zum Gesetz über Bausparkassen (BausparkV).
2 Gesetz für die Einhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 

(KWKG).
3 Verordnung über die Finanzierung der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH 

und der Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutsch-
lands GmbH (EntschFinV).

4 LAGA Mitteilung 37: „Umsetzung der Verpackungsverordnung“ – „Anforderungen an 
Hersteller und Vertreiber, an Betreiber von Systemen und Branchenlösungen sowie an 
beauftragte Dritte, Sachverständige, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und vereidigte Buch-
prüfer“ nach den §§ 6, 10 u. Anh. I der Verpackungsverordnung.

Krankenhausstrukturfonds-Verordnung schafft neue Prüfung
Verwendungsnachweise für Fördermittel durch WP-Testat möglich

Die Krankenhausstrukturfonds-Verordnung (KHSFV, 
BGBl. 2015 I, Seite 2350) regelt die Verwendung von 
Fördermitteln aus dem Fonds zur Förderung von 
Vorhaben der Länder zur Verbesserung der Struktu-
ren in der Krankenhausversorgung (Strukturfonds). 
Neben Förderungsfähigkeit, Antragstellung und Ver-
teilung der Mittel sieht die Verordnung 
auch die Auswertung der Wirkungen 
der Förderung und in diesem Zuge eine 
Verwendungskontrolle vor. 

Danach haben die Länder nach Abschluss eines 
Vorhabens dem Bundesversicherungsamt oder der 
von diesem beauftragten Stelle sowie den Landes-
verbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen 
den Nachweis über die zweckentsprechende Ver-
wendung der Fördermittel zu übersenden. Wie der 

Nachweis zu führen ist, lässt die Verordnung offen. 
Die Verordnungsbegründung führt jedoch aus, dass 
der Nachweis „auch durch das Testat eines Wirt-
schaftsprüfers erbracht werden“ könne.

Der Strukturfonds wird durch das Kranken haus-
strukturgesetz (KHSG, BGBl. 2015 I, Seite 2229) 

eingeführt. Er soll insbesondere Über-
kapazitäten abbauen, stationäre Ver-
sorgungsangebote und Standorte kon-
zentrieren und Krankenhäuser in 

nicht-akutstationäre örtliche Versorgungseinrichtun-
gen umwandeln. Außerdem soll er palliative Versor-
gungsstrukturen fördern. 

Krankenhausstrukturgesetz und Krankenhaus-
strukturfonds-Verordnung sind inzwischen in wei-
ten Teilen in Kraft getreten.   km

Zum KHSG siehe bereits 
WPK Magazin 4/2015, Seite 52
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Vorbemerkungen

Die Änderungen durch das 
APAReG machen es erforderlich, 
die Satzung für Qualitätskontrolle 
anzupassen und zu ergänzen. Da-
rüber beraten derzeit die Gremien 
der WPK. Dabei werden auch die 
nachstehenden Themen erörtert. 
Wir empfehlen, die Berichterstat-
tung der WPK aufmerksam zu ver-
folgen. 

Die WPK erreichen bisweilen 
Fragen zum „neuen“ Qualitäts-
kontrollverfahren. Vielfach wird 
dabei eine zu erwartende Ver-

Qualitätskontrolle – alter Wein in neuen  
Schläuchen? (Teil 1)
WP/StB Dipl.-Kfm Joachim Riese, Dr. Reiner J. Veidt, RA/StB Carsten Clauß

schärfung des Qualitätskontroll-
verfahrens durch die Regelungen 
des APAReG vorgetragen. 

Zunächst ist festzuhalten, dass 
es grundsätzlich keinen System-
wechsel im Qualitätskontrollver-
fahren geben wird. Eine Quali-
tätskontrolle wird weiterhin von 
einem Prüfer für Qualitätskontrol-
le (PfQK) durchgeführt, den die 
Praxis auswählt. Gegenstand der 
Qualitätskontrolle ist unverändert 
die Angemessenheit und Wirk-
samkeit des Qualitätssicherungs-
systems. Die Kommission für 
Qualitätskontrolle (KfQK) wertet 

den Qualitätskontrollbericht aus 
und entscheidet bei festgestellten 
Mängeln über Maßnahmen zu de-
ren Beseitigung. 

Allerdings machen die EU-
Richtlinie1 und EU-Verordnung2 

Anpassungen der WPO erfor-
derlich, die auch zu Erleichte-
rungen für die WP/vBP-Praxen 
führen. Außerdem werden Erfah-
rungen der letzten 15 Jahre mit 
dem Qualitätskontrollverfahren 
aufgegriffen und Schwächen be-
seitigt, wie sie auch in den Tä-
tigkeitsberichten der KfQK und 
der Abschlussprüferaufsichts-

Das Abschlussprüferaufsichtsreformgesetz 
(APAReG) wird am 17. Juni 2016 in Kraft treten. 
Neben anderen wesentlichen Änderungen wird 
auch das Qualitätskontrollverfahren modifiziert.  
In dieser und den nächsten Ausgaben des WPK 
Magazins erläutern die Verfasser wesentliche 
Neuerungen.
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kommission (APAK) beschrieben 
werden. 

Registrierung als Abschluss-
prüfer bei der WPK

Nach dem APAReG ist künftig 
vor Aufnahme der Tätigkeit als 
Abschlussprüfer eine Ausnah-
megenehmigung oder Qualitäts-
kontrolle nicht mehr erforder-
lich. Zukünftig ist spätestens zwei 
Wochen nach Annahme des Prü-
fungsauftrages nur noch eine An-
zeige bei der WPK erforderlich.3 
Mit dieser Anzeige sollte zugleich 
die Erteilung des Registerauszu-
ges aus dem Berufsregister be-
antragt werden, um wirksam als 
gesetzlicher Abschlussprüfer be-
stellt werden zu können.4 

Anzeige der Tätigkeit als Ab-
schlussprüfer und Eintragung  
in das Berufsregister
Die Pflicht zur Anzeige der Tä-
tigkeit als Abschlussprüfer stellt 
prinzipiell keine Neuerung dar. 
Bisher musste vor Aufnahme der 
Tätigkeit als Abschlussprüfer eine 
Ausnahmegenehmigung beantragt 
und dabei Art und Umfang der 
Abschlussprüfertätigkeit erläutert 
werden.5 Die nach dem APAReG 
erforderlichen Angaben werden 
mit diesen Angaben im Wesent-
lichen identisch sein. Danach er-
folgt eine entsprechende Eintra-
gung in das Berufsregister der 
WPK. 

Neu ist allerdings, dass we-
sentliche Veränderungen von Art 
und Umfang der Prüfungstätigkeit 
der Praxis der WPK auch während 
der Tätigkeit als Abschlussprüfer 
mitzuteilen sind.6 

Löschung aus dem Berufsregister
Die nunmehr vorgesehene Lö-
schung als Abschlussprüfer aus 
dem Berufsregister ist eine neue 
Regelung, die inhaltlich jedoch 
mit den bisherigen Tatbeständen 

der Versagung des Prüfungsur-
teils durch den PfQK oder des Wi-
derrufs einer Teilnahmebeschei-
nigung korrespondiert.7 Natürlich 
bleiben alle übrigen Eintragungen 
als WP/vBP im Berufsregister er-
halten. 

Eine Löschung als Abschluss-
prüfer aus dem Berufsregister 
kann aus unterschiedlichen Grün-
den erforderlich sein. Zunächst 
wird die Eintragung in das Be-
rufsregister gelöscht, wenn keine 
Qualitätskontrolle innerhalb der 
von der KfQK gesetzten Befris-
tung durchgeführt wird.8 Dies ent-
spricht dem heutigen Ablauf der 
Befristung der Teilnahmebeschei-
nigung, wenn keine neue Quali-
tätskontrolle durchgeführt wor-
den ist. 

Ein Unterschied ist allerdings 
darin zu sehen, dass de lege lata 
die Löschung aus dem Berufsre-
gister automatisch bei Ablauf der 
Befristung ohne Durchführung 
eines Verwaltungsverfahrens er-
folgt. Zukünftig entscheidet die 
KfQK über die Löschung.9 

Ferner hat die KfQK bei we-
sentlichen Prüfungshemmnissen10 
oder wesentlichen Mängeln, die 
das Qualitätssicherungssystem als 
unangemessen oder unwirksam 
erscheinen lassen11, über eine Lö-
schung zu entscheiden. Auch dies 

entspricht einer bisherigen Ver-
sagung des Prüfungsurteils durch 
den PfQK oder, wenn dieser sein 
Prüfungsurteil unzutreffender-
weise nicht versagte, dem Wider-
ruf der bereits erteilten Teilnah-
mebescheinigung. 

Verhältnis von WPO und HGB 
(§ 319 Absatz 1 Satz 3 HGB)
Das vom Bundestag im Dezem-
ber 2015 verabschiedete Gesetz 
sieht vor, dass ein von der WPK 
zu erstellender Registerauszug 
Voraussetzung für die wirksa-
me Bestellung zum gesetzli-
chen Abschlussprüfer ist. Diese 
Bestellungsvoraussetzung kam 
völlig überraschend mit dem Re-
gierungsentwurf, im Referen-
tenentwurf war sie noch nicht 
enthalten. War der Wegfall der 
Teilnahmebescheinigung noch als 
großer Beitrag zur Entbürokrati-
sierung gesehen worden, ersetzt 
nun der Registerauszug de facto 
die bisherige Teilnahmebeschei-
nigung. 

Der Vorstand der WPK hat im 
gesamten Gesetzgebungsverfah-
ren immer die Streichung von 
§ 319 Absatz 1 Satz 3 HGB ge-
fordert. Die Vorschrift ist sys-
temfremd und nicht erforderlich. 
Konsequenzen eines Verstoßes 
gegen die Pflicht zur Durchfüh-
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rung einer Qualitätskontrolle soll-
ten vielmehr abschließend im Be-
rufsrecht geregelt werden. Durch 
die Berufsaufsicht stehen ausrei-
chend Instrumente zur Ahndung 
eines Berufsrechtsverstoßes zur 
Verfügung, so dass das Damokles-
schwert der Nichtigkeit des ge-
prüften Jahresabschlusses nicht 
nötig gewesen wäre.

Da diese Überlegungen vom 
Gesetzgeber nicht aufgegriffen 
wurden, ist materiell keine Ver-
änderung durch das APAReG fest-
zustellen. Der Registerauszug ist, 
wie bisher die Teilnahmebeschei-

nigung, materielle Voraussetzung 
für eine wirksame Bestellung als 
gesetzlicher Abschlussprüfer. Die-
se Voraussetzung muss von der 
Wahl als gesetzlicher Abschluss-
prüfer bis zur Beendigung der Ab-
schlussprüfung erfüllt werden. 

Der Registerauszug wird Pra-
xen, die am 16. Juni 2016 über 
eine Teilnahmebescheinigung 
oder eine Ausnahmegenehmigung 
verfügen, unverzüglich von der 
WPK übersandt werden. Ein ge-
sonderter Antrag ist nicht erfor-
derlich.
(Fortsetzung im nächsten WPK Magazin)

 1 Richtlinie 2014/56/EU des Europäischen Parlamentes und 
des Rates vom 16. April 2014

 2 Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parla-
mentes und des Rates vom 16. April 2014

 3 § 57a Absatz 1 Satz 2 WPO-neu
 4 § 40 Absatz 4 WPO-neu, § 319 Absatz 1 Satz 3 HGB-

neu
 5 Siehe dazu den Hinweis der Kommission für Qualitäts-

kontrolle zur Erteilung von Ausnahmegenehmigungen 
unter www.wpk.de/mitglieder/praxishinweise/kfqk/

 6 § 57a Absatz 1 Satz 4 WPO-neu
 7 § 57a Absatz 6 a WPO-neu
 8 § 57a Absatz 6 a Satz 2 Nr. 1 WPO-neu
 9 § 57a Absatz 6 a Satz 2 WPO-neu
 10 § 57a Absatz 6 a Satz 2 Nr. 2 WPO-neu
 11 § 57a Absatz 6 a Satz 2 Nr. 3 WPO-neu

Immer mehr Menschen müssen Länder wie Syrien aufgrund der 
Folgen des Krieges verlassen. Wir unterstützen Flüchtlinge und 
Einheimische in den Nachbarländern bei der Bewältigung dieser 
Krise. Weil jeder Mensch das Recht auf ein Leben in Würde hat. 
brot-fuer-die-welt.de/fluechtlinge

 Manche lassen ihr 
 ganzes Leben zurück.

Um es zu behalten.
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Bürgerstiftungen sind rechtsfä-
hige Stiftungen des Bürgerlichen 
Rechts und definieren sich über 
die sogenannten „10 Merkmale“ 
einer Bürgerstiftung des Bundes-
verbandes Deutscher Stiftungen. 
Wesentliche Merkmale sind die 
Unabhängigkeit von Staat, Wirt-
schaft oder anderen Einzelinter-
essen, die lokale oder regionale 
Ausrichtung und der breite Stif-
tungszweck.

Die ersten beiden Bürgerstif-
tungen in Deutschland wurden 
1996 und 1997 in Gütersloh und 
Hannover nach dem Vorbild der 
US Community Foundations ge-
gründet. Heute gibt es Bürgerstif-
tungen in etwa 400 Städten oder 
Regionen. Sie verfügen zusammen 
über ein Stiftungskapital von gut 

Bürgerstiftungen: MitStiften! Mit Geld, Zeit, Ideen
Dr. Stefan Nährlich

300 Mio. Euro. Fast 50.000 Men-
schen sind als Stifter, Spen-
der oder ehrenamtlich engagiert. 
Bürgerstiftungen fördern bürger-
schaftliches Engagement und ge-
meinnützige Organisationen oder 
führen oft in Kooperation eigene 
Projekte durch. Bürgerstiftungen 
unterstützen auch Personen und 
Unternehmen beim stifterischen 
Engagement und verwalten be-
reits mehr als 600 rechtlich un-
selbständige Partnerstiftungen.

Was machen Bürgerstiftungen?

Bürgerstiftungen nehmen idealty-
pisch vier Hauptfunktionen wahr: 
Als Fundraiser bauen sie konti-
nuierlich ihr Stiftungsvermögen 
durch Zustiftungen auf und wer-

ben Geld zur zeitnahen Verwen-
dung ein. Als Dienstleister und 
Partner für Stifter und Spender 
begleiten Bürgerstiftungen diese 
darin, ihre gemeinnützigen An-
liegen in der Region zu verwirk-
lichen. Als Förderer gestalten 
Bürgerstiftungen aktiv das loka-
le Gemeinwesen. Sie können auf 
den sich ändernden gesellschaft-
lichen Bedarf vor Ort reagieren, 
indem sie eigene Projekte durch-
führen oder Fördermittel verge-
ben. Als Lobbyisten und Stimme 
des Gemeinwesens vor Ort set-
zen sich Bürgerstiftungen für die 
Stärkung bürgerschaftlichen En-
gagements, Eigeninitiative und 
Mitverantwortung ein und arti-
kulieren wichtige bürgergesell-
schaftliche Themen.

Wirtschaftsprüfer sind für Bürgerstiftungen nicht 
nur vielerorts Partner im ehrenamtlichen Engage-
ment, sondern auch wichtige Multiplikatoren in 
den Bereichen der Wirtschaft. Andererseits kön-
nen Bürgerstiftungen für Mandanten von Wirt-
schaftsprüfern effektive und effiziente Partner rund 
um das Thema Stiften, Spenden, Ehrenamt sein.
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In Praxis kann das dann so 
aussehen wie in Schönebeck, ei-
ner kleinen Stadt in Sachsen-
Anhalt mit 30.000 Einwohnern. 
Weil es wenige Jobs in Schöne-
beck gibt, ziehen junge Menschen 
weg. 10.000 Menschen sind über 
65 Jahre alt. 720 von ihnen sind an 
Demenz erkrankt. Jährlich kom-
men 50 weitere Demenzerkran-
kungen hinzu. Die Bürgerstiftung 
Salzland-Region Schönebeck hat 
deshalb mit Partnern ein Demenz-
Netzwerk und Servicezentrum ge-
gründet. Es werden zum Beispiel 
Fortbildungen für Pflegekräfte an-
geboten und pflegende Angehöri-
ge von Demenzkranken betreut. 
Die Bürgerstiftung wirbt Spenden 
zur Förderung dieser Arbeit und 
ehrenamtliche Helfer ein, holt das 
Thema mit Informationsveran-
staltungen aus der Tabuzone und 
setzt sich in Gesprächen mit Ge-
sundheitspolitikern und Kassen 
für eine bedarfsgerechte Versor-
gung der Erkrankten ein. 

Im Jahr 2015 ist die Bürgerstif-
tung Salzland-Region Schönebeck 
dafür mit dem Förderpreis Aktive 
Bürgerschaft ausgezeichnet wor-
den. Die Laudatio hielt Dr. Helge 
Braun, Staatsminister bei der 
Bundeskanzlerin und Mitglied im 
Stiftungsrat der Stiftung Aktive 
Bürgerschaft.

Warum Bürgerstiftungen  
gesellschaftlich relevant sind

Die Bürgerstiftung verbindet die 
Kapitalbildung einer klassischen 
Stiftung mit dem ehrenamtlichen 
Engagement des Vereins. Wie in-
novativ und erfolgreich das ist, 
zeigt auch die finanzielle Ent-
wicklung der Bürgerstiftungen in 
Deutschland. Mit einem jährli-
chen Kapitalwachstum im zwei-
stelligen Prozentbereich und 
jährlich steigenden Spendenein-
nahmen kommen die Bürgerstif-
tungen besser als andere durch 

die Niedrigzinsphase. Stiften hat 
nach wie vor Konjunktur und das 
soll auch in Zukunft so bleiben, 
prognostiziert eine Studie von Ro-
land Berger aus dem Jahr 2014. 

Es gibt viele Menschen und Fir-
men, die sich engagieren wollen, 
und viele Projekte, Vereine und In-
itiativen, die Unterstützung brau-
chen. Anders als in der Wirtschaft 
finden aber Angebot und Nach-
frage hier nicht automatisch zuei-
nander. Hilfe und Helfer müssen 
zusammengebracht werden und 
dieses „matching“ setzt fundierte 

Kenntnisse und Erfahrungen vor-
aus. Je länger Bürgerstiftungen be-
stehen, desto größer sind die ge-
wonnenen Kompetenzen, desto 
wirkungsvoller die Koordination.

Warum Bürgerstiftungen für 
Wirtschaftsprüfer/vereidigte  
Buchprüfer interessant sein 
können

Bürgerstiftungen sind schon jetzt 
eine wichtige Form des Enga-
gements der Wirtschaft und be-
ratender Berufe. Steuerberater 
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Dr. Stefan Nährlich  
ist Wirtschaftswissen-
schaftler und Geschäfts-
führer der Stiftung Aktive 
Bürgerschaft in Berlin. 

und Wirtschaftsprüfer/vereidigte 
Buchprüfer, Anwälte und Notare 
sind die größte Berufsgruppe, die 
ehrenamtlich in Vorständen oder 
Aufsichtsorganen von Bürgerstif-
tungen engagiert ist, gefolgt von 
Bankvorständen und Geschäfts-
führern oder leitenden Angestell-
ten von Unternehmen. Über die 
Hälfte der Vorstandsmitglieder 
und ein Drittel der Stiftungsrats-
mitglieder kommen aus diesen 
Bereichen. Jeder dritte gespendete 
Euro kommt von Firmen und Be-
trieben, ebenso jeder neunte ge-
stiftete Euro. 

Bürgerstiftungen können der 
erste Ansprechpartner rund um 
alle Themen des Engagements 
sein. Als Vehikel für Philanthro-
pie kann die Bürgerstiftung auch 
Unternehmen und Unternehmern 
zum passenden Engagement ver-
helfen. Grundlage hierfür sind der 
breite Stiftungszweck entlang der 
wichtigsten Bereiche der Abgaben-
ordnung und die vielen Beteili-
gungsmöglichkeiten: sei es als Stif-
ter oder Spender, mit einer eigenen 
Partnerstiftung, mit einmaligen 
oder langfristigen Projektförderun-
gen, der Vernetzung mit anderen 

Partnern oder durch ehrenamtli-
ches Engagement, beispielsweise 
für Mitarbeiter in Projekten. 

Wer ist und was macht die 
Stiftung Aktive Bürgerschaft?

Die gemeinnützige Stiftung Aktive 
Bürgerschaft ist das Kompetenz-
zentrum für Bürgerengagement 
der Volksbanken Raiffeisenban-
ken. Die Aktive Bürgerschaft wur-
de 1997 von Unternehmen der ge-
nossenschaftlichen FinanzGruppe 
gegründet, um bürgerschaftli-
ches Engagement in Deutschland 
zu fördern. Die heutige Stiftung 

Kontakt: stefan.naehrlich@aktive-buergerschaft.de

arbeitet in verschiedenen Pro-
grammfeldern mit hauptamtli-
chen Mitarbeitern und wird un-
terstützt durch Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens. Durch 
Beratung, Weiterbildung und an-
dere Maßnahmen fördert die Ak-
tive Bürgerschaft unter anderem 
die Entwicklung von Bürgerstif-
tungen in Deutschland. 

Weitere Informationen unter
www.aktive-buergerschaft.de
www.buergerstiftung-salzland.de
www.aktive-buergerschaft.de/foerderpreis
www.aktive-buergerschaft.de/buergerstiftungsfinder

Dank an das ehrenamtliche Engagement der Bürgerstiftungen bei der Verleihung des Förderpreises Aktive Bürgerschaft 2015 in der DZ BANK am Brandenburger Tor
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Aus der Rechtsprechung

 Berufsrecht

Grenzüberschreitende geschäftsmäßige 
Steuerberatung in der Europäischen Union

n Leitsatz der Redaktion
Eine in einem anderen EU-Mitgliedstaat zur Steu-
erberatung befugte Gesellschaft darf in Deutschland 
Steuerberatung betreiben, auch wenn sie sich nicht 
nach Deutschland begibt. Soweit § 3 a StBerG dies 
ausschließt, schränkt er den freien Dienstleistungs-
verkehr zwischen anderen EU-Mitgliedstaaten und 
Deutschland unzulässig ein.
EuGH, Urteil vom 17.12.2015 – C-342/14

n Sachverhalt
Die X-Steuerberatungsgesellschaft ist eine Kapital-
gesellschaft nach britischem Recht mit Sitz in Groß-
britannien. Sie hat Niederlassungen in Belgien und 
den Niederlanden. Gegenstand ist die Steuerbe-
ratung, Wirtschaftsberatung und das Rechnungs-
wesen. Sie ist nicht nach dem deutschen Recht als 
Steuerberatungsgesellschaft anerkannt, berät aber in 
Deutschland ansässige Mandanten in Steuersachen. 
Nachdem die X-Steuerberatungsgesellschaft an der 
Umsatzsteuererklärung einer deutschen Mandantin 
mitgewirkt hatte, wies das Finanzamt die X-Steuer-
beratungsgesellschaft gemäß § 80 Abs. 5 AO als Be-
vollmächtigte zurück, weil diese nicht befugt sei, ge-
schäftsmäßig Hilfe in Steuersachen zu leisten.

Die hiergegen gerichtete Klage wies das FG Nieder-
sachsen ab. Der mit der Revision befasste BFH stellt 
fest, dass die Voraussetzungen gemäß § 80 Abs. 5 AO 
für eine Zurückweisung der X-Steuerberatungsgesell-
schaft erfüllt sind, da sie weder nach § 3 Nr. 3 StBerG 
noch nach § 3 a StBerG zur Steuerberatung befugt 
sind. Die deutschen Regelungen schließen aus, dass 
eine nach den Rechtsvorschriften eines anderen EU-
Mitgliedstaates gegründete Gesellschaft, die ihren Sitz 

in diesem Mitgliedsstaat habe und nicht von Steu-
erberatern verantwortlich geführt werde, in Deutsch-
land als Steuerberatungsgesellschaft anerkannt wer-
de und uneingeschränkt geschäftsmäßig Hilfe in 
Steuersachen leisten könne. Eine Gesellschaft, die 
keine Befugnis zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung 
hat, kann allenfalls zu vorübergehender und gele-
gentlicher Steuerberatung auf dem Gebiet Deutsch-
lands befugt sein. Die deutsche Regelung erfasst aber 
keine Dienstleistungen, die eine Gesellschaft in ei-
nem anderen Mitgliedstaat erbringt, ohne dass sich 
die für die Gesellschaft handelnden Personen in das 
Gebiet Deutschlands begeben. 

Er legt dem EuGH die Frage zur Vorabentschei-
dung vor, ob die deutsche Regelung unter ande-
rem mit Art. 56 AEUV vereinbar ist oder den freien 
Dienstleistungsverkehr zwischen Mitgliedstaaten 
unzulässig einschränke.

n Wesentliche Entscheidungsgründe
Der EuGH stellt fest, dass die deutsche Regelung ge-
gen die Dienstleistungsfreiheit gemäß Art. 56 AEUV 
verstößt. 

Die Regelung beschränkt unzulässig die Dienstleis-
tungsfreiheit einer Steuerberatungsgesellschaft, die 
nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitglied-
staates gegründet wurde und in diesem Mitgliedstaat 
eine Steuererklärung für einen Leistungsempfänger 
im zweiten Mitgliedstaat erstellt und an die Finanz-
verwaltung dieses Mitgliedstaats übermittelt. 

Dies gilt auch, wenn im Herkunftsstaat der Steu-
erberatungsgesellschaft steuerberatende Tätigkeit 
nicht reglementiert ist. Zwar sind die Mitgliedstaa-
ten befugt, die Voraussetzungen für den Zugang zur 
geschäftsmäßigen Steuerberatung festzulegen, da in-
soweit eine europäische Harmonisierung fehlt. Sie 
müssen hierbei aber die Dienstleistungsfreiheit be-
achten. Der Dienstleistungsverkehr umfasst nicht nur 
die Beseitigung jeder Diskriminierung des Dienstleis-
tenden aufgrund seiner Staatsangehörigkeit oder des 
Umstandes, dass er in einem anderen Mitgliedstaat 
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Anmerkung
niedergelassen ist. Er umfasst auch die Aufhebung al-
ler Beschränkungen, sofern sie geeignet sind, die Tä-
tigkeiten eines Dienstleistenden, der in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassen ist und dort rechtmäßig 
vergleichbare Dienstleistungen erbringt, zu unterbin-
den, zu behindern oder weniger attraktiv zu machen.

§ 3 StBerG verhindert Möglichkeit, Leistung in 
Deutschland zu erbringen

Indem die deutsche Regelung in § 3 StBerG die ge-
schäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen durch 
eine Steuerberatungsgesellschaft der vorherigen Ge-
nehmigung unterwirft, die eine entsprechende beruf-
liche Qualifikation der Leitungsorgane voraussetzt, 
nimmt sie einer Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz 
in einem anderen Mitgliedsstaat, in dem diese Tä-
tigkeit befugt ausgeübt wird, ohne reglementiert zu 
sein, die Möglichkeit ihre Leistungen in Deutschland 
zu erbringen.

Zwar kann eine Steuerberatungsgesellschaft, die 
nicht zur geschäftsmäßigen Steuerberatung befugt 
ist, gemäß § 3 a StBerG vorübergehend und gelegent-
lich auf dem Gebiet Deutschlands steuerberatend tä-
tig sein. Dies gilt aber nicht, wenn sie sich nicht nach 
Deutschland begibt. 

Beschränkung muss Allgemeininteresse dienen 
und erforderlich sein

Beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit sind nur 
zulässig, wenn mit ihnen ein im Allgemeininteresse 
liegendes Ziel verfolgt wird und wenn sie nicht über 
das hinausgehen, was zur Erreichung des verfolgten 
Ziels erforderlich ist. Die Verhinderung von Steuer-
hinterziehung und der Verbraucherschutz sind sol-
che Ziele. 

Qualifikation in einem anderen Mitgliedstaat 
muss berücksichtigt werden

Die in anderen Mitgliedstaaten erworbene Qualifi-
kation muss aber in ihrem Wert entsprechend aner-
kannt und berücksichtigt werden. Die Bestimmung 
von § 3 a StBerG, die eine solche Anerkennung und 
Berücksichtigung erlauben würde, ist aber auf Fäl-
le, in denen sich der Dienstleistende nicht nach 
Deutschland begibt, nicht anwendbar und insoweit 
nicht mit der Dienstleistungsfreiheit vereinbar.

Entscheidung redaktionell bearbeitet, offizieller Wortlaut abrufbar unter  
www.wpk.de/magazin/1-2016/

Das Urteil ist nicht unmittelbar auf das Berufs-
recht der Wirtschaftsprüfer und die Befugnisse von 
in anderen EU-/EWR-Mitgliedstaaten zur gesetzli-
chen Abschlussprüfung ermächtigten Gesellschaf-
ten (EU-/EWR-Prüfungsgesellschaften) anwendbar. 
Der Marktzugang von Prüfungsgesellschaften wird 
über die Abschlussprüferrichtlinie 2006/43/EG vom 
17. Mai 2006, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2014/56/EU vom 16. April 2014, in Art. 3 ff. geregelt. 

Beteiligung von EU-/EWR-Abschlussprüfern an 
deutschen WPG nach geltendem Recht

Die WPO trägt dem durch eine weitgehende Europäi-
sierung Rechnung. Bereits seit 2007 können sich EU-/
EWR-Abschlussprüfer unbeschränkt an deutschen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beteiligen. Un-
ter den gesetzlichen Vertretern einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft können EU-/EWR-Abschlussprüfer 
die Mehrheit stellen. Da § 1 Abs. 3 WPO vorgibt, dass 
die Gesellschaft verantwortlich von Wirtschaftsprü-
fern geführt werden muss, ist jedoch stets ein Wirt-
schaftsprüfer als gesetzlicher Vertreter zu bestellen. 

Neuerungen durch APAReG

Aufgrund des bisher in §  27 WPO bestehenden 
Rechtsformzwangs war es aber im EU-Ausland ansäs-
sigen Gesellschaften erschwert, eine Anerkennung 
als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Deutschland 
zu erhalten. Mit Inkrafttreten der Regelungen des 
Abschlussprüferaufsichtsreformgesetzes (APAReG) 
am 17. Juni 2016 können Gesellschaften in allen eu-
ropäischen Rechtsformen und damit auch mit Sitz 
im EU-/EWR-Ausland eine Anerkennung als Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft erhalten. 

Ein weiterer Marktzugang für EU-/EWR-Prü-
fungsgesellschaften ergibt sich ab dem 17. Juni 2016 
dadurch, dass diese gemäß § 131 WPO in der Fas-
sung des APAReG unter der Berufsbezeichnung ih-
res Herkunftsstaates Abschlussprüfungen im Sinne 
des § 316 HGB in Deutschland durchführen dürfen, 
wenn der für die jeweilige Prüfung verantwortliche 
Prüfungspartner als Wirtschaftsprüfer bestellt ist. 
Entsprechendes gilt für sonstige Tätigkeiten nach § 2 
Abs. 1 und Abs. 3 WPO, das heißt freiwillige Prüfun-
gen, Sachverständigentätigkeit, Unternehmensbera-
tung und Treuhandtätigkeiten. Die Steuerberatung 
ist hierbei ausgenommen. Es kommt also auf die Be-
fugnis der Gesellschaft, im EU-Herkunftsland Steu-
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 Berufsrecht

Anordnung einer anlassunabhängigen 
Sonderuntersuchung 

n Leitsatz der Redaktion
Die zwischen der Wirtschaftsprüferkammer und 
der Abschlussprüferaufsichtskommission getroffe-
ne Vereinbarung vom 20. März 2012 zur Übertra-
gung der Zuständigkeiten für die Organisation und 
Durchführung der anlassunabhängigen Sonderun-
tersuchungen auf die Abschlussprüferaufsichtskom-
mission berührt die Rechtmäßigkeit des Verfahrens 
insgesamt nicht.
VG Berlin, Urteil vom 3. Dezember 2015 – VG 22 K 
120.14

n Sachverhalt
Die WPK ordnete gegenüber einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft die Durchführung einer anlassun-
abhängigen Sonderuntersuchung (im Folgenden: 
SU) an und forderte diese zur Vorlage diverser Un-
terlagen auf. Übersandt wurde die Untersuchungs-
anordnung der WPK durch ein Begleitschreiben der 
Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK), wel-
ches u.a. die Mitteilung enthielt, dass die APAK für 
die Organisation und Durchführung der SU zustän-
dig sei und welche der ihr hierzu direkt unterstell-
ten Mitarbeiter der Abteilung SU die Untersuchung 
durchführen würden.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft klagte vor 
dem VG Berlin und beantragte in der mündlichen 
Verhandlung, die in der Untersuchungsanordnung 
der WPK enthaltenen Anordnungen aufzuheben. Die 
Klägerin vertrat u.a. die Auffassung, dass die APAK 
nicht zuständig für die Durchführung des Verfahrens 

erberatung zu betreiben, an. Insoweit finden §§ 3 
und 3 a StBerG in Form der durch das EuGH-Urteil 
gebotenen Auslegung Anwendung. Erforderlich ist 
eine Registrierung im Berufsregister der WPK gemäß 
§ 131a WPO, die aber keine Anerkennung als Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft darstellt. Wenn sich die 
Gesellschaft oder ihre gesetzlichen Vertreter nicht 
nach Deutschland begeben, können sie alsdann ge-
genüber Mandanten in Deutschland auch steuerbera-
tend tätig werden.  ti

sei. Die zwischen der WPK und der APAK getroffe-
ne Vereinbarung, die die Zuständigkeiten der APAK 
für die Organisation und Durchführung der SU re-
gelt, sei mangels insoweit bestehender (Teil-) Rechts-
fähigkeit der APAK nicht wirksam. Sie widerspreche 
im Übrigen der Systematik der Wirtschaftsprüferord-
nung. 

Das VG Berlin wies die Klage ab. Das Urteil ist 
nicht rechtskräftig, inzwischen wurde Berufung 
beim OVG Berlin-Brandenburg eingelegt. 

n Wesentliche Entscheidungsgründe
Die zulässige Anfechtungsklage ist unbegründet. Der 
angefochtene Bescheid verletzt die Klägerin nicht 
in ihren Rechten im Sinne von § 113 Abs. 1 Satz 1 
VwGO. 

Frage der Übertragung der SU bedarf keiner 
Entscheidung

Die Frage, ob die Vereinbarung zur Übertragung der 
Zuständigkeiten auf die APAK, über deren Inhalt 
auch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie als Rechtsaufsicht unterrichtet wurde, recht-
mäßig war, bedarf keiner Entscheidung. Denn auch 
unter der Annahme einer Rechtswidrigkeit der Ver-
waltungsvereinbarung würde dies nicht zur Rechts-
widrigkeit der angefochtenen Anordnung führen. 
Das wäre nur dann anders zu würdigen, wenn die 
Überlassung der im Rahmen der Anordnung ange-
forderten Unterlagen an Mitarbeiter der APAK geset-
zeswidrigen Zwecken dienen würde, was hier aber 
nicht der Fall ist. 

APAK kann an Ermittlungen teilnehmen

Der angefochtene Bescheid ist von der zuständigen 
WPK erlassen worden. Diese wertet das Ergebnis 
der SU auch aus und entscheidet anschließend über 
eventuelle belastende Maßnahmen. Da die APAK 
nach geltendem Recht nicht lediglich mit bloßen 
Teilnahme- und Informationsrechten, sondern auch 
mit Rechten der Leitung und Führung ausgestattet 
ist, kann sie schon nach dem Gesetz an (diesen) Er-
mittlungen der WPK teilnehmen. 

Entscheidung redaktionell bearbeitet, offizieller Wortlaut abrufbar unter  
www.wpk.de/magazin/1-2016/
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 Haftungsrecht

Vermögensschadenhaftpflicht-
versicherung deckt unter-
nehmerische Tätigkeit eines 
Wirtschaftsprüfers als Grün-
dungskommanditist nicht ab

n Leitsatz der Redaktion
Ein gesellschaftsrechtlicher Schadens-
ersatzanspruch gegen einen Wirtschafts-
prüfer, der als Gründungskommanditist 
und Treuhänder eines Fonds tätig ist, 
fällt nicht unter die Vermögensschaden-
haftpflichtversicherung. Eine solche un-
ternehmerische Tätigkeit liegt außerhalb 
des berufsrechtlichen Pflichtenkreises.
LG München I, Urteil vom 12. Juli 2013 – 
3 O 28931/11

n Sachverhalt
Die Klägerin beteiligte sich seit 1996 als 
Kommanditistin an einer Immobilien-
fondsgesellschaft (nachfolgend Fonds 
KG). Die Beteiligung erfolgte mittelbar 
über eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft als Treuhänderin und Gründungs-
kommanditistin (Beklagte zu 1). Die Be-
klagten zu 2 bis 5 sind Versicherer der 
Beklagten zu 1. 

Die Fonds KG investierte in Immobi-
lien. Nach dem Investitionsplan des Pro-
spekts sollten rund 30 Mio. DM aus der 
Gesamtinvestition in eine Liquiditäts-
rücklage fließen. Diese Rücklage wur-
de zu einem erheblichen Teil in Inha-
berschuldverschreibungen der C-Bank 
angelegt. Der Vorstandsvorsitzende der 
Fonds initiatorin hielt eine Aktienmehr-
heit an der C-Bank. Die C-Bank trat als 
Sicherheit für die Schuldverschreibun-
gen Darlehensansprüche an die Fonds 
KG ab. Mit den Darlehen finanzierte die 
C-Bank die Anlegerbeteiligungen. 

Über das Vermögen der Beklagten 
zu 1 wurde im Jahr 2010 das Insolven-
zverfahren eröffnet. Im Jahr 2012 wurde 
das Insolvenzverfahren eingestellt und 
die Beklagte zu 1 wegen Vermögenslosig-
keit im Handelsregister gelöscht. Im Juli 

Ein aus dem Mandat ausscheidender Berater ist verpflichtet, 
die ihm noch obliegenden Aufgaben weiterhin mit der auch 
sonst gebotenen Sorgfalt umsichtig und vorausschauend zu 
erledigen. Tut er dies nicht, kann er neben dem Folgeberater 
gegenüber dem Mandanten schadenersatzpflichtig sein, wie 
ein jüngst ergangenes Urteil des OLG Düsseldorf anschaulich 
zeigt (Entscheidung vom 22. Dezember 2015 – 23 U 169/14).

In der Angelegenheit hatte der Vorberater (V) bis zum Ver-
anlagungsjahr 2002 den Mandanten steuerlich beraten. Ab 
dem Veranlagungsjahr 2003 übernahm der Folgeberater (F) 
die steuerliche Beratung. V blieb jedoch mit der Prüfung der 
Steuerbescheide bis zum Jahr 2002, die auf von ihm erstell-
ten Steuererklärungen beruhten, betraut. Gegen den Steuer-
bescheid 1999 legte er Einspruch ein wegen der möglichen 
Verfassungswidrigkeit der „Mindestbesteuerung“. Gegen 
die Steuerfestsetzungen der Jahre 2000 bis 2002, die unter 
dem Vorbehalt der Nachprüfung standen, unterließ er es Ein-
spruch einzulegen. 

Im Anschluss an eine Betriebsprüfung ergingen schließ-
lich geänderte Steuerbescheide, die den Vorbehalt der Nach-
prüfung aufhoben. Gegen diese Bescheide unternahm F 
nichts. Nachdem im Jahr 2011 Urteile des Bundesfinanz-
hofs zu § 2 Abs. 3 EStG a. F. ergingen, die für den Mandan-
ten günstig waren, griff die Finanzverwaltung in 2012 den 
bis dahin ruhenden Einspruch für 1999 auf und erließ einen 
für den Mandanten günstigen Änderungsbescheid. Wegen 
der Bestandskraft der Steuerbescheide 2000 bis 2002 ergin-
gen für diese keine Änderungsbescheide. 

Die Einstandspflicht des Folgeberaters F stand in dem ent-
schiedenen Fall außer Streit. 

Das OLG hat auch die Schadensersatzverpflichtung des 
V festgestellt. Es ist der Ansicht, dass beide sukzessive be-
auftragten Steuerberater für den aus der Bestandskraft der 
Bescheide der Jahre 2000 bis 2002 erwachsenden Schaden 
als Gesamtschuldner ausgleichspflichtig sind. Neben F habe 
auch V seine Pflichten verletzt, als er gegen die Steuerfestset-
zung der Veranlagungsjahre 2000 bis 2002 keinen Einspruch 
einlegte. Dies wäre der sicherste Weg gewesen, um im Fal-
le der Feststellung der Verfassungswidrigkeit der „Mindest-
besteuerung“ für den Mandanten die positive Änderung der 
Steuerfestsetzung sicher erreichen zu können, wie das Jahr 
1999 belegt. 

Auch der Vorbehalt der Nachprüfung gebiete keine an-
derweitige Handhabung. Zwar könne ein gemäß § 164 Abs. 2 
Satz 1 AO offener Steuerbescheid geändert werden, doch sei 
Sinn und Zweck nicht die Sicherung von Steuervorteilen im 
Falle der Feststellung der Verfassungswidrigkeit von bei der 

Gesamtschuldnerische Haftung von 
Vor- und Nachberater
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2012 wurde daher das von der Klägerin 
angestrebte Schadensersatzverfahren in 
Bezug auf die Beklagte zu 1 ausgesetzt. 
Im Anschluss richtete die Klägerin ihre 
Klage gegen die Beklagten zu 2 bis 5. 

Die Klägerin behauptet, die Beklag-
ten zu 2 bis 5 müssen der Beklagten 
zu 1 Deckungsschutz gewähren. Die Be-
klagte zu 1 habe ihre Treuhänderpflich-
ten verletzt. Weder durch den Prospekt 
noch mündlich sei über die kapitalmä-
ßigen und personellen Verflechtungen 
zwischen der Fonds KG und der C-Bank 
sowie das Finanzierungsmodell der C-
Bank aufgeklärt worden. Diese Pflicht-
verletzungen seien kausal für die Anla-
geentscheidung des Klägers und damit 
für den Schaden (83.114,70 Euro zuzüg-
lich Kosten). Die Beklagte zu 1 habe die 
Treuhandtätigkeit in ihrer Funktion als 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausge-
übt. Damit sei die Tätigkeit von deren 
Berufshaftpflichtversicherung erfasst.

Die Beklagten zu 2 bis 5 machen unter 
anderem geltend, die Tätigkeit als Grün-
dungsgesellschafterin einer Publikums 
KG gehöre nicht zu der Tätigkeit eines 
Wirtschaftsprüfers und sei nicht von der 
Vermögensschadenhaftpflichtversiche-
rung umfasst. 

Das LG München I wies die Klage ab.

n Wesentliche Entscheidungsgründe
Die Klägerin hat keinen aus dem Versi-
cherungsvertrag mit der Beklagten zu 1 
abgeleiteten Anspruch auf Feststellung 
der Deckungsverpflichtung gegen die Be-
klagten zu 2 bis 5. 

Der durch die Pflichtverletzung der 
Beklagten zu 1 verursachte Schaden ist 
kein versichertes Risiko. Der Umfang 
des Versicherungsschutzes umfasst nach 
der Risikobeschreibung zur Vermögens-
schadenhaftpflichtversicherung für Wirt-
schaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer 
die Erledigung der beruflichen Aufga-
ben gemäß §§ 2, 43 Abs. 4 Ziff. 1 und 
4, 129 WPO. Dort wird auch die treu-
händerische Verwaltung aufgeführt. Die 
treuhänderische Verwaltung von Gesell-
schaftsanteilen ist daher zunächst vom 
Berufsbild des Wirtschaftsprüfers um-
fasst.

Steuerfestsetzung angewendeten Gesetzen, sondern die Be-
scheide im Hinblick auf die turnusgemäß für das Notariat 
des Mandanten durchgeführten Betriebsprüfungen offen zu 
halten. Zudem hätte der Vorbehalt der Nachprüfung auf ver-
schiedene Weise, etwa den Ablauf der Festsetzungsfrist, weg-
fallen können, die nicht mit der für den Mandanten entschei-
denden Frage der Verfassungswidrigkeit zusammenhängen. 
Hätte das Finanzamt von sich aus die mögliche Verfassungs-
widrigkeit berücksichtigen wollen, hätte es einen Vorläufig-
keitsvermerk gemäß § 165 Abs. 1 S.2 Nr. 3 AO aufgenommen. 

Erschwerend kommt nach Auffassung des Oberlandes-
gerichts noch hinzu, dass das Vorgehen des V nicht mit F 
abgestimmt worden ist, der zum Zeitpunkt der Prüfung der 
Bescheide der Jahre 2000 bis 2002 bereits als Folgeberater 
feststand. Dadurch seien Fehleinschätzungen aufseiten des 
F „fast schon angelegt, weil [dieser] die Einkommensteuerer-
klärungen 2000 bis 2002 nicht bearbeitet hatte und [ihm] des-
halb die erweiterte Bedeutung des Vorbehalts der Nachprü-
fung hinsichtlich solcher Fragen, die für die Anordnung des 
Vorbehalts und bei der Betriebsprüfung keine Rolle spielten, 
nicht ohne Weiteres bewusst sein musste“.

Die Kausalität des Fehlverhaltens des V wird, so das OLG, 
bereits durch den Verfahrensgang im Veranlagungsjahr 1999 
belegt. Das Hinzutreten eines weiteren Fehlverhaltens eines 
anderen Beraters beseitigt die Ursächlichkeit des ersten Bera-
ters nicht. Bei der Abwägung der Verusachunganteile kommt 
das OLG schließlich zu dem Ergebnis, dass dieser für V min-
destens 50 % beträgt.

Die Entscheidung des OLG ist nicht zu beanstanden und 
entspricht der höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH. 
Danach hat der steuerliche Berater dem Mandanten den si-
chersten Weg zu dem angestrebten steuerlichen Ziel aufzu-
zeigen und die für den Erfolg notwendigen Schritte vorzu-
schlagen, damit der Mandant eine sachgerechte Entscheidung 
treffen kann. Nachdem der BFH die Verfassungswidrigkeit 
der Mindestbesteuerung durch Vorlagebeschluss in Zweifel 
gezogen hatte, war es Verpflichtung von Vor- und Nachbera-
ter, dem Mandanten das Offenhalten der Bescheide zu emp-
fehlen. Wie das OLG überzeugend darlegt, war das Sich-Ver-
lassen auf den Vorbehalt der Nachprüfung nicht der sicherste 
Weg. Mehr noch: Indem V weder dem Mandanten noch F 
mitteilte, dass noch steuerliche Vorteile aus einer möglichen 
Verfassungswidrigkeit der „Mindestbesteuerung“ künftig 
entstehen könnten, unternahm er schlichtweg nichts für die 
„Sicherung“ dieser möglichen Steuererstattungsansprüche. 
Dass die Zurechnung des Schadens durch das Einschalten 
eines neuen Beraters nicht unterbrochen wird, ist ebenfalls 
bereits durch den BGH entschieden.

F. Michael Thoma, Rechtsanwalt, Versicherungsstelle Wiesbaden, Versicherergemeinschaft 
für das wirtschaftliche Prüfungs- und Treuhandwesen
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 Für die Praxis

Gerichtliche Bestellung des Abschlussprü-
fers für das laufende Geschäftsjahr bei 
anhängiger Anfechtungsklage gegen den  
Beschluss zur Wahl des Abschlussprüfers 

n Leitsätze des Gerichts
1. § 318 Abs. 4 Satz 2 HGB ist bei einer anhängigen 
Anfechtungsklage gegen den Beschluss zur Wahl des 
Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers so-
wie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des 
im Halbjahresbericht enthaltenen verkürzten Ab-
schluss- und Zwischenlageberichts analog anzuwen-
den.
2. Bei einer analogen Anwendung des § 318 Abs. 4 
Satz 2 HGB im Hinblick auf eine anhängige Anfech-
tungsklage kann die gerichtliche Bestellung auch 
während des laufenden Geschäftsjahres erfolgen.
3. Das Gericht kann bei einer analogen Anwendung 
des § 318 Abs. 4 Satz 2 HGB im Hinblick auf eine an-
hängige Anfechtungsklage auch den von der Haupt-
versammlung gewählten Prüfer bestellen.
OLG Karlsruhe, Beschluss vom 27. Oktober 2015 – 
11 Wx 87/15

n Sachverhalt
Die Antragstellerin ist eine börsennotierte Aktien-
gesellschaft. Auf ihrer Hauptversammlung wurde 
folgender Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats 
mit der erforderlichen Stimmenmehrheit angenom-
men: 

„Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines 
Prüfungsausschusses vor, die X. Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 zum Abschluss-
prüfer und Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer 
für die prüferische Durchsicht des im Halbjahresfi-
nanzbericht zum 30. Juni 2015 enthaltenen verkürzten 
Abschlusses und Zwischenlageberichts zu wählen.“ 

Dagegen erhob eine Person Anfechtungsklage mit 
dem Antrag, diesen Beschluss für nichtig zu erklä-
ren. 

Die Antragstellerin hat beantragt, die X. Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft gemäß § 318 Abs. 4 HGB 
analog für das Geschäftsjahr 2015 vorsorglich erneut 
zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer 
sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des 
im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2015 ent-
haltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlage-
berichts zu bestellen. 

Kein Versicherungsschutz für Unternehmertätigkeit

Nicht vom Versicherungsschutz erfasst sind dagegen 
unternehmerische Tätigkeiten etwa als Gründungs-
kommanditistin einer Publikums KG. Die Aufklärungs-
pflichten einer Gründungskommanditistin gegenüber 
beitretenden Anlegern sind daher nicht von der De-
ckungspflicht umfasst. In den Entscheidungen des BGH 
zur Haftung einer Treuhandkommanditistin wird meist 
nicht klar zwischen der Haftung als Treuhänderin und 
Gründungskommanditistin unterschieden. Einleitend 
zur Haftungsfrage wird vielmehr unscharf darauf abge-
stellt, dass die jeweilige Haftungsschuldnerin sowohl 
Treuhandkommanditistin als auch Gründungsgesell-
schafterin ist (vgl. BGH, 24. Mai 1982 – VIII ZR 181/81; 
BGH, 1. Juni 1994 – VIII ZR 36/93; BGH, 17. Dezember 
2009 – III ZR 62/08; BGH, 15. Juli 2010 – III ZR 322/08). 

Treuhänderin als Gesellschafterin

Vorliegend handelt es sich um Pflichten, die primär 
aus der gesellschaftsrechtlichen Sonderbeziehung re-
sultieren. Zwar haben die Anleger mit ihrer Beitritts-
erklärung einen Treuhandvertrag und nicht einen 
Gesellschaftsvertrag abgeschlossen. Dieser enthält 
jedoch den Auftrag an die Treuhänderin, den Beitritt 
als Gesellschafter zu bewirken. Im Gesellschaftsver-
trag werden die Treugeber den Direktgesellschaftern 
weitgehend gleichgestellt. Bei dieser Vertragskon-
stellation ist zwingende Voraussetzung, dass die 
Treuhänderin auch unmittelbare Gesellschafterin 
der Fondsgesellschaft ist. Der BGH erkennt haftungs-
rechtliche Sonderbeziehungen zwischen mittelba-
ren und unmittelbaren Gesellschaftern an (vgl. BGH, 
23. April 2012 – II ZR 211/09; 11. Oktober 2011 – 
II ZR 242/09), wodurch auch entsprechende gesell-
schaftsrechtliche Aufklärungspflichten bestehen 
müssen (vgl. BGH, 14. Mai 2012 – II ZR 69/12).

Zwar sind durchaus Pflichtverletzungen aus dem 
Treuhandverhältnis denkbar, etwa bei Verletzung der 
im Treuhandvertrag geregelten weiteren Aufgaben 
der Treuhänderin bei der Bewirkung des Beitritts, der 
Verwaltung der Beteiligung oder dem Abschluss ei-
ner Finanzierung, die von den Beklagten versichert 
sind. Die vorliegenden Haftungsansprüche beruhen 
jedoch auf der Stellung der Beklagten zu 1 als Kom-
manditistin und damit auf nichtversicherter unter-
nehmerischer Tätigkeit außerhalb des beruflichen 
Pflichtenkreises eines Wirtschaftsprüfers.

Entscheidung redaktionell bearbeitet, offizieller Wortlaut abrufbar unter  
www.wpk.de/magazin/1-2016/
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Das Amtsgericht hat den Antrag zurückgewiesen. 
Der Antrag sei derzeit nicht begründet, da auch bei 
analoger Anwendung von § 318 Abs. 4 HGB eine ge-
richtliche Bestellung im laufenden Geschäftsjahr un-
zulässig sei. 

Der Beschwerde gegen diesen Beschluss hat das 
Amtsgericht nicht abgeholfen und die die Sache dem 
Oberlandesgericht zur Entscheidung vorgelegt. 

n Wesentliche Entscheidungsgründe
Die Beschwerde hat Erfolg, das Amtsgericht hat den 
auf § 318 Abs. 4 Satz 2 HGB analog gestützten Antrag 
zu Unrecht zurückgewiesen. 

Dabei geht das Amtsgericht zutreffend davon 
aus, dass hinsichtlich der von der Antragstellerin 
beantragten gerichtlichen Prüferbestellung die Be-
stimmung des § 318 Abs. 4 Satz 2 HGB im Falle ei-
ner anhängigen Anfechtungsklage analog anzuwen-
den ist. 

Gründe für eine Analogie

Für eine Analogie haben sich zahlreiche Amtsge-
richte insbesondere mit folgenden Argumenten aus-
gesprochen: 
• Sinn und Zweck des § 318 Abs. 4 HGB ist es, die 

rechtzeitige Bestellung eines Abschlussprüfers si-
cherzustellen, damit die Gesellschaft bei vieler-
lei denkbaren Gestaltungen stets über einen Ab-
schlussprüfer verfügt. Die Anfechtungsklage hat 
der Gesetzgeber dabei nicht berücksichtigt. Diese 
Lücke ist durch die analoge Anwendung des § 318 
Abs. 4 HGB zu schließen. 

• Sollte die Anfechtungsklage Erfolg haben, wäre 
die Bestellung des Abschlussprüfers rückwirkend 
nichtig und damit auch der von ihm geprüfte Jah-
resabschluss. Dies wäre mit weitreichenden Folgen 
für die Gesellschaft verbunden.

• Wegen der hohen Kosten kann die Gesellschaft 
nicht auf die Abhaltung einer neuen Hauptver-
sammlung verwiesen werden. 

• Wird die Anfechtungsklage nicht auf die in der 
Person des Prüfers liegende Gründe gestützt, wür-
de eine erfolgreiche Anfechtungsklage kein Hin-
dernis für eine erneute Bestellung darstellen. Geht 
es hinsichtlich der Bestellung durch die Hauptver-
sammlung nur um formelle Fragen, ist der Aktio-
när nicht beschwert, wenn das Amtsgericht den 
Prüfer erneut bestellt. 

Der Senat hält eine analoge Anwendung des § 318 
Abs. 4 Satz 2 HGB bei einer anhängigen Anfech-
tungsklage gegen den Beschluss der Hauptversamm-

lung zur Wahl des Prüfers aus folgenden Gründen 
für sachgerecht. 

Eine Analogie ist zulässig, wenn das Gesetz eine 
planwidrige oder ungewollte Regelungslücke ent-
hält, die sich aus einem unbeabsichtigten Abwei-
chen des Gesetzgebers von seinem dem konkreten 
Gesetzgebungsverfahren zugrunde liegenden Rege-
lungsplan ergibt, und der zu beurteilende Sachver-
halt in rechtlicher Hinsicht soweit mit dem Tatbe-
stand, den der Gesetzgeber geregelt hat, vergleichbar 
ist, dass angenommen werden kann, der Gesetzgeber 
wäre bei einer Interessenabwägung, bei der er sich 
von den gleichen Grundsätzen hätte leiten lassen 
wie bei dem Erlass der herangezogenen Gesetzesvor-
schrift, zu dem gleichen Abwägungsergebnis gekom-
men.

Regelungslücke 

Nach § 318 Abs. 4 Satz 1 HGB hat das Gericht auf An-
trag der gesetzlichen Vertreter, des Aufsichtsrats oder 
eines Gesellschafters den Abschlussprüfer zu bestel-
len, wenn der Abschlussprüfer bis zum Ablauf des 
Geschäftsjahrs nicht gewählt worden ist. Nach § 318 
Abs. 4 Satz 2 HGB gilt Gleiches, wenn ein gewählter 
Abschlussprüfer die Annahme des Prüfungsauftrags 
abgelehnt hat, weggefallen ist oder am rechtzeitigen 
Abschluss der Prüfung verhindert ist und ein ande-
rer Abschlussprüfer nicht gewählt worden ist. 

Das Gesetz nennt als Gründe für die gerichtliche 
Bestellung des Abschlussprüfers das Fehlen, Weg-
fallen oder die Verhinderung am rechtzeitigen Ab-
schluss. Anknüpfungspunkt ist hierbei, dass kein 
wirksam bestellter Abschlussprüfer vorhanden ist. 
Eine gerichtliche Bestellung des Abschlussprüfers 
ist daher möglich, wenn dessen Wahl nichtig ist. Im 
Fall einer erfolgreichen Anfechtungsklage erlaubt 
§ 318 Abs. 4 HGB daher die gerichtliche Bestellung 
des Abschlussprüfers. Bis zu einem rechtskräftigen 
Urteil kann der Abschlussprüfer dagegen noch nicht 
als nicht gewählt oder weggefallen betrachtet wer-
den. 

§ 318 Abs. 4 HGB dient der Verwirklichung des 
öffentlichen Interesses an der Pflichtprüfung nach 
§ 316 HGB. Eine Verwirklichung dieses Ziels ist aber 
nicht nur gefährdet, wenn eine Anfechtungsklage 
rechtskräftig Erfolg gehabt hat. Da sich ein Rechts-
streit über Jahre erstrecken kann, tritt eine Gefähr-
dung auch dann ein, wenn eine Anfechtungsklage 
erhoben ist und sich unter Umständen erst nach lan-
ger Zeit herausstellen kann, dass kein wirksamer Jah-
resabschluss erstellt wurde. Vor diesem Hintergrund 
kann nicht angenommen werden, dass der Gesetzge-
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ber für diesen Fall eine gerichtliche Bestellung des 
Abschlussprüfers ausschließen wollte. Die bestehen-
de Regelungslücke ist daher planwidrig. 

Wegen der weitreichenden Folgen einer unwirk-
samen Wahl des Abschlussprüfers ist der gesetzliche 
Zweck der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 
Pflichtprüfung nicht erst bei einer rechtskräftig ent-
schiedenen erfolgreichen Anfechtungsklage gefähr-
det, sondern bereits bei deren Anhängigkeit. Das Ziel 
der Sicherstellung der ordnungsgemäßen und zeitna-
hen Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Abschlussprüfung ist in Gefahr, wenn ein Jahresab-
schluss sich über mehrere Jahre in einem Schwebe-
zustand befindet. 

Argumente gegen analoge Anwendung von 
§ 318 Abs. 4 Satz 2 HGB greifen nicht

Dagegen spricht nicht das in § 318 Abs. 4 HGB sta-
tuierte Subsidiaritätsprinzip. Hiernach geht die Au-
tonomie der Gesellschafter oder der sonst für die 
Bestellung des Abschlussprüfers Zuständigen der ge-
richtlichen Bestellung vor. Bei analoger Anwendung 
des § 318 Abs. 4 Satz 2 HGB bei einer anhängigen An-
fechtungsklage kann von einer fehlenden Beachtung 
der Subsidiarität jedoch nicht gesprochen werden. 
Die gerichtliche Bestellung des Abschlussprüfers 
verwirklicht faktisch die – wenn auch angefochtene 
– Mehrheitsentscheidung, einen Abschlussprüfer zu 
bestellen und die Pflichtprüfung nach § 316 Abs. 1 
HGB ordnungsgemäß und zeitnah durchzuführen, 
auch wenn die Auswahlentscheidung hinsichtlich 
des Abschlussprüfers in diesem Fall beim Gericht 
liegt. Erst recht kann nicht von einer Nichtbeachtung 
der Subsidiarität gesprochen werden, wenn das Ge-
richt den von der Hauptversammlung gewählten Ab-
schlussprüfer bestellt. 

Gegen eine Analogie spricht ferner nicht das Ar-
gument, dass es die Gesellschaft durch Abhaltung ei-
ner neuen Hauptversammlung in der Hand hat, im 
Wege einer neuerlichen Beschlussfassung der Haupt-
versammlung einen Abschlussprüfer zu wählen. Zu 
berücksichtigen sind zum einen die nicht unerhebli-
chen Kosten einer neuen Hauptversammlung. Zum 
anderen ist nicht gewährleistet, dass eine neue Be-
schlussfassung nicht Gegenstand einer erneuten An-
fechtungs- oder Nichtigkeitsklage wird. 

Außerdem kann nicht gegen eine Analogie einge-
wandt werden, dass es nicht Sinn und Zweck der ge-
richtlichen Bestellung des Abschlussprüfers ist, die 
Folgen einer unwirksamen Wahl des Abschlussprü-
fers zu beseitigen. Denn wie oben dargestellt, knüpft 
§ 318 Abs. 4 HGB allein an dem Umstand an, dass 

keine wirksame Abschlussprüfung sichergestellt ist. 
Zweck der Norm ist die ordnungsgemäße und zeitna-
he Gewährleistung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Abschlussprüfung nach § 316 HGB. Mit Rücksicht 
auf dieses Ziel wäre es unvereinbar, auf eine gericht-
liche Bestellung des Abschlussprüfers zu verzichten, 
um dem Anfechtungskläger Rechtsfolgen der un-
wirksamen Bestellung durch die Hauptversammlung 
zu erhalten. 

Analogie auch bei prüferischer Durchsicht 

Die analoge Anwendung des § 318 Abs. 4 Satz 2 HGB 
erfasst nicht nur den in § 318 Abs. 1 HGB genann-
ten Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer, 
sondern darüber hinaus auch den Prüfer für die prü-
ferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht 
enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischen-
lageberichts. 

Gemäß § 37w Abs. 5 Satz 1 WpHG kann der ver-
kürzte Abschluss und der Zwischenlagebericht einer 
prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprü-
fer unterzogen werden. Gemäß § 37w Abs. 5 Satz 2 
WpHG sind die Vorschriften über die Bestellung 
des Abschlussprüfers auf die prüferische Durchsicht 
entsprechend anzuwenden. Dieser Verweis ist so zu 
verstehen, dass dadurch die §§ 316 ff. HGB und da-
mit auch § 318 HGB anzuwenden ist. 

Gerichtliche Bestellung auch für das laufende 
Geschäftsjahr

Die gerichtliche Bestellung des Abschlussprüfers 
scheitert auch nicht daran, dass dieser für das lau-
fende Geschäftsjahr bestellt werden soll. 

Nach § 318 Abs. 4 Satz 1 HGB hat das Gericht auf 
Antrag der gesetzlichen Vertreter, des Aufsichtsrats 
oder eines Gesellschafters den Abschlussprüfer zu be-
stellen, wenn der Abschlussprüfer „bis zum Ablauf 
des Geschäftsjahrs“ nicht gewählt worden ist. Nach 
§ 318 Abs. 4 Satz 2 HGB gilt Gleiches, wenn ein ge-
wählter Abschlussprüfer die Annahme des Prüfungs-
auftrags abgelehnt hat, weggefallen ist oder am recht-
zeitigen Abschluss der Prüfung verhindert ist und ein 
anderer Abschlussprüfer nicht gewählt worden ist. 

Auf Grund dieses Wortlauts wird teilweise ver-
treten, dass der Antrag nach § 318 Abs. 4 Satz 2 HGB 
wegen des Verweises „Gleiches gilt“ erst nach Ab-
schluss des Geschäftsjahres gestellt werden kann. 
Überwiegend wird zwar eine Antragstellung schon 
vor Abschluss des laufenden Geschäftsjahres zuge-
lassen, jedoch eine gerichtliche Bestellung erst nach 
Ablauf des Geschäftsjahres als möglich erachtet.
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Diese Argumente können bei der vorliegend 
vorzunehmenden analogen Anwendung des § 318 
Abs. 4 Satz 2 HGB nicht dazu führen, von einer Be-
stellung schon während des laufenden Geschäfts-
jahrs abzusehen. 

Bei der grammatikalischen Auslegung des Geset-
zeswortlauts ist zwar zu berücksichtigen, dass § 318 
Abs. 4 Satz 2 HGB mit den Worten „Gleiches gilt“ 
beginnt. Es ist jedoch fernliegend, dass durch diese 
Verweisung auch der „Abschluss des Geschäftsjah-
res“ erfasst wird. Der Verweis „Gleiches gilt“ ist viel-
mehr so zu verstehen, dass damit nur auf die Folgen 
verwiesen wird, wenn kein Abschlussprüfer gewählt 
wird. Damit ordnet der Gesetzgeber auch für die in 
§ 318 Abs. 4 Satz 2 HGB genannten Fälle die Rechts-
folge des § 318 Abs. 4 Satz 1 HGB an, dass das Gericht 
auf Antrag der gesetzlichen Vertreter, des Aufsichts-
rats oder eines Gesellschafters den Abschlussprüfer 
zu bestellen hat. 

Überzeugend ist es, den Zeitpunkt der frühest-
möglichen gerichtlichen Bestellung am Prinzip der 
Subsidiarität festzumachen. Nach § 318 Abs. 4 Satz 2 
HGB erfordert die gerichtliche Bestellung, dass „ein 
anderer Prüfer nicht gewählt“ worden ist. Deshalb 
ist es bei der direkten Anwendung des § 318 Abs. 4 
Satz 2 HGB konsequent, der Gesellschaft bei der 
nicht vorgenommenen Wahl oder dem Wegfall des 
gewählten Abschlussprüfers zunächst die Möglich-
keit zu einer Wahl im laufenden Geschäftsjahr zu be-
lassen. Dieser Gesichtspunkt der Subsidiarität ver-
fängt indes nicht bei der analogen Anwendung des 
§ 318 Abs. 4 Satz 2 HGB und der gerichtlichen Be-
stellung des Abschlussprüfers. Denn Ausgangspunkt 
ist hierbei, dass die Hauptversammlung bereits eine 
Wahlentscheidung getroffen hat. 

Gerichtliche Bestellung des in der Haupt-
versammlung gewählten Abschlussprüfers  
sachgerecht

Als zur eigenen Sachentscheidung berufenes Be-
schwerdegericht (§ 69 Abs. 1 Satz 1 FamFG) hält es 
der Senat für sachgerecht, wie von der Antragstel-
lerin beantragt den von der Hauptversammlung ge-
wählten Abschlussprüfer gerichtlich zu bestellen. 

Der Gesetzeswortlaut des § 318 Abs. 4 Satz 1 HGB 
spricht davon, dass das Gericht „den“ Abschlussprü-
fer zu bestellen hat. Eine inhaltliche Einengung der 

Auswahlentscheidung des Gerichts enthält das Ge-
setz insoweit nicht. 

Vor Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetzes war nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs eine Anfechtung des Hauptver-
sammlungsbeschlusses, mit dem der Abschlussprü-
fer gewählt worden ist, wegen dessen Besorgnis der 
Befangenheit durch das Ersetzungsverfahren des 
§ 318 Ansatz 3 HGB nicht ausgeschlossen. Dies be-
deutete, dass eine Anfechtungsklage auch auf die 
Besorgnis der Befangenheit gestützt werden konnte. 
Die Amtsgerichte, die § 318 Abs. 4 HGB analog bei 
einer Klage gegen die Wahl des Abschlussprüfers an-
gewendet haben, haben denselben Abschlussprüfer 
nur dann bestellt, wenn die Klage nur auf formelle 
Mängel der Beschlussfassung gestützt war und kei-
ne gegen die Person des Wirtschaftsprüfers liegen-
den Gründe geltend gemacht wurden.

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz hat bei 
Einwänden gegen die Person des Prüfers das Neben-
einander von Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage ei-
nerseits und gerichtlichem Ersetzungsverfahren an-
dererseits beseitigt. Nach § 243 Abs. 3 Nr. 3 AktG 
kann eine Anfechtungsklage nicht auf Gründe ge-
stützt werden, die ein Verfahren nach § 318 Abs. 3 
HGB rechtfertigen. Für die Nichtigkeitsklage gilt 
Gleiches. Stützt sich die Anfechtungsklage auf Män-
gel in der Person des Prüfers, ist sie von vornherein 
unzulässig. In der Praxis erfolgt eine weite Ausle-
gung. Vor diesem Hintergrund gibt es keine zwingen-
de Notwendigkeit, mit Rücksicht auf die anhängige 
Anfechtungsklage auf die gerichtliche Bestellung des 
von der Hauptversammlung gewählten Prüfers von 
vornherein zu verzichten. 

Allerdings muss das Gericht einen geeigneten Prü-
fer bestellen. Es ist bei seiner Auswahlentscheidung 
an die Vorgaben der §§ 319 ff. HGB gebunden. Gibt 
es Hinweise auf Hinderungsgründe für einen Prü-
fer, muss das Gericht diesen nachgehen. Aus diesem 
Grund ist das Gericht gehalten, bei seiner Auswahl-
entscheidung die Frage etwaiger Ausschlussgründe 
zu prüfen. Dabei ist es vorliegend sachgerecht, den 
gewählten Abschlussprüfer zu bestellen (wird aus-
geführt).

Entscheidung redaktionell bearbeitet, offizieller Wortlaut abrufbar unter  
www.wpk.de/magazin/1-2016/

 Aus der Rechtsprechung 47WPK Magazin 1/2016

http://www.wpk.de/magazin/1-2016/


Geburtstage

vBPin/StBin Lucia von Buengner, München, 
stellvertretende Vorsitzerin des Beirates der Wirt-
schaftsprüferkammer, beging am 29. November 
2015 ihr 25-jähriges Berufsjubiläum.

Am 4. Februar 2016 beging WP/StB Dipl.-Kfm. 
Hubert Eckert, Nürnberg, Mitglied der Kommis-
sion für Qualitätskontrolle der Wirtschaftsprüfer-
kammer, sein 25-jähriges Berufsjubiläum.

WP/StB Dr. Wolf-Michael Farr, Berlin, Mitglied 
des Beirates der Wirtschaftsprüferkammer, konnte 
am 4. Februar 2016 auf eine 25-jährige Berufszu-
gehörigkeit zurückblicken.

Am 13. Dezember 2015 feierte vBP/StB Dipl.-
Volksw. Michael Forschner, Essen, ehemaliges 
Mitglied des Beirates der Wirtschaftsprüferkam-
mer, sein 25-jähriges Berufsjubiläum.

Sein 25-jähriges Berufsjubiläum beging am 13. De-
zember 2015 das ehemalige Mitglied des Beira-
tes der Wirtschaftsprüferkammer vBP/StB Rolf 
Fuhrmann, Bockenem.

Personalien 
vom 16.11.2015 bis 15.02.2016

Jubiläen

Todesfall
Am 20. Januar 2016 verstarb WP/StB Dipl.-Kfm. 
Achim Schmidt. Bis zu seinem Ruhestand im Jahr 
2007 war er mehr als 40 Jahre für die Deloitte GmbH 
WPG tätig, seit Ende der 1970er-Jahre als Nieder-
lassungsleiter in Hannover. Neben seiner beruflichen 
Tätigkeit engagierte sich Herr Schmidt in besonde-
rem Maße für die Selbstverwaltung des Berufsstan-
des. Von Juni 2002 bis September 2011 war er Mit-
glied des Vorstandes der WPK, parallel brachte er 
sein Fachwissen in verschiedene Arbeitskreise und 
Ausschüsse ein. Dabei lagen ihm die Belange des Be-
rufsnachwuchses sehr am Herzen, was sich in seiner 
Funktion als Vorsitzender des Ausschusses Berufsex-
amen von Juli 2002 bis September 2011 widerspie-
gelte. Zudem war Herr Schmidt von Januar 2001 bis 
Juni 2002 Mitglied der Kommission für Quali täts-
kon trol le. Die Wirtschaftsprüferkammer wird Herrn 
Schmidt ein ehrendes Andenken bewahren.

Am 22. November 2015 feierte WP/StB/RA Dr. 
Welf Müller, Frankfurt, seinen 80. Geburtstag. Im 
Namen des Berufsstandes dankt die Wirtschafts-
prüferkammer Herrn Dr. Müller für seine ehrenamt-
liche Arbeit von Juni 1987 bis Juni 1993 im Beirat 
der Wirtschaftsprüferkammer. 

vBP/StB Hans-Günther Ihl, Riegelsberg, vollen-
dete am 1. Januar 2016 sein 75. Lebensjahr. Herr 
Ihl engagierte sich von Juni 1999 bis Juni 2005 als 
Mitglied des Beirates der Wirtschaftsprüferkam-
mer. Dafür gilt ihm der Dank der Wirtschaftsprü-
ferkammer.

Seinen 65. Geburtstag feierte am 2. Dezember 
2015 vBP/StB Dr. Werner Neumann, Olden-
burg. Herr Dr. Neumann war von Juni 2005 bis 
September 2014 Mitglied des Beirates der WPK. 
In dieser Zeit hatte er von April 2012 bis Septem-
ber 2014 das Amt des stellvertretenden Vorsitzers 
inne. Im Namen des Berufsstandes dankt die WPK 
dem Jubilar für seine ehrenamtliche Tätigkeit.

Am 12. Januar 2016 feierte WP/StB Dipl.-Kfm. 
Rainer Rudolph, Köln, seinen 65. Geburtstag. Im 
Namen des Berufsstandes dankt die Wirtschafts-
prüferkammer Herrn Rudolph für sein ehrenamt-
liches Engagement von Januar 2004 bis Januar 
2013 in der Kommission für Qualitätskontrolle der 
Wirtschaftsprüferkammer.

WP/StB Dipl.-Kfm. Gerhard Schorr, Stuttgart, 
vollendete am 27. Dezember 2015 sein 60. Le-
bensjahr. Herr Schorr ist seit Januar 2004 Mitglied 
der Kommission für Qualitätskontrolle der Wirt-
schaftsprüferkammer. 

Am 16. November 2015 feierte vBP/StB Peter 
Tann, Hamburg, seinen 60. Geburtstag. Herr Tann 
ist seit September 2014 Mitglied des Beirates der 
Wirtschaftsprüferkammer.

Seinen 60. Geburtstag feierte am 5. Januar 2016 
WP/StB Dr. Peter Zimmermann, Göppingen. 
Herr Dr. Zimmermann engagiert sich seit Septem-
ber 2011 ehrenamtlich als Mitglied des Beirates 
der Wirtschaftsprüferkammer.
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Allen Mitgliedern unsere herzlichsten Glückwünsche!
Geburtstage und Jubiläen vom 16.11.2015 bis 15.02.2016

n Geburtstage
  90. Geburtstag                                                 
vBP/StB  Egon Nüss, Langenfeld
WP  Dipl.-Volksw. Prof. Hans-Heinrich Otte, Lübeck

  85. Geburtstag                                                 
WP/StB  Kilian Alois Grimm, Kelkheim
WP  Dipl.-Kfm. Wolfgang Holzmann, Saarbrücken
WP/RA  Gernot Valk, Aachen

  80. Geburtstag                                                   
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Gerhard Duch, Heusenstamm
WP  Dipl.-Kfm. Hans-Dieter Herbrechter, Attendorn
vBP/StB  Dieter Hoffert, Gelsenkirchen
WP/StB  Dipl.-Hdl. Dieter Kecker, Mönchengladbach
vBP/StB  Heinz Malburg, Dillingen
WP  Günther von Riegen, Bremen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Valentin K. Schäfer, Niederaula
WP  Dipl.-Kfm. Helmut K. Schwarz, München
WP/RA  Karl M. Stiegler, Sigmaringen

  75. Geburtstag                                                   
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Uwe J. Albrecht, Hamburg
vBP/RB  Bernhard Bauer, Ludwigshafen
vBP/StB/RB Georg Benz, Ostfildern
vBP/RA  Dr. Rüdiger Boergen, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Dierk Borchert, Frankfurt
WP/StB  Dipl.-Kfm. Hans-Henning von Busse, Mettmann
WP/StB  Dipl.-Kfm. Adolf Eiber, Schöngeising
WP/StB  Dipl.-Kfm. Hermann Eichner, Hannover
vBP/StB  Brigitte Färber, Hamm
WP/StB  Klaus Peter Hahn, Stuttgart
WP/StB/RA  Dr. Dirk Kaumanns, München
WP/StB  Dipl.-Betriebsw. Klaus Knebel, Darmstadt
WP  Dr. Werner Krommes, Gräfelfing
WP/StB  Dipl.-Volksw. Dieter Muchenberger, Waldkirch
WP  Dr. Horst Schellein, Schriesheim
vBP/StB  Philipp Schleis, Lorch
vBP/StB  Claus-Peter Schröder, Bruchhausen-Vilsen
WP/StB  Peter-Aloys Schultheis, Bad Wildungen
vBP/StB  Dipl.-Betriebsw. Heinrich Winkels, Mönchengladbach
WP/StB  Dipl.-Kfm. Peter Wittig, Bielefeld
vBP/StB  Dipl.-Betriebsw. Lothar H. Zimmermann, Augsburg

  70. Geburtstag                                                  
WP/StB  Dipl.-Kfm. Georg Adelmann, Nürnberg
vBP/StB  Heinz Rudolf Bruder, Hamburg
WP/StB  Dipl.-Betriebsw. Reinhard Hartl, Icking
WP/StB  Ernst Helmut Kadau, Völklingen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Wolfgang Lang, Frankfurt
WP/StB  Dipl.-Kfm. Karl-Heinz Lindner, Kempen
vBP/StB  Jürgen Manthey, Hamburg
WP/StB  Hans-Werner Pauli, Mettmann
WP  Dipl.-Kfm. Rolf Poppe, Kassel
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Gerd Schnellhardt, Emsdetten
WP/StB  Dipl.-Kfm. Wilhelm Sontag, Berlin
vBP/StB  Klaus Steinhaeuser, Brannenburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Dieter Thoma, Gauting

  65. Geburtstag                                                   
WP/StB  Dipl.-Kfm. Günther Adelmann, Göppingen
WP/StB  Dipl.-Finanzw. Rudolf Arens, Köln
WP/StB  Dipl.oec. Franz Baumgartner, Dillingen
WP/StB  Dipl.-Volksw. Stefan Blaum, Bremen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Betriebsw. Harald Block, Hamburg
WP/StB  Dieter Büttner, Hagen
WP/StB  Dr. Michael Dreist, Krefeld
WP/StB  Dr. Hans-Dieter Feuerlein, Neuss
WP/StB  Hans Fichtelberger, Dieburg
WP/StB  Willibald Fischer, Saarlouis
vBP/StB  Dipl.-Betriebsw. Willi Fuhren, Würzburg
vBP  Dipl.-Finanzw. Eckehard W. Gebauer, Ingolstadt
WP/StB  Dipl. Betriebsw. Bruno Göbel, Wiesbaden
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Michael Hagedorn, Heilbronn
WP/StB  Dipl.-Kfm. Hans-Dieter Harm, Stuttgart
WP/StB  Dipl.-Kfm. Wolfgang Heimbach, Euskirchen
vBP/StB  Hans Thomas Hertrich, Singen
WP/StB  Prof. Dr. Wolfgang Hölzli, Nürnberg
vBP/StB  Hans W. Lehnen, Hemer
vBP/StB  Dipl.-Volksw. Axel Leimbach, Korbach
WP/StB  Dr. Johann Rudolf Lüders, Hamburg
WP/StB  Dipl. Betriebsw. Klemens Lüke, Oldenburg
WP/RA  Justizrat Dr. Ottmar Martini, Koblenz
WP/StB  Dipl.-Finanzw. Fred Müller, Bielefeld
WP/StB  Günther Oehler, Sersheim
WP/StB  Dipl.-Kfm. Peter Oeking, Düsseldorf
WP/StB  Dipl.-Wirt.-Ing. Helmut W. Platt, Frankfurt
vBP/StB  Dipl.-Volksw. Bernd Reick, Emmendingen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Peter Rötzer, München
vBP/StB  Dr. Ernst-Ludwig Roth, Frankfurt
vBP/StB  Dipl.-Betriebsw. Jürgen Schedler, Hilden
WP/StB  Dipl.oec. Manfred Schulte, Osnabrück
WP/StB/RA  Volker Spröde, Weitnau-Rechtis
WP/StB  Dipl.-Kfm. Hans Joachim Tegtmeier, Neustadt
WP/StB  Dipl.-Kfm. Erich Thum, Potsdam
WP  Dipl.-Betriebsw. Wilfried Westphal, Augustdorf
vBP/StB  Dipl.-Volksw. Walter Wezel, Horb

n Jubiläen
  55-jähriges Berufsjubiläum                                    
WP  Egon Gushurst, Sinzheim
WP/StB  Dr. Sigwart Raimer Möhrle, Hamburg

  50-jähriges Berufsjubiläum                                    
WP/StB  Dr. Ernst-Joachim Bartels, Ratingen
WP  Dr. Meinolf Gothe, Bochum
WP  Dipl.-Kfm. Jürgen Quehl, Berlin
WP  Dipl.-Ing. Christian Schnicke, Gräfelfing
WP/StB  Dipl.-Kfm. Friedhelm Schreiber, Siegen

  45-jähriges Berufsjubiläum                                    
WP  Dipl.-Kfm. Manfred Daas, Grevenbroich
WP/StB  Prof. Dr. Ulrich Ertner, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Paul Finger, Berlin
WP  Dr. Ulrich Greiffenhagen, Bielefeld
WP/StB  Dipl.-Kfm. Arno Hamers, Köln

WP  Dipl.-Kfm. Hans-Dieter Herbrechter, Attendorn
WP/StB  Hannsjürgen Hinze, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Peter Iwan, Hamburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Hans M. Klein, Köln
WP/StB  Dipl.-Kfm. Hubert Lievre, Mönchengladbach
WP/StB  Dipl.-Kfm. Franz R. Telgenbüscher, Kaarst
WP/StB  Prof. Dr. Reinhard Wenk, Dresden

  40-jähriges Berufsjubiläum                                 
WP/StB  Dipl.-Kfm. Hubert Ehrnsperger, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Erich Heider, Bergisch Gladbach
WP/StB  Dipl.-Kfm. Erik Hinrichsen, Köln
WP/StB  Dr. Heinz A. Höller, Bonn
WP/StB  Dipl.-Volksw. Dietmar Kage, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Gerd Lüttringhaus, Iserlohn
WP/StB  Dr. Eberhard Paal, Münster
WP/StB  Dipl.-Kfm. Manfred Peter, Wuppertal
WP/StB  Dr. Wolfgang Rieden, Meschede
WP  Dr. Kurt Schlotthauer, Paris
WP  Dipl.-Kfm. Rolf Schramm, Langerwehe-Schlich
WP/StB  Dipl.-Kfm. Norbert Skipka, Aachen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Gerhard Slamal, Düsseldorf
WP/StB  Dipl.-Volksw. Wilhelm Stoßberg, Essen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Wolfgang Tismer, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Peter Wiegand, Göttingen

  30-jähriges Berufsjubiläum                                  
WP/StB  Dipl.-Kfm. Peter Albrecht, Osterhever
WP/StB  Dipl.-Kfm. Michael Becker, Kelkheim
WP/StB  Dipl.-Volksw. Heinz Bilk, Essen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Friedrich Brune, Dresden
WP/StB  Dipl.-Kfm. Klaus Burchards, Überlingen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Martin Dedner, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Nikolaus Devin, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Karsten tom Dieck, Düsseldorf
WP/StB  Dipl.-Kfm. Andreas Distler, Rodenbach
WP/StB  Dipl.-Kfm. Gertrud Engelen, Heinsberg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Thomas Erb, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Alfred Gaeb, Essen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Wolfgang Gehrmann, Berlin
WP/StB  Dipl.oec. Michael Grimm, Recklinghausen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Harry Haseloff, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Wolfram Hauck, Neuss
WP/StB  Dipl.-Kfm. Klaus Heckroth, Hannover
WP/StB  Franz Josef Höppner, Schwerte
WP/StB  Dr. Dieter Hovenjürgen, Düsseldorf
WP/StB  Dipl.-Kfm. Eckhard Jöns, Hamburg
WP/StB  Dipl.-Oec. Dieter Johnen, Aachen
WP/StB  Karl-Heinz Jung, Hamburg
WP/StB  Dipl.-Betriebsw. Wolfgang Jung, Erlensee
WP/StB  Dipl.-Kfm. Walter Kaldenbach, Brühl
WP/StB  Dipl.-Kfm. Burkhard Klein, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Martin Kowert, Berlin
WP  Dipl.-Kfm. Hanspeter Krämer, Luxembourg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Rolf Peter Krukenkamp, Saarbrücken
WP  Dipl.-Volksw. Dipl.-Kfm. Dipl.-Hdl.  
 Clemens Kucklick, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Karl Peter Kürten, Meerbusch
WP/StB  Dipl.-Kfm. Werner Kuhfuss, Düsseldorf
WP/StB  Dipl.-Ök. Rolf Lautenschütz, Essen



WP/StB  Dipl.-Kfm. Heinrich Lind, Meerbusch
WP/StB  Dipl.-Kfm. Gert Meißner, Hamburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Klaus Menke, Münster
WP/StB  Dipl.-Kfm. Rüdiger Meyer, Eschborn
WP/StB  Wolfgang Meyer, Düsseldorf
WP/StB  Dipl.-Kfm. Wolfgang Michaelis, Lohmar
WP  Dipl.-Kfm. Joachim Müller, Ludwigshafen
WP/StB  Dr. Karl-Heinz Müller, Bad Neuenahr-Ahrweiler
WP/StB  Dipl.-Kfm. Lothar Müller, Köln
WP/StB  Dipl.-Betriebsw. Gottfried Philippi, Wachtberg
WP  Dr. Klaus Rockel, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Werner von Salzen, Hamburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Karl Josef Schick, Berlin
WP/StB  Dipl.oec. Harald Schmidt, Schwalbach
WP/StB  Dipl.oec. Peter Schneider, Bergisch Gladbach
WP/StB  Dipl.-Volksw. Rudolf Seidl, München
WP/RA  Karl Sieveking, Hamburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Hans Jacob Stauder, Köln
WP/StB  Dipl.-Kfm. Friedrich-Karl Steinwachs,  
 Waldshut-Tiengen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Ralf Thiemann, Münster
WP/StB  Dipl.-Kfm. Hartwig Thiesbrummel, Greven
WP/StB  Dipl.-Kfm. Wilhelm Upheber, Herford
WP/StB  Dipl.-Kfm. Heinz-Harald Velten, Kaufering
WP/StB  Dipl.-Kfm. Hans-Dieter Weber, Köln
WP/StB  Dipl.-Kfm. Manfred Zastrow, Düsseldorf
WP/StB  Dipl.-Kfm. Peter Zierbock, Berlin

  25-jähriges Berufsjubiläum                                  
vBP/StB  Manfred Alt, Eppelborn
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Manfred Anlahr, Moers
WP/StB  Dipl.-Kfm. Bernd Aps, Duisburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Wolfgang Arnold, Aschaffenburg
vBP/StB  Herbert Badziura, Regensburg
vBP/StB  Peter Bäumer, Bonn
vBP/StB  Renate von Bargen, Hamburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Wolfhard Bauer, München
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Wolfgang Bayer, Alzey
vBP/StB  Dipl.-Ing. agr. Gabriele Becker, Eitorf
vBP/StB  Ferdinand Beckmann, Arnsberg
WP/StB/RA  Dipl.-Kfm. Friedrich Berg, Wuppertal
WP/RA  Dr. Jochen Berninghaus, Dortmund
WP/StB  Dipl.-Betriebsw. Volker Bihler, Berlin
vBP/StB  Rolf Birk, Völklingen
WP/StB  Dipl.-Finanzw. Marlies Blum, Köln
vBP/StB  Hartmut Bockelmann, Bielefeld
WP/StB  Dipl.-Kfm. Friedrich Bonato, Vreden
vBP/StB  Dipl. Betriebsw. Peter Breski, Winkel
WP/StB  Dipl.-Volksw. Dipl.-Hdl. Stephan-Dietrich Buchert,  
 Hamburg
vBP/RA  Jürgen Bühs, Bonn
WP/StB  Dipl.-Kfm. Bernardus Johannes Buiting, Wülfrath
vBP/StB  Erika Christes, Köln
WP/StB  Dipl.-Kfm. Karsten Dankert, Nürnberg
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Reinhardt Debusmann, Frankfurt
WP/StB  Dipl.-Betriebsw. Joachim Demmer, Saarbrücken
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Horst Denef, Hamburg
vBP/StB  Ernst Disch, Köln
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Beate Dittus, Höchstadt
WP/StB  Albert Dörr, Köln
WP/StB  Dipl. Betriebsw.  Alfred Doll, Koblenz
vBP/StB  Volker Domnovsbei, Duisburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Jochen Dorsheimer, Frankfurt
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Christine Dransfeld-Friese, Schneverdingen
WP/StB  Prof. Dr. Reinhard Dücker, Essen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Willibald Eckhard, München

vBP/RA  Manfred Eichinger, Fürth
WP/StB  Dipl.-Kfm. Gerd Euler, Frankfurt
vBP/StB  Horst Feisel, Gießen
vBP/RA  Udo Feser, Berlin
vBP/RA  Wolfgang Feucht, Herzogenaurach
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Kurt Filkorn, Bamberg
WP/StB  Gerhard Fischer, Herford
vBP/StB  Dipl.-Finanzw. Peter Frank, Würselen
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Dipl.-Betriebsw. Kuno Friedrich, Beckingen
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Hartmut Fuchs, Wermelskirchen
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Wilken Fuhr, Essen
WP/StB  Dr. Christian Gans, Bad Homburg
vBP/StB  Ottmar Gaubatz, Dietzenbach
WP/StB  Dipl.-Kfm. Rainer Gebele, Frankfurt
WP/StB  Dr. Joachim Gerhardt, Berlin
vBP/StB  Dipl.-Betriebsw. Heinz-Josef Gerlach, Hallenberg
vBP/StB  Fritz Glaser, Speyer
WP/StB  Dr. Michael Göttgens, Düsseldorf
vBP/StB  Barbara Gräbert, Berlin
WP/StB/RA  Dr. Rolf Grützmacher, Frankfurt
vBP/RA  Ulrich Güldner, Augsburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Manfred Günnewig, Münster
WP/StB  Dipl.-Kfm. Stefan Haas, M.I.M., Düsseldorf
vBP/StB  Gerhard Haberkorn, Regensburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Annerose Häußermann,  
 Uhldingen-Mühlhofen
WP/StB  Dipl.-Volksw. Wilfried Hahn, Büttelborn
WP/StB  Dipl.-Kfm. Stefan Hartung, Fulda
WP/StB  Dipl.-Kfm. Norbert Heinemann, Düsseldorf
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Frithjof Henckel, Koblenz
vBP/StB  Dipl.-Finanzw. Alfred Hennig, Bad Vilbel
WP/StB  Dipl.-Kfm. Klaus-Dieter Herrhammer, Groß-Gerau
WP/StB  Dipl.-Kfm. Edgar Herrmann, Solingen
vBP/StB  Walter Herrmann, Frankfurt
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Günter Höhne, Kaarst
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Herbert Hofmann, Ulm
vBP/RA  Heinz-Günter Hub, Bad Kreuznach
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Holger Hüper, Neustadt
vBP/StB  Dipl.-Betriebsw. Franz-Josef Huppertz, Roetgen
vBP/StB  Dipl.-Betriebsw. Hans Hutmacher, Langenfeld
vBP/StB  Gloria Hyfing, Adendorf
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Johannes Inderwisch, Ibbenbüren
WP/StB  Dipl.-Kfm. Thomas Iske, Eschborn
vBP/RA  Uwe Jabke, Bremerhaven
WP/StB  Dipl.-Kfm. Klaus Jäcker, Neu-Isenburg
vBP/StB  Dipl. Betriebsw. Frank Jordan, Nürnberg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Arno Kempf, Frankfurt
vBP/StB  René Kiel, Dortmund
WP/StB  Dipl.-Betriebsw. Hans-Joachim Kirsch, Gotha
WP/StB  Dipl.-Volksw. Herbert Klein, Essenheim
WP/StB  Dipl.-Kfm. Thomas V. Kluth, Hamburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Andreas Koch, Bielefeld
vBP/StB  Volkmar Koch, Bornheim
WP/StB/RA  Prof. Dr. Wolfgang Koch, Düsseldorf
WP/StB  Dipl.-Kfm. Carl Erik Koehler, Köln
vBP/StB  Clemens Kohl, Steinfeld
WP/StB/RA  Dr. Dagobert Kohout, Koblenz
vBP/StB/RA  Reinhard Kollosche, Niddatal
WP/StB  Wilfried Korte, Köln
WP/StB  Dipl.-Kfm. Rainer Korting, Frankfurt
vBP/StB  Rolf Kracke, Hude
vBP/StB  Gerhard Krah, Fulda
vBP/RA  Raimund Kreß, Bochum
vBP/StB  Alfons Kreutzer, Heusweiler
WP/StB  Ursula Krieger-Richter, Velbert
WP/StB  Dipl.-Kfm. Wilfried Kropp, Düsseldorf

vBP/RA  Bernd Kuckenburg, Hannover
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Agamar Kühnel, München
WP/StB  Dipl.-Kfm. Gregor Kunz, Berlin
WP/StB  Dipl.-Volksw. Ingrid Kunz, Kronberg
vBP/RA  Dr. Csaba Láng, Freiburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Wolfgang Laubach, Berlin
vBP/StB  Hans-Günther Lechthaler, Wöllstein
vBP/RA  Dr. Helmut Lederer, Nürnberg
vBP/RA  Michael Lenzen, Gersthofen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Bertold Linn, Hamburg
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Michael Lohmann, Hamburg
WP/StB  Prof. Dr. Jörg-Andreas Lohr, Düsseldorf
vBP/RA  Axel Loof, Nürnberg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Antoinette Ludwig, Frankfurt
vBP/StB  Dieter Luttmann, Ganderkesee
WP/StB  Reinhard Manschitz, Frankfurt
vBP/RA  Georg Mechel, Hamburg
vBP/StB  Walter Meierhöfer, Fürth
vBP/StB  Hans-Jürgen Meyer, Springe
WP  Dipl.-Kfm. Wilhelm Mickerts, Bruchköbel
WP/StB/RA  Ulrich Möller, Ratingen
vBP/StB  Hartmut Müller, Waldfischbach-Burgalben
WP/StB  Dipl.-Kfm. Jörg Müller, Berlin
vBP/StB  Dipl.-Finanzw. Klaus-Dieter Müller, Kronberg
WP/StB  Dr. Klaus-Joachim Müller, Koblenz
WP/StB  Dipl.-Kfm. Wolfgang Müller, Oberursel
WP/StB  Dipl.-Kfm. Bernd Müller-Göppentin, Soest
WP/StB  Dipl. Betriebsw. Werner Müllerklein, Trier
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Horst Neumann, Köln
vBP/StB  Horst-Jürgen Neumann, Much
WP/StB  Dipl.-Kfm. Alfred Nierfeld, Düsseldorf
vBP/StB  Klaus Oppermann, Limburg
vBP/StB  Dipl.-Betriebsw. Manfred Osthoff, Köln
WP/StB  Prof. Dr. Günter Penné, Idstein
vBP/StB  Theresia Peters, Duisburg
vBP/RA  Immo Petersen, Heidelberg
vBP/StB  Eberhard Pfost, Oerlinghausen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Heinrich Plate, Hannover
WP/StB  Dr. Peter Provinsky, Berlin
WP  Dipl.-Kfm. Christoph Queling, Braunschweig
WP/StB  Dipl.-Kfm. Thilo Rath, München
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Klaus Reinhard, Wermelskirchen
WP/StB  Dipl. Betriebsw. Martin Reinwald, Starnberg
vBP/StB  Dipl.-Betriebsw. Gerd Reis, Biblis
vBP/StB  Hildegard Richter, Essen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Magdalena Riehle, Hamburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Ralf Rödiger, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Markus Rösinger, Bad Nauheim
vBP/StB  Gerd Rohkemper, Recklinghausen
vBP/StB  Dipl.-Finanzw. Rigobert Roidl, Düsseldorf
vBP/RA  Dr. Frank Roitzsch, Berlin
vBP/StB  Heinrich Ulrich Roreger, Lippstadt
vBP/StB  Dipl.-Finanzw. Eva Rose, Oldenburg
vBP/RA  Rainer Roskopf, Köln
WP/StB  Reinhard Schacht, Hamburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Marion Scharpenberg, Berlin
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Gerhard Scharrer, Sulzbach-Rosenberg
WP/StB  Dipl.-Ök. Reimund Schepers, Dortmund
vBP/StB  Dr. Edgar Schmal, Bad Wildungen
WP  Dipl.-Finanzw. Hans-Werner Schmitz, Solingen
vBP/RA  Manfred Schmitz, Nettetal
vBP/StB/RA  Jochen Schnake, Werther
WP/StB  Ewald Schneider, Erfurt
WP/StB  Dipl.-Kfm. Helmut Schuhmann, Hamburg
vBP/StB  Heinrich Schulte, Münster
WP/StB  Dipl.-Oec. Reinhard Schulz, Essen
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Am 11. Januar 2016 verstarb im Alter von 87 Jahren
der ehemalige Präsident der Wirtschaftsprüferkammer

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater/Rechtsanwalt

Dr. iur. Wolfgang Dieter Budde 
Träger des Verdienstkreuzes 1. Klasse des Verdienstordens  

der Bundesrepublik Deutschland

Dr. Wolfgang Dieter Budde war dem Wirtschaftsprüferberuf seit dem Jahr 1963  
eng verbunden. In den Jahren vor seinem Ruhestand Ende 1994 war er Vorstandsmitglied  

der C & L Deutsche Revision AG WPG. 

Neben seiner beruflichen Tätigkeit setzte er sich in besonderer Weise für die Selbstverwaltung  
des Wirtschaftsprüferberufs ein. Von September 1971 bis April 1975 war er Mitglied des Beirates 

und von April 1975 bis Juni 1987 gehörte er dem Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer an.  
Von Juni 1981 bis Mai 1984 war er Vizepräsident, von Mai 1984 bis Juni 1987 bekleidete  

Dr. Wolfgang Dieter Budde das Amt des Präsidenten.

Mit dem Vorsitz im Beirat setzte er sein ehrenamtliches Engagement von Juni 1987 bis Juni 1990 
fort. Zudem war er von Januar 1979 bis November 1993 als Landespräsident der Ansprechpartner 
für seine Kolleginnen und Kollegen in Hessen. Eine Vielzahl von Ausschüssen und Arbeitskreisen 
profitierte von seiner Fachkenntnis und seinem Erfahrungsschatz, darunter mehrere steuerrecht-

liche Ausschüsse sowie Arbeitskreise zur 4. EG-Richtlinie Ende der 1970er-Jahre und der Sonder-
ausschuss Bilanzrichtlinien-Gesetz in den 1980er-Jahren.

Der Berufsstand verliert mit Dr. Wolfgang Dieter Budde eine Persönlichkeit, die sich durch ihre 
Sachkunde und ihren langjährigen vielgestaltigen Einsatz für die Selbstverwaltung des Berufs  

besonderes Ansehen erworben hat.

Die Wirtschaftsprüferkammer wird dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Beirat, Vorstand, Kommission für Qualitätskontrolle, Landespräsidentinnen und Landespräsidenten, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirtschaftsprüferkammer

  Todesfälle                                                      

16.11.2015 WP/StB Prof. Peter Schorr, Saarbrücken

22.11.2015 vBP/StB Dipl.-Kfm. Werner Neugebauer, Burgberg

01.12.2015 WP/StB/RA Wolfhart Dorau, Horb

06.12.2015 WP Dr. Hans Hermann Depken, Oldenburg

06.12.2015 vBP/StB Karl E. Kuntz, Neustadt

11.12.2015 WP/StB Dipl.-Kfm. Dipl.-Finanzw.  
 Jochen Klinzmann, Braunschweig

18.12.2015 WP/StB Dipl.-Kfm. Joachim-Oskar Wittrock,  
 Frankfurt

24.12.2015 vBP/StB Willi Milaschewski, Düsseldorf

Die Wirtschaftsprüferkammer wird den Verstorbenen ein  
ehrendes Andenken bewahren.

vBP/StB  Dipl.-Physiker Claus-Jürgen Schulze, München
WP/StB  Dipl.-Volksw. Werner Schwabe, Düsseldorf
vBP/RA  Norbert Schwientek, Sülzfeld
vBP/RA  Hermann Seis, Nürnberg
vBP/StB  Adalbert Selinger, Hanau
vBP/StB  Hans Siebe, Belm
WP/StB  Dipl.-Kfm. Michael Smejkal, Hamburg
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Johann Spechtmeyer, Cuxhaven
vBP/StB  Lambert Stäpgens, Köln
vBP/StB  Hermann Steenken, Twist
vBP/StB  Dipl.rer.pol. Manfred Heiko Steinbring, Minden
WP/StB  Dipl.-Kfm. Wilfried Steinke, Hannover
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Hubertus Steuer, München
WP/StB  Franz Josef Sümpelmann, Waltrop
vBP/StB  Christian Ternus, Saarlouis
WP/StB  Dipl.-Hdl. Birgit Thalhammer, Leipzig
WP/StB  Dipl.-Kfm. Dipl.-Hdl. Günter Topp, Kandel
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Rainer Traguth, Ladenburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Verena v. Tresckow-Bronke, Frankfurt
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Günter Tritscher, Remscheid

vBP/StB  Bernd Urban, Saarlouis
vBP/RA  Lothar Venn, Hamminkeln
WP/StB  Dr. Ulrich Viefers, Mönchengladbach
vBP/StB  Dipl.-Kfm. Norbert Vogel, Nottuln
WP/StB  Prof. Dr. Hermann Wagner, Frankfurt
WP/StB  Dipl.oec. Ulrich Waldschmidt, Siegen
vBP/StB  Herbert Wanke, Memmingen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Joachim Weber, Meschede
WP/StB  Dipl.-Kfm. Wolfgang Weigel, Frankfurt
vBP/StB  Siegfried Wetzel, Köln
vBP/StB  Rolf Weyres, Aachen
WP/StB  Dipl.-Ök. Karl-Heinz Withus, Berlin
WP/StB  Dipl.-Kfm. Klaus-Dieter Witteler, Kelkheim
vBP/RA  Dr. Hans-Georg Woertge, Nürnberg
vBP/StB  Manfred Woitsch, Starnberg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Norbert Wojciechowski, Berlin
vBP/RA  Dr. Thomas Wülfing, Hamburg
WP/StB  Dipl.-Kfm. Frank Anton Wulfmeier, Essen
vBP/StB  Hans Joachim Zappel, Göttingen
WP/StB  Dipl.-Kfm. Gernot Zeidler, Frankfurt

vBP/StB  Dipl. Betriebsw. Helga Ziegler-Johanni, Augsburg
vBP/StB  Dr. Jürgen Zierlein, Darmstadt
vBP/StB  Barbara Zunner, Amberg
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Berichte und Meldungen

Zum 1. Januar 2016 hat der bisherige stellvertretende 
Vorsitzende der Abschlussprüferaufsichtskommissi-
on (APAK), Prof. Dr. Kai-Uwe Marten, den Vorsitz 
der Kommission übernommen. Der bisherige Vorsit-
zende, Dr. h.c. Wolfgang Spindler, hatte sein Mandat 
zum Jahresende 2015 niederlegt. 

Die APAK-Mitglieder Dr. Ulla Kopp und Dr. Her-
bert Meyer, deren Amtszeit zum Jahresende 2015 
turnusgemäß endete, wurden vom Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie als Mitglieder wiede-
rernannt. Dr. Herbert Meyer ist neuer stellvertreten-
der Vorsitzender der APAK.

Mit Inkrafttreten des Abschlussprüferaufsichtsre-
formgesetzes (APAReG) ist die APAK noch bis zum 
17. Juni 2016 letztverantwortlich für die Aufsicht 
über gesetzliche Abschlussprüfer und die Organisa-
tion anlassunabhängiger Sonderuntersuchungen (In-
spektionen) zuständig.

Tätigkeitsschwerpunkte 2016

In der verbleibenden Amtszeit bildet das Überleiten 
der öffentlichen Aufsicht über Abschlussprüfer auf 
die neu einzurichtende Abschlussprüferaufsichtsstel-
le (APAS) somit einen besonderen Schwerpunkt. Die 
APAK wird diesen Prozess im Interesse der qualifi-
zierten Fortführung der Aufsichtstätigkeit, aber auch 
im Interesse der auf die APAS übergehenden Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter konstruktiv begleiten.

Prof. Dr. Kai-Uwe Marten ist neuer Vorsitzender der APAK
Dr. Ulla Kopp und Dr. Herbert Meyer als Mitglieder wiederernannt

Prof. Dr. Kai-Uwe Marten Dr. Ulla Kopp Dr. Herbert Meyer

Dr. Horst Vinken

„Arbeit schafft Arbeit“
BA-Vorstandsvorsitzender Frank-Jürgen Weise beim BFB-Neujahrsempfang

Der BFB startete mit seinem Neujahrsempfang am 
13. Januar 2016 in der Deutschen Parlamentari-
schen Gesellschaft in Berlin in das Jahr 2016. Rund 
220 Gäste, darunter mehr als 50 Abgeordnete des 
Deutschen Bundestages sowie zahlreiche Vertre-
ter der Bundesressorts und der Landesvertretungen, 
hochrangige Repräsentanten der BFB-Mitgliedsor-
ganisationen und befreundeter Wirtschaftsverbände 
waren der Einladung gefolgt.

BFB-Präsident Dr. Horst Vinken hieß alle Anwe-
senden herzlich willkommen – ganz besonders den 
Hauptredner des Abends, Frank-Jürgen Weise, Vor-
standsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) und Leiter des Bundesamts für Migration und 

Außerdem wird die APAK den erstmalig zu er-
stellenden Bericht über die Entwicklungen auf dem 
Markt der Abschlussprüfungsleistungen für Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse veröffentlichen. 
Dieser muss nach der einschlägigen EU-Verordnung 
zum 17. Juni 2016 vorliegen. 

Bei den Inspektionen liegt der Fokus im Jahr 2016 
unter anderem auf der Untersuchung von Prüfungs-
handlungen in den Bereichen Going Concern, Good-
will und anderen immateriellen Vermögenswerten 
sowie Finanzinstrumenten und Pensionsrückstel-
lungen. Bei Kreditinstituten und Versicherungen 
werden zudem Prüfungshandlungen im Bereich der 
Adressenausfallrisiken und des Kreditgeschäfts, der 
Bewertung von Finanzinstrumenten sowie der Aus-
wirkungen der gestiegenen regulatorischen Anforde-
rungen und der aktuellen Finanzmarkt-Konditionen 
untersucht.

(Quellen: Pressemitteilungen der APAK vom 15. Dezember 2015  
und 27. Januar 2016)  th
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Flüchtlinge (BAMF): „Wir freuen uns, einen Redner 
zu Gast zu haben, der in seiner Doppelfunktion als 
BA-Vorsitzender und BAMF-Leiter eine der heraus-
forderndsten und verantwortungsvollsten Aufgaben 
des Landes innehat“, so Dr. Vinken.

In seiner Begrüßung betonte er die Bedeutung der 
Freien Berufe: „Die Freiberufler sind ein leistungs-
fähiger Sektor; gut jeder zehnte Euro in Deutsch-
land wird von uns erwirtschaftet“. Bei den 1.309.000 
selbstständigen Freiberuflern arbeiten mehr als drei 
Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. 

Das Ausbildungsengagement der Freien Berufe 
sei vorbildlich: Die 43.238 neuen Ausbildungsver-
träge bis Ende September 2015 entsprechen einem 
Plus von 3,6 Prozent; damit liegen die Freien Beru-
fe deutlich über den Steigerungsraten anderer Wirt-
schaftssektoren. Vor dem Hintergrund der demogra-
fischen Entwicklung konstatierte Dr. Vinken: „Wir 
haben uns aus dem kleiner gewordenen Kuchen ein 
größeres Stück herausgeschnitten.“ 

Geradezu vorbildlich sei die Integrationsleistung 
der Freien Berufe: Knapp zehn Prozent der rund 
122.000 Auszubildenden hätten ausländische Wur-
zeln. „Bei uns Freiberuflern ist Integration längst ge-
lebte Realität und das wird auch so bleiben“, betonte 
Dr. Vinken. 

Mit Blick auf die europäischen Deregulierungsof-
fensiven und die damit verbundene, auf einen reinen 
Preiswettbewerb verengte Argumentation der EU-
Kommission, unterstrich Dr. Vinken: „Eine mono-
kausale Argumentation schadet uns allen. Wir kön-
nen uns in einer globalisierten Welt nicht über den 
Preis, sondern nur über die Qualität der Leistung, 
den Verbraucherschutz und Standortvorteile defi-
nieren.“ In diesem Zusammenhang bat er die anwe-
senden Parlamentarier, auch weiterhin zu den Frei-
en Berufen zu stehen. 

Die Ausführungen des Hauptredners des Abends 
Frank-Jürgen Weise, Vorstandsvorsitzender der Bun-
desagentur für Arbeit und BAMF-Leiter, standen un-
ter dem Thema „Die aktuellen Herausforderungen 
auf dem Arbeitsmarkt“. Deutschland sei noch vor 
zehn Jahren „der kranke Mann Europas“ gewesen; 
seither habe sich auf dem Arbeitsmarkt Vieles zum 
Besseren gewendet. Der Arbeitsmarkt sei flexibler 
geworden. Die Erwerbstätigkeit sei heute mit rund 
43 Millionen Erwerbstätigen auf hohem Niveau und 
werde getreu dem Motto „Arbeit schafft Arbeit“ aller 
Voraussicht nach auch im Jahr 2016 weiter steigen. 

Dazu leisteten die Freien Berufe einen erhebli-
chen Beitrag, indem sie Arbeitsplätze schaffen. Zu-
dem sei auch die Integrationsleistung der Freien Be-
rufe vorbildlich. „Der Anteil an Auszubildenden mit 

ausländischen Wurzeln ist bei den Freien Berufen 
besonders hoch; gerade in der heutigen Situation ist 
dies nicht hoch genug zu würdigen“, so Weise. 

Für das Jahr 2016 erwartet er trotz verschiedener 
Unsicherheitsfaktoren insgesamt eine weitere Zunah-
me der Erwerbstätigkeit. Er betonte, gerade in der ge-
genwärtigen konjunkturell guten Lage dürfe die Poli-
tik nicht nachlassen, die richtigen Weichen zu stellen, 
damit Beschäftigung weiterhin entstehen kann.

Ausführlich ging Weise auf die Herausforderun-
gen auf dem Arbeitsmarkt im Zusammenhang mit 
der Integration der Flüchtlinge ein. Von den seit dem 
Jahr 2013 rund 1,5 Millionen als Asylbewerber nach 
Deutschland gekommenen Menschen seien ungefähr 
660.000 schutzbedürftig; diese Gruppe werde länger-
fristig in Deutschland bleiben. Etwa 460.000 davon 
seien im erwerbsfähigen Alter, darunter 55 Prozent 
jünger als 25 Jahre. „Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht 
ist diese Anzahl gut verkraftbar“, resümierte Weise. 

Zu den Handlungsfeldern der BA bezogen auf die 
hohe Zahl von Zuwanderern erläuterte er, dass „die 
BA beispielsweise zur Unterstützung der gesellschaft-
lichen Eingliederung Sprachkurse und Qualifizierung 
für Flüchtlinge finanziert. Derzeit nutzen mehr als 
220.000 Asylbewerber die Einstiegskurse zur ersten 
Sprachvermittlung, die die BA im November kurzfris-
tig bereitgestellt hat. Dies zeigt die hohe Motivation 
und den großen Bedarf an solchen Angeboten.“ 

Abschließend stellte Weise fest, dass für die Integ-
ration ehrenamtliches Engagement sehr entscheidend 
sei. Er dankte den Freien Berufen, „die sich sowohl 
mit ihren Berufsorganisationen und auch persönlich 
sehr engagieren bei der Betreuung, Versorgung und 
Integration der ankommenden Flüchtlinge“. 

Die Ausführungen von Weise bildeten den Aus-
gangspunkt zahlreicher Gespräche der Teilnehmer 
bis in den späten Abend. 
(Quelle: Mitgliedermitteilung des BFB vom 18. Januar 2016) th

Frank-Jürgen Weise
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„In Achtung vor der Tradition die Zukunft gestal-
ten“ lautet das Motto von Wirtschaftsprüfer Micha-
el Köbrich. Der 54-Jährige gründete vor vier Jah-
ren das erste deutsche Wirtschaftsprüfermuseum 
an den Standorten Plauen im Vogtland und Ort bei 
Helmbrechts in Bayern. In einer ehemaligen We-
berei (Archiv) und einem sanierten Haus aus dem 
16. Jahrhundert (Ausstellung) präsentiert er auf ins-
gesamt mehr als 300 Quadratmetern die Geschichte 
des Berufsstandes.

Ein Beruf mit Geschichte

Die Geschichte der Wirtschaftsprüfung reicht weit 
zurück: „Buchführung und Kontrollen existier-
ten bereits im alten Ägypten, Babylon und im Rö-
mischen Reich“, erläutert der Museumsgründer. In 
Deutschland wurde die Prüfungspflicht erstmals 
um 1870 nachgewiesen, 1884 eine Prüfungspflicht 
durch externe Prüfer eingeführt. Als Reaktion auf 
die Weltwirtschaftskrise von 1929 wurde der Wirt-
schaftsprüferberuf 1931 als Freier Beruf organisiert. 
In der DDR bot die Humboldt-Universität in Berlin 
das Fach Wirtschaftsprüfung als Aufbaustudium an. 
Prüferische Aufgaben nahm im Wesentlichen die 
Staatliche Finanzrevision wahr. Nach der deutschen 
Einheit entwickelten Wirtschaftsprüfer aus beiden 
Teilen des ehemals geteilten Landes das Prüfungs-
wesen fort. 

Zeitschriften und Rechenmaschinen

Mit zahlreichen Exponaten macht Köbrich die Ge-
schichte des Berufsstandes greifbar: So verfügt das 
Wirtschaftsprüfermuseum über eine umfangreiche 
Sammlung von Zeitschriften und Buchbeständen – 
wie dem Original des Reichsgesetzblattes von 1931 
und der 1948 erschienenen Erstausgabe der Zeitung 
„Die Wirtschaftsprüfung“. Fachliteratur ab 1990 fin-
det sich zur Zeit am Standort Plauen. Auch für die 
Forschung ist das Museum interessant: „Für Di plom-
arbeiten kann in Originalquellen recherchiert wer-
den, die größtenteils nicht im Internet zu finden 
sind“, sagt Köbrich. 

Neben historischen Papieren, wie alten Prüfungs- 
und Geschäftsberichten sowie Wertpapieren, zeigt 
die Sammlung auch im Prüfungswesen eingesetzte 
Arbeitsmittel wie beispielsweise eine alte Rechen- 
oder Schreibmaschine und erste Computer. Diese be-

legen eindrucksvoll den Wandel der Berufsausübung 
durch technischen Fortschritt. 

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das Leitbild 
des unabhängigen, gewissenhaften, unparteiischen 
Wirtschaftsprüfers, das für die Nachwelt erhalten 
bleiben soll. Dazu dient auch die Dokumentation des 
Werdegangs von Wirtschaftsprüfern aus der Früh-
zeit des Berufsstandes und nachfolgenden Epochen, 
ebenso wie die Darstellung von Rechtsentwicklun-
gen im historischen Kontext.

Traumberuf Tierarzt

Köbrich ergriff den Beruf des Wirtschaftsprüfers erst 
über einige Umwege. 1961 geboren, erlebte er die 
Wiedervereinigung hautnah mit. Bereits im Janu-
ar 1990 baute er einen Standort in den neuen Bun-
desländern mit auf und organisierte Schulungen für 
seine neuen Ostkollegen. Um im Vogtland Arbeits-
plätze zu erhalten, erschloss der 54-Jährige neue Ge-
schäftsfelder. Dabei wollte Köbrich ursprünglich 
Tierarzt werden. Er schaffte auch den Numerus Clau-
sus, scheiterte aber an dem nachträglich eingeführ-
ten Losverfahren. 

Köbrich arbeitete zunächst als LKW-Fahrer, stu-
dierte dann aber auf Rat eines Kollegen Volkswirt-
schaft mit Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung an der 
Uni Bayreuth. Das bayrische Wirtschaftsprüfungsex-
amen legte Köbrich mit 37 Jahren ab. „Ich wusste, 
dass Wirtschaftsprüfer mein Traumberuf ist, da die-
ser unabhängig ist und eigenverantwortlich seinem 
Gewissen folgen darf“, sagt Köbrich.

Michael Köbrich

Die Geschichte des Prüfungswesens auf 300 Quadratmetern
Das erste Wirtschaftsprüfermuseum in Deutschland zeigt zahlreiche Exponate
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Seine Sammelleidenschaft für antike Bücher ent-
deckte der Museumgründer mehr oder weniger zufäl-
lig, als er als Student bei Entrümpelungen Geld ver-
diente. Große Unterstützung beim Zusammenstellen 
seiner Sammlung bekam er von seinem langjährigen, 
mittlerweile verstorbenen Freund, Berufskollegen 
und Mitgeschäftsführer in der „HKMS“ Plauen, Max 
Mackedanz, der ihn darin bestärkte, ein Museum zu 
gründen. 

Die Nachwelt soll ihre Wurzeln kennen

Mit dem Museum will Köbrich die Brücke zwischen 
Vergangenheit und Zukunft schlagen. Ziel des Muse-
ums ist es, ein „Menschenalter“ Wirtschaftsprüfung 
für die Nachwelt (be)greifbar zu erhalten. Die Nach-
welt soll ihre Wurzeln kennen. „Dem kommenden 
Nachwuchs seine Geschichte aufzeigen, damit sicht-
bar wird, dass es sich auch künftig lohnt, sich mit 
der Wirtschaftsprüfung zu beschäftigen – das ist mein 
Anliegen“, betont Köbrich.

2013 hat er die MAUS Stiftung als Träger für das 
Wirtschaftsprüfer-Museum gegründet; wobei MAUS 
für „Miteinander aufbauen, unterhalten und sichern“ 
steht. Das Finanzamt hat die Gemeinnützigkeit der 
Stiftung bestätigt. Damit steht dem Kauf eines denk-
malgeschützten ehemaligen Schulhauses in Ort als 
Museumssitz nichts mehr im Wege.

Der Wirtschaftsprüfer sucht für seine Ziele wei-
tere Mitstreiter und Unterstützer. Wer Interesse hat 
und das Museum gerne besuchen möchte, kann ger-
ne über die Kanzleien HKMS GmbH Plauen und der 
Wirtschaftsprüferpraxis Michael Köbrich im Helm-
brechtser Ortsteil Ort Kontakt aufnehmen.

Rechenmaschine im Wirtschaftsprüfermuseum

Das Wirtschaftsprüfermuseum

HKMS Treuhand GmbH Plauen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Marienstraße 16
08527 Plauen
Fon 03741 707226, Fax 03741 707426
E-Mail plauen@hkms.de

Wirtschaftsprüfer Dipl.-Volkswirt Michael Köbrich
Am Kirchspitz 22
95233 Ort b. Helmbrechts/Oberfr.
Fon 09252 358930, Fax 09252 358931
E-Mail wpkoebrich@t-online.de  be

Statistische Übersicht zum Berufsstand 

Mehr Statistiken abrufbar unter www.wpk.de/oeffentlichkeit/wirtschaftspruefer/mitgliederstatistik/

Mitgliedergruppen 1932 1.11.61 1.1.86 1.1.90 1.1.95 1.1.00 1.1.05 1.1.10 1.1.15 1.1.16

Wirtschaftsprüfer 549 1.590 4.836 6.344 7.994 9.984 12.244 13.619 14.407 14.389

vereidigte Buchprüfer 0 1.151 89 2.782 4.233 4.094 4.009 3.688 3.085 2.953

Wirtschaftsprüfungs- 
gesellschaften 76 196 991 1.215 1.541 1.879 2.221 2.540 2.863 2.890

Buchprüfungs- 
gesellschaften  0 7 1 32 108 166 143 121 102 102

gesetzl. Vertreter von 
WPG u. BPG, die nicht 
WP oder vBP sind

0 66 470 439 564 726 773 778 907 938

Freiwillige Mitglieder 0 0 28 28 30 32 38 50 52 53

Gesamt 625 3.010 6.415 10.840 14.470 16.881 19.428 20.796 21.416 21.325
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Veranstaltungen

Programm und Anmeldebogen abrufbar unter 
www.wpk.de/mitglieder/veranstaltungen/wpk/#c6457

Treffen Sie WPK-Präsident Gerhard Ziegler, weite-
re Vorstandsmitglieder und den Beiratsvorsitzenden 
Dr. Marian Ellerich im April 2016. Diskutieren Sie mit 
ihnen über die Neuerungen des APAReG und AReG 
und die Auswirkungen auf unseren Berufsstand. 

Notieren Sie sich schon heute Ihren Wunschter-
min. Eine persönliche Einladung erhalten Sie im ers-
ten Quartal 2016.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

Die Prüfung von kleinen und mittleren Finanzdienstleistungsinstituten/
Wertpapierdienstleistungsunternehmen – ZUSATZTERMIN!

Termine 2016

Berlin
6. April 2016
14:30 - 18:00 Uhr

Wirtschaftsprüferhaus
Rauchstraße 26
10787 Berlin

München
12. April 2016
14:30 - 18:00 Uhr

Leonardo Royal Hotel
Moosacher Straße 90
80809 München

Stuttgart
14. April 2016
14:30 - 18:00 Uhr

Liederhalle
Berliner Platz 1
70174 Stuttgart

Düsseldorf
19. April 2016
14:30 - 18:00 Uhr

Landhotel Krummenweg
Am Krummenweg 1
40885 Ratingen

Frankfurt am Main
21. April 2016
14:30 - 18:00 Uhr

Saalbau Titus Forum
Walter-Möller-Platz 2
60439 Frankfurt am Main

Hamburg
28. April 2016
13:30 - 17:00 Uhr

Empire Riverside Hotel
Bernhard-Nocht-Straße 97
20359 Hamburg

Wegen des großen Interesses an den 2013 und 2014 
von der WPK zusammen mit der Deutschen Bun-
desbank und der BaFin durchgeführten Workshop 
„Die Prüfung von kleinen und mittleren Finanz-
dienstleistungsinstituten/Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen“ bietet die WPK weitere Termi-
ne an. Da die Veranstaltungen am 22. Februar 2016 
in Frankfurt am Main und am 26. Februar 2016 in 
München ausgebucht sind, ist für 23. März 2016, 
wiederum in Frankfurt am Main, ein Zusatztermin 
vorgesehen.

Die Prüfung von Finanzdienstleistungsinstituten 
und Wertpapierdienstleistungsunternehmen unter-
scheidet sich von der Prüfung anderer Unternehmen 
vor allem durch die hohe Komplexität. Zahlreiche 
nationale und internationale Regelungen führen zu 
hohen Anforderungen der zuständigen Aufsichtsbe-
hörden und stellen die Abschlussprüfer vor beson-
dere Herausforderungen. 

Der Schwerpunkt des Workshops liegt in der Prü-
fung kleinerer und mittlerer Finanzdienstleistungs-
institute. Er betrifft die Jahresabschlussprüfung 
(HBG/KWG) und die Prüfung nach § 36 WpHG.

Die Veranstaltung richtet sich an Prüfer, die Fi-
nanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen betreuen oder prüfen. Sie er-
möglicht die Diskussion von Problembereichen der 
Prüfung sowie der Berichterstattung mit der jeweili-
gen Aufsichtsbehörde. Außerdem sollen die Erwar-
tungen der Aufsicht an die Prüfung sowie an die 
Berichterstattung aufgrund der Neuerungen insbeson-
dere der PrüfBV (für Geschäftsjahr ab 2015), des KWG 
und weiterer gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Re-
gelungen erörtert werden.

Veranstaltungen anderer Anbieter unter www.wpk.de/mitglieder/veranstaltungen/andere-anbieter/

Hinweis

Anfangszeit geändert 12. Mai 2016 | 16:00 - 17:00 Uhr
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BilRUG – Auswirkungen auf das deutsche  
Bilanzrecht
Kommentar zum Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz

Von WP/StB Dr. Wolfgang Russ, 
WP/StB/RA Dr. Christian Janßen 
und  
WP/StB Dipl.-Kfm. Thomas Götze
374 S., 59 ¤, IDW-Verlag,  
Düsseldorf 2015

Der Kommentar erläutert die durch das am 23. Juli 
2015 in Kraft getretene Bilanzrichtlinie-Umsetzungs-
gesetz geänderten Vorschriften des deutschen Bilanz-
rechts. Dabei werden unter anderem die Typisierung 
der Nutzungsdauer selbst geschaffener immaterieller 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 
entgeltlich erworbener Geschäfts- oder Firmenwerte 
in den Ausnahmefällen, in denen deren individuel-
le Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden 
kann, die Befreiung konzernverbundener Unterneh-
men von Pflichten betreffend Aufstellung, Prüfung 
und Offenlegung des Jahresabschlusses, die Neude-
finition der Umsatzerlöse sowie die Ausweitung der 
Anhangangabepflichten als Schwerpunkte gesetzt.

Rechnungslegung und Prüfung von  
Finanz instrumenten
Handbuch nach IFRS, HGB und EMIR

Von WP Prof. Dr. Steffen Kuhn 
und Prof. Dr. Dirk Hachmeister
968 S., 149,95 ¤, Schäffer- 
Poeschel Verlag, Stuttgart 2015

In der Bilanzierungs- und Prüfungspraxis werden 
kapitalmarktorientierte Unternehmen mit komple-
xen Regelwerken wie IFRS, HGB, IAPN 1000 und 
EMIR konfrontiert. Durch die Ablösung von IAS 39 
durch IFRS 9 und die Einführung neuer Vorschriften 
zur Regulierung von Derivaten durch EMIR befindet 
sich die Rechnungslegung und Prüfung von Finanz-
instrumenten im Umbruch. Neben den Grundlagen 
der Rechnungslegung und Prüfung von Financial In-
struments behandelt das Werk auch Besonderheiten 
wie die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts 
bei der Bilanzierung von Commodity-Risiken oder 
von OTC-Derivaten nach EMIR. Das Werk veran-
schaulicht das komplexe Thema mit einer Vielzahl 
an konkreten Beispielen.

Literaturhinweise

Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG)
Konsolidierte Textfassung, Auswirkungen auf den Jahresab-
schluss, Auswirkungen auf den Konzernabschluss

Von Prof. Dr. Carsten Theile
Reihe: NWB Brennpunkt, 399 S., 
34 ¤, NWB Verlag, Herne 2015

Das Werk stellt die Auswirkungen des am 23. Juli 
2015 in Kraft getretenen Bilanzrichtlinie-Umset-
zungsgesetzes auf das deutsche Bilanzrecht dar. Der 
erste Teil enthält eine systematische Einordnung und 
Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen, 
die das BilRUG mit sich bringt. Im zweiten Teil kom-
mentiert der Autor die konsolidierte Textfassung der 
neuen Rechtsvorschriften zum Jahres- und Konzern-
abschluss unter Hinzuziehung der amtlichen Begrün-
dungen. Konkrete Handlungsempfehlungen und Um-
setzungsbeispiele ergänzen die Ausführungen.

Vorträge für das WP-Examen
Typische Vortragsthemen, Mustervorträge, Tipps für die  
Prüfungssituation

Von WPin/StBin Dipl.-Kffr. 
Anja Chalupa, WPin/StBin 
Dipl.-Wirt.jur. Maren Hunger, 
WPin/StBin Dipl.-Ök. Alexandra 
Rapp und WPin/StBin M.Sc.  
Eva Romatzeck Wandt
3., neu bearbeitete und erweiterte 
Auflage 2015, 309 S., 42,60 ¤, 
Erich Schmidt Verlag, Berlin 2015

Der mündliche Vortrag als letzte Etappe des Wirt-
schaftsprüfungsexamens ist ein wichtiger Punktelie-
ferant und eine Visitenkarte für den Prüfungsauftritt. 
Die aktualisierte Neuauflage des Werkes enthält rund 
60 Mustervorträge zur Bandbreite typischer WP-Vor-
tragsthemen bundesweiter Examen. Sie wurde um 
wichtige neue Examensschwerpunkte, wie zum Bei-
spiel PartGmbB und BilRUG, erweitert. Die Autorin-
nen geben Tipps zur Präsentation, zur Technik und 
zum Zeitmanagement sowie zur prüfungsorientier-
ten Aneignung. Beispiele für Keyword-Listen und 
Vortragskarten ergänzen die Ausführungen.
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Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger Freier 
Berufe

Von RA Dr. Wienand Meilicke, 
LL.M., RA Prof. Dr. Friedrich Graf 
von Westphalen, 
vBP/RA Dr. Jürgen Hoffmann,
RA Prof. Dr. Tobias Lenz, 
RA Dr. Reinmar Wolff
3. neu bearbeitete Auflage, 427 S., 
89 ¤, Verlag C.H.Beck, München 2015

Im Partnerschaftsgesellschaftsgesetz werden unter 
anderem Name und Vertrag der Partnerschaft, das 
Rechtsverhältnis der Partner untereinander, das Au-
ßenverhältnis, die beschränkbare Haftung der Part-
nerschaft sowie Fragen des Ausscheidens eines Part-
ners und der Liquidation der Gesellschaft geregelt. 
Die Neuauflage beinhaltet vor allem das Gesetz zur 
Einführung einer PartG mbB und zur Änderung 
des Berufsrechts der Rechtsanwälte, Patentanwälte, 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Sie geht auch 
auf internationale Entwicklungen ein, etwa die Be-
deutung der LLP (Limited Liability Partnership). Ne-
ben den einschlägigen Bestimmungen des BGB zur 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts und des HGB zum 
Recht der Handelsgesellschaften werden auch steu-
erliche Aspekte mit einbezogen.

Aufsätze (Auswahl mit berufspolitischem/berufsrechtlichem Bezug)

Blöink/Kumm, AReG-RefE: neue Pflichten 
zur Verbesserung der Qualität und Steige-
rung der Aussagekraft der Abschlussprüfung 
  BB 2015, 1067

Böcking/Gros, Reform des Abschlussprü-
fermarkts – Erkenntnisse der Betriebswirt-
schaftslehre und evidenzbasierte Regulie-
rung ZGR 2015, 305

Boecker/Zwirner, Das APAReG wurde ver-
abschiedet – Umsetzung der EU-Vorgaben – 
ein Überblick über zentrale Neuerungen  
  DS+R 2016, 90

Deussen, Qualitätskontrolle nach § 57a 
WPO 2.0 – Änderungen des Qualitätskon-
troll verfahrens nach dem APAReG-RegE 
  WP Praxis 2015, 269

Deussen, MaBV-Prüfungen keine ausrei-
chende Grundlage im Qualitätskontrollver-
fahren WP Praxis 2015, 100

Kirchner, Sorgfalts- und Redepflichten des 
Wirtschaftsprüfers WP Praxis 2015, 87

Kelm/Schneiß/Schmitz-Herkendell,  
Abschlussprüferaufsichtsreformgesetz 
  WPg 2016, 60

Kilian, Konzentration der Berufsgerichtsbar-
keit der regulierten Freiberufe bei den Ver-
waltungsgerichten? 
  NJW 2016, 127

Köhler/Ratzinger-Sakel, Aktuelle Entwick-
lungen auf dem WP-Markt in Deutschland: 
Umsätze und Mandate der WP-Praxen nach 
Transparenzberichten BB 2015, 2155

Lenz, Organisation und Aufgaben der Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
  WP Praxis 2015, 213

Loll/Malzkorn, Aktuelle finanzgerichtliche 
Rechtsprechung für Freiberufler-Personenge-
sellschaften BB 2015, 2204

Richardt, Die EFAA – wie fördert sie die In-
teressen der deutschen Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer? Stbg 2015, 221

Wirtschaftsprüfung
Grundlagen des betriebswirtschaftlichen Prüfungswesens nach 
nationalen und internationalen Normen

Von Prof. Dr. Kai-Uwe Marten, 
Prof. Dr. Reiner Quick und 
Prof. Dr. Klaus Ruhnke
5., überarbeitete Auflage, 842 S., 
49,95 ¤, Schäffer-Poeschel Verlag, 
Stuttgart 2015

Bei der Ermittlung von verlässlichen Daten zur 
wirtschaftlichen Soll- und Ist-Situation von Unter-
nehmen sind sowohl nationale als auch internatio-
nale Normen zu beachten. Zuverlässige Informatio-
nen über die wirtschaftliche Situation sind sowohl 
für die Unternehmensführung, die Kapitalgeber als 
auch die Finanzbehörden als Grundlage tragfähi-
ger Entscheidungen von Bedeutung. Die Neuaufla-
ge gibt eine umfassende Darstellung des aktuellen 
Entwicklungsstandes auf diesem Gebiet. Dabei wer-
den sowohl die Grundlagen als auch die relevanten 
nationalen und internationalen Normen behandelt. 
Den Schwerpunkt legten die Autoren dabei auf den 
gesamten Ablauf eines Prüfprozesses, von der Auf-
tragsannahme bis hin zur Berichtserstattung und der 
Qualitätskontrolle. Ergänzt wurden Themen wie der 
Prüfungsmarkt oder die Prüfung von Vereinen.
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Stellenmarkt
Anzeigen auch auf www.wpk.de/mitglieder/anzeigen/stellengesuche/

vBP/StB, engagiert, verantwortungsbewusst, 
dienstleistungsorientiert, mit langjähriger Be-
rufserfahrung in der Erstellung von Jahresab-
schlüssen und Steuererklärungen, Jahresab-
schlussprüfung, Betreuung von steuerlichen 
Außenprüfungen, Rechtsbehelfsverfahren, 
Umstrukturierungen, DATEV, Word, Excel so-
wie der umfassenden steuerlichen Beratung 
von Mandanten verschiedener Rechtsformen 
und Größenordnungen (u. a. Kapitalgesell-
schaften, Personengesellschaften, Einzelunter-
nehmen, Freiberufler) und von Privatpersonen, 
möchte sich verändern und sucht anspruchs-
volle Tätigkeit (Anstellungsverhältnis, freier 
Mitarbeiter) bei WP oder StB im Raum Karlsru-
he, Heidelberg, Mannheim, Darmstadt, Oden-

Mittelständische WPG/StBG  
(30 Pflichtprüfungen, 55 Mitarbeiter) 

im Großraum Ulm sucht

StB/WP bzw. StB/WP-Kand.
zur eigenverantwortlichen Mandats-
betreuung von überwiegend inhaber-

geführten Familienunternehmen. 

Wir bieten Ihnen eine marktgerechte 
Vergütung in einem angenehmen Um-
feld mit der Aussicht auf Beteiligung.

WPK 1001

Ihr Kompetenzfeld ist die Steuergestaltung!

Wir sind eine renommierte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft  
in einer Universitätsstadt im Rhein-Ruhr-Gebiet mit rund 120 Berufsträgern und 
Mitarbeitern. Zum Mandantenkreis zählen private und öffentliche Unternehmen unter-
schiedlicher Branchen und Rechtsformen. 

Im Rahmen unserer Nachfolgeplanung suchen wir einen erfahrenen Kollegen als 
zukünftigen Partner mit der Berufsqualifikation als 

 Steuergestalter (m/w) 

Auch einen qualifizierten Steuerberater oder Rechtsanwalt möchten wir ansprechen. 
Nach einer intensiven Einarbeitung werden Sie überwiegend mittelständische Unter-
nehmen ganzheitlich auf dem Gebiet der gestaltenden Steuerberatung und begleitend  
auf dem Feld der Jahresabschlussprüfung beraten.

Neben einem ausgeprägten Gespür für unternehmerische Entscheidungen sollten 
Sie sich durch Zielstrebigkeit und Teamorientierung auszeichnen. Fließende Englisch- 
kenntnisse in Wort und Schrift sind erforderlich. Fortbildung nimmt bei uns einen großen 
Raum ein, sowohl intern als auch im Rahmen unseres internationalen Netzwerkes. 

Im Interesse der Vertraulichkeit Ihrer Bewerbung haben wir eine Personalberatungs-
gesellschaft beauftragt. Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
einschließlich Gehaltsvorstellung unter Kennziffer 15043 per E-Mail an staufenbiel@
staufenbiel-personalberatung.de oder an JOERG E. STAUFENBIEL PERSONAL-
BERATUNG • BDU, AN LYSKIRCHEN 14, 50676 KÖLN. 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen unter Tel. 0221/912670-0. 

Rödl & Partner ist als integrierte Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an  
über 100 eigenen Standorten in 46 Ländern vertreten. Für unsere Niederlassungen in  
Chemnitz und Dresden suchen wir

Wirtschaftsprüfer (w/m) oder WP-Anwärter (w/m)

Das Aufgabengebiet umfasst die Durchführung von Jahres- und Konzernabschlussprüfungen überwiegend national tätiger 
Unternehmen und deren steuerliche Beratung, die Erstellung fachlicher Stellungnahmen, beratende und gutachterliche  
Tätigkeiten sowie die selbstständige Betreuung eines Mandantenstamms.

Wir bieten eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem modernen Arbeitsumfeld sowie interessante 
berufliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Rödl & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft  
Frau Anna Adler, Telefon 0371 5396 -214 
Aue 23 -27, 09112 Chemnitz oder chemnitz@roedl.com
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Unternehmerische Chance nutzen! 
 
 
Für eine langjährig bestehende und etablierte Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft in einer Stadt im Rheinland, mit zwei Partnern 
und einem hochmotivierten Team, suchen wir einen qualifizierten  

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater (m/w) 
für einen anspruchsvollen Mandantenstamm aus dem Unternehmens-, 
Kommunal- und Non Profit-Bereich. 

Zu Ihren Aufgaben gehört die eigenständige Übernahme von 
Prüfungsmandaten unterschiedlicher Größenordnungen. Darüber hinaus 
stehen Sie Ihren Mandanten bei allen in Betracht kommenden steuerlichen 
und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen zur Verfügung und erstellen die 
dazu gehörigen Steuererklärungen. 

Nach Ihrem Studium haben Sie beide Berufsexamina erfolgreich abgelegt und 
sind heute vorzugweise als Prüfer für mittelständische Unternehmen tätig. 
Ihre Erfahrungen erstrecken sich auf mindestens drei Jahre selbständiges 
Arbeiten als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Dabei lassen Sie auch die 
strategische Beratung für Ihre Mandanten nicht außer Acht. Sie haben das 
Unternehmer-Gen um auch das Unternehmen unseres Auftraggebers weiter 
zu entwickeln. Sie sind kommunikativ und arbeiten gerne im Team. 

Eine zeitnahe Partnerposition ist in dieser Position vorgesehen.  

Weitere Informationen gerne auch telefonisch unter 0211 – 5802 446. 
Bewerbungen bitte an swn@legal-partner.eu 

 
LEGAL PARTNER Executive Search 

Herr Ass. Jur. Stefan Winkler-Nottscheidt 
 

Emanuel-Leutze-Str. 21; 40547 Düsseldorf 
info@legal-partner.eu; www.legal-partner.eu 

wald, Frankfurt, Ludwigshafen, Worms, Neu-
stadt, Kaiserslautern. WPK 1101

Ausgebildeter Prüfer (Wiederbestellung zum 
WP/StB zum 1.4.2016 geplant; derzeit noch 
als Führungskraft in einem Unternehmen tä-
tig), langjährige Berufserfahrung mit Füh-
rungsverantwortung bei Prüfungsverband im 
Bankensektor sowie in der Geschäftsführung 
einer WPG, sucht neue Herausforderung in 
einer mittelständischen oder kleinen Gesell-

schaft mit der Perspektive auf Beteiligung im 
Raum Karlsruhe, Stuttgart, Heilbronn, Pforz-
heim, Ludwigsburg oder Bruchsal. Bisherige 
Tätigkeiten: Pflichtprüfungen und freiwillige 
Prüfungen (HGB), Gutachten, Sonderprüfun-
gen und betriebswirtschaftliche und strategi-
sche Beratungen. Umfangreiche Spezialkennt-
nisse in den Bereichen Finanzinstrumente, 
Derivate, Unternehmenssteuerung, WpHG, 
Bankaufsichtsrecht. WPK 1102

Dipl.-Betriebsw. (FH), Bilanzbuchhalterin, StB-
Examen und/oder WP-Examen werden ange-
strebt, mit umfangreichen Berufserfahrungen 
in den Bereichen Finanz- und Rechnungswe-
sen, Controlling, Steuerberatung, Einsatz in 
der Wirtschaftsprüfung – Prüfungstätigkeit 
muss noch abgeleistet werden –, englische 
Sprachkenntnisse, sucht ab sofort anspruchs- 
und verantwortungsvolle Aufgabe mit Pers-
pektive bei WPG/StBG/WP/StB.  WPK 1103

Betriebswirt, Bilanzbuchhalter IHK-Hamburg, 
Steuerfachangestellter, mit langjährigen Er-
fahrungen in der Wirtschaftsprüfung und Be-
ratung von Unternehmen nach den Rech-
nungslegungsvorschriften HGB/IFRS, unter 
Anwendung risikoorientiertem Prüfungsvorge-
hen nach den Vorschriften des IDW, insbeson-
dere Printmedien, Handel und produzierendes 
Gewerbe, sowie in der Jahresabschlusserstel-
lung und Steuerberatung mittelständischer 
Unternehmen aller Rechtsformen, Immobili-
engesellschaften, inhabergeführten Betrieben, 
Freiberufler und vermögende Privatpersonen 
– sucht neue Herausforderung (auch freie Mit-
arbeit oder Teilzeitbeschäftigung) im Raum 
Hamburg. Derzeit tätig in den Bereichen Jah-
resabschlüsse aller Rechtsformen und laufen-
de Mandantenbuchhaltungen mit DATEV-Pro-
gramm Arbeitsplatz Pro. EDV-Kenntnisse/
Erfahrungen: Word/Excel 2010, sämtliche 
DATEV-Programme (einschließlich AP-Pro-
gramme), SAP-R3, Agenda, Cura-Data sowie 
diverse betriebseigene EDV-Programme.
 WPK 1104

WP/StB, Mitte 30, sucht im Raum Karlsruhe 
und Umgebung Festanstellung oder projekt-
bezogene Tätigkeit. Erfahrung in folgenden 
Gebieten: Steuerberatung, Wirtschaftsprü-
fung, Finanzsektor (Banken), KMU, Privatper-
sonen, Jahresabschlusserstellung, betriebs-
wirtschaftlichen Beratung, MS-Office, Datev, 
Lotus Notes, Führungserfahrung, Bankleiter-
qualifikation, Compliance, Kreditgeschäft, Bi-
lanzanalyse, Dozententätigkeit.
Zuschriften E-Mail: wp-stb@gmx.net
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WP/StB, Prüfer für Qualitätskontrolle nach 
§ 57a Abs. 3 WPO übernimmt tageweise und 
auf freiberuflicher Basis interne Arbeiten in 
KA, S und/oder M. Zuschriften unter 
E-Mail: postbox@wpstb2505.de
oder WPK 1201

Betriebsw., Bilanzbuchhalter IHK-Hamburg, 
Steuerfachangestellter mit langjähriger Er-
fahrung in der Erstellung, Prüfung und Bera-
tung auch nach internationalen Rechnungs-
legungsvorschriften (IAS, IFRS, US-GAAP) von 
nationalen und internationalen Konzern-/bör-
sennotierten Unternehmen, insbesondere der 
Branchen Printmedien, Banken, Handel und 
produzierendes Gewerbe sowie mittelstän-
discher Unternehmen aller Rechtsformen, in-
habergeführter Betriebe, Freiberufler und ver-
mögende Privatpersonen. EDV-Kenntnisse/
Erfahrungen: SAP-R3, sämtliche DATEV-Pro-
gramme (einschließlich Prüfprogramme Agen-
da Cura-Data sowie diverse betriebseigene 
EDV-Programme); bietet freie Mitarbeit, auch 
in Teilzeit, im Raum Hamburg. WPK 1202

Netzwerkfreier, erfahrener WP/CPA/StB aus 
München übernimmt bzw. unterstützt bun-
desweit bei Prüfungen und weiteren Vorbe-
haltsaufgaben, Sonderprojekten sowie bei be-
triebswirtschaftlicher Beratung und internem 
Qualitätsmanagement.  WPK 1203

WP/StB, Dipl.-Wirt.-Ing., Mitte 50, seit 1982 
umfangreiche Berufserfahrung bei der Prüfung 
und Erstellung von nationalen und internatio-
nalen Jahres- und Konzernabschlüssen sowie 
der Beratung bei betriebswirtschaftlichen Fra-
gestellungen, insbesondere Kostenrechnung 
von Produktions-, Dienstleistungs- und Han-
delsunternehmen, sucht neuen Wirkungskreis 
bei WPG/WP bzw. im Finanz- und Rechnungs-
wesen auf freiberuflicher Basis.  WPK 1204

WP/StB/CPA, Dipl.-Kfm., Mitte 40, 20 Jah-
re Berufserfahrung in der Prüfung und Bera-
tung mittelständischer Unternehmen in un-
terschiedlichen Rechtsformen bei „Big Four“, 

davon mehrere Jahre im Ausland (Englisch/
Französisch verhandlungssicher, Spanisch 
Grundkenntnisse), bietet bundesweit Zusam-
menarbeit an. Umfangreiche Kenntnisse in der 
Erstellung und Prüfung von Jahres- und Kon-
zernabschlüssen nach HGB und IFRS sowie 
EEG-Prüfungen vorhanden. Gerne auch Be-
richtskritik. Kollegiale Zusammenarbeit und 
Mandantenschutz sind selbstverständlich. 
Kontakt unter 
E-Mail: ak_wp_plz7@yahoo.com 
oder  WPK 1205

WP im badischen Raum bietet bundeswei-
te fallbezogene Kooperation im Bereich Wirt-
schaftsprüfung (Prüfung von Einzel- und 
Konzernabschlüssen, Prospektprüfungen, 
MaBV-Prüfungen, Gründungs- und Kapital-
erhöhungsprüfungen, Prüfungen nach § 53 
HGrG, EEG-und KWKG-Prüfungen, Prüfung 
von Finanzdienstleistern, Unternehmensbe-
wertungen, Fortführungsprognosen, Sanie-
rungs- und andere Gutachten, etc.) an. Man-
datsschutz wird garantiert. WPK 1206

Netzwerkfreier WP im PLZ-Raum 7 übernimmt 
(bundesweit) Prüfungsaufträge sowie ande-
re Aufträge, bei denen Kollegen aufgrund von 
Ausschlussgründen nicht tätig werden kön-
nen.  WPK 1207

APAReG: Die externe Qualitätskontrolle vor-
ziehen? WP mit umfassenden Erfahrungen aus 
vielen bundesweit erfolgreich durchgeführten 
externen Qualitätskontrollen, insbesondere 
kleiner und mittlerer Praxen, hat noch verein-
zelt Kapazitäten frei. WPK 1208

WPG aus Hamburg (Prüfer für Qualitätskon-
trolle nach § 57a Abs. 3 WPO) bietet Unter-
stützung im Bereich der Nachschau sowie die 
Durchführung externer Berichtskritik.
 WPK 1209

WP (z. Zt. beurlaubt), Dipl.-Kfm., 46 J., über 
14-jährige Berufserfahrung als Senior Mana-
ger und Prokurist in der Jahresabschluss- und 

Konzernabschlussprüfung (HGB, IFRS) ver-
schiedener Branchen, Größen und Rechtsfor-
men in einer „Big Four“ (Prokurist), Erfahrung 
in der Erstellung von Jahres- und Konzernab-
schlüssen in einer mittelständischen WPG/
StBG und den dazugehörigen Steuererklärun-
gen sowie Erfahrungen in einer Führungsposi-
tion in der Dienstleistung außerhalb der Wirt-
schaftsprüfung, bietet bundes-/europaweit 
die Unterstützung bei Projekten an. Bei pro-
duktiver Kooperation Beteiligung möglich.
 WPK 1210

WP (kein ehemaliger Mitarbeiter der „Big 
Four“) übernimmt freiwillige Prüfungen und 
Pflichtprüfungen. Kollegiale Zusammenarbeit 
und Mandatsschutz ist selbstverständlich.
Kontakt: Frese Treuhand GmbH & Co. KG WPG 
Große Straße 24
28870 Ottersberg
Tel.: 04205 3955 0
Fax: 04205 3955 55

WP/StB, Dipl.-Kfm., Mitte-Ende 30, mit „Big 
Four“– als auch Mittelstandserfahrung in der 
Wirtschaftsprüfung bietet Kollegen externe 
Qualitätskontrolle, sichere Mitarbeit auf frei-
beruflicher Basis ab März 2016 an.
Anfragen an E-Mail: anfrage@stb-trier.de

WP, aktiver Prüfer für Qualitätskontrolle nach 
§ 57a Abs. 3 WPO, mit langjähriger Erfahrung 
in Prüfung und Beratung unterschiedlicher 
Unternehmen, bietet fallweise freie Mitarbeit 
bei Abschlussprüfungen (Berichtskritik, auf-
tragsbegleitende Qualitätssicherung) oder 
Qualitätssicherung (Nachschau, Organisati-
on, Einrichtung und Fortentwicklung des QS-
Systems) an, vorzugsweise im Raum Nieder-
sachsen.
Kontakt über E-Mail: hv@phc-wp.de

Hamburger WP/StB-Kanzlei mit langjähriger – 
auch internationaler – Berufserfahrung bietet 
auf Basis freier Mitarbeit, ggf. auch mandan-
tenseitig, Unterstützung bei Prüfungen und Er-
stellung von Jahres- und Konzernabschlüssen 

Kooperationswünsche
Anzeigen auch auf www.wpk.de/mitglieder/anzeigen/kooperationswuensche/
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Praxisbörse
Anzeigen auch auf www.wpk.de/mitglieder/anzeigen/praxisboerse/

Unternehmer(in) gesucht!: Im Rahmen ei-
nes in absehbarer Zeit anstehenden Gene-
rationenwechsels wird ein StB (m/w -gerne 
Dipl.-Finanzw.)/WP (m/w) mit Partnerpoten-
tial gesucht. Die Einbringung eines kleinen 
Mandantenstamms wäre förderlich, ist aber 
keine Bedingung. Betreuung von Mandan-
ten mit Schwerpunkt im Großraum Ruhrge-

biet, der Mandantenkreis setzt sich aus KMU 
und Privatpersonen zusammen. Es besteht ein 
steuerlicher Schwerpunkt. Dem Ausbau von 
WP-Aktivitäten würden wir konstruktiv entge-
gensehen. WPK 1301

WP/StB, Dipl.-Kfm., sucht in Braunschweig/
Wolfenbüttel eine Einzelpraxis oder Beteili-

gung an einer Praxis/Gesellschaft zum Erwerb. 
Eine überleitende Tätigkeit sowie die Über-
nahme von Mitarbeitern und Räumlichkeiten 
werden bevorzugt, sind aber nicht Vorausset-
zung. Anfragenden wird selbstverständlich 
absolute Diskretion versichert.
 WPK 1302

(sowohl nach nationalen als auch internatio-
nalen Vorschriften – Teilnahmebescheinigung 
nach § 57a WPO vorliegend) sowie Sonder-
prüfungen (Due Diligence, Umwandlungen 
u. ä.), betriebswirtschaftliche Beratung (inte-
grierte Unternehmensplanung, Kostenrech-
nung, Controlling, Gutachtenerstellung u. ä.) 
sowie Steuerberatung. Mandantenschutz wird 
zugesichert.
Kontakt unter E-Mail: m.stuermer@wp-bds.de

WPin aus einer mittelständischen WPG in 
Hamburg bietet überregional externe Be-
richtskritik (§ 24 d Abs. 1 Satz 4 BS WP/vBP) 
sowie auftragsbegleitende Qualitätssicherung 
an.
Kontakt: Viola Beecken
Tel.: 040 3770761 30 oder 
E-Mail: viola.beecken@kleeberg.de

WP bietet Mitarbeit bei Erstellung und Prü-
fung von Einzel- und Konzernabschlüssen 
(HGB, IFRS), auch als Interim-Manager beim 
Mandanten. 
Kontakt unter E-Mail: wp-interim@gmx.de

Erfahrener WP aus Berlin bietet Kollegen bun-
desweit externe Berichtskritik, auftragsbeglei-
tende Qualitätssicherung und externe Nach-
schau sowie die Verbesserung/Aktualisierung 
des Qualitätssicherungssystems an.
Kontakt: FARR Wirtschaftsprüfung GmbH WPG
WP/StB Dr. Wolf-Michael Farr
Tel.: 030 263498 30
E-Mail: farr@farr-wp.de
Internet: www.farr-wp.de

München – WP/StB, 8 Jahre „Big Four“ in 
Deutschland und USA und mit langjähriger 
beratender als auch aktiver Erfahrung (Aus-
füllung mehrerer Leitungsfunktionen im kfm. 
Bereich mittelständischer Unternehmen) in 
(Konzern-)Abschlussprüfung (HGB und IFRS), 
Restrukturierung, Konzernabschlusserstel-
lung, Interim Management und Finanzierun-
gen, seit 2012 in eigener Praxis, bietet bun-
desweite Zusammenarbeit in den genannten 
Bereichen (Erstellung/Prüfung von Einzel- und 
Konzernabschlüssen, Sonderprüfungen, Gut-
achtenerstellungen, Bescheinigungen, Due 
Dilligence) an. Mandatsschutz und kollegiale 
Zusammenarbeit ist selbstverständlich. 
Kontakt: 
WP/StB, Dipl.-Kfm. Johann Haberstock
Tel.: 0172 8225235 oder 
E-Mail: johann.haberstock@t-online.de

Berlin, aber auch bundesweit: WP/StB, Dipl.-
Kfm., Dr. rer. pol., ausschließlich in eigener 
Praxis, bietet freie Mitarbeit an: Erstellung 
und Prüfung von Abschlüssen, Gutachtener-
stellung, Berichtskritik, auftragsbegleitende 
Qualitätssicherung nach § 24 d BS WP/vBP, 
Nachschau, Fach- und Grundsatzarbeit. Man-
datsschutz ist selbstverständlich. Langfristige 
Zusammenarbeit angestrebt. 
Kontakt unter 
E-Mail: wp-stb-dr-berlin@gmx.de

Zuverlässiger WP/StB, 52 J., übernimmt netz-
werkunabhängig und selbstständig die effizi-
ente Durchführung von Abschlussprüfungen 
und Sonderprüfungen für jede Unternehmens-

größe, Rechtsform oder Branche zu angemes-
senen Konditionen – bundesweit. Dank der 
Zusatzqualifikation CISA und großer Erfahrun-
gen im IT-Umfeld können auch komplexe EDV-
Umgebungen erfolgreich bearbeitet werden. 
Weiterhin sind umfangreiche Spezialkenntnis-
se in der Finanzdienstleistungs- und Gesund-
heitswirtschaft vorhanden. Über 20 Jahre Be-
rufserfahrung. Freie Mitarbeit möglich.
Kontakt: Olaf Mangliers
E-Mail: wp@mangliers.de
Tel.: 040 43272727
Mehr Info unter Internet: www.mangliers.de

USA: Netzwerkfreier, deutscher WP/CPA in 
mittelständisch geprägter amerikanischer 
Sozietät für Wirtschaftsprüfung, Steuer- und 
Rechtsberatung, mit langjähriger Berufser-
fahrung und international ausgerichteter Tä-
tigkeit, bietet Kooperation mit deutscher 
Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und 
Rechtsanwaltskanzlei. 
Kontakt: Andrea Luehmann, Ltd.
525 West Monroe Street
Chicago
IL 60661
Tel.: (001) 312 669 1120
E-Mail: tr@luehmann-chicago.com

Kleine WPG (Prüfer für Qualitätskontrolle nach 
§ 57a Abs. 3 WPO) bietet externe Berichtskri-
tik und die Durchführung der Nachschau an. 
Kontakt unter Tel.: 05205 75150
Fax: 05205 751529
E-Mail: winkelmann@kanzlei-winkelmann.de
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WPin/StBin mit eigenem, teils internationalem 
Mandantenstamm (Umsatz 250.000 ¤ stei-
gend) in München, sucht Anschluss an eine 
größere RA-, StB- und WP-Einheit um das Leis-
tungsspektrum zu erweitern und um die zukünf-
tigen Anforderungen der Mandanten erfüllen zu 
können. Falls gewünscht, ist auch der Aufbau ei-
ner Niederlassung in München möglich. 
Antworten bitte an folgende 
E-Mail-Adresse: robertmue@gmx.de 

Wirtschaftsprüfungs- und/oder Steuerbera-
tungskanzlei zum Kauf oder zur Beteiligung 
gesucht, gerne auch im Rahmen einer Koope-
ration oder Gesamtübernahme. Vertrauliche 
Behandlung wird zugesichert.

Kontakt unter PKF Riedel Appel Hornig GmbH
E-Mail: partner-pkf-hd@pkf-hd.de

Mittelständische WP/StB-Kanzlei aus dem 
Rhein-Neckar-Raum sucht WP/StB-Kanzlei 
bzw. StB/Kanzlei zur Übernahme. Eine mittel-
fristige kollegiale Zusammenarbeit im Rah-
men einer geordneten Nachfolge ist ebenso 
möglich wie eine kurzfristige Übernahme, wo-
bei wir für weitere Modalitäten offen sind. 
Angebote bitte an 
E-Mail: kanzleigesucht@web.de

Praxisübergabe geplant? WP bietet Praxis-/
Mandatsübernahme mit fairer Überleitung. 
Kontakt: E-Mail: wp-kooperation@gmx.de

Mittelständisches WP-, StB-, RA-Büro am lin-
ken Niederrhein bietet Bürogemeinschaft mit 
einem/r StB/in und/oder RA/in. Mittelfristig 
wird ein Zusammenschluss angestrebt. 
Kontakt unter E-Mail: wpstb59@t-online.de

WPin/StBin, langjährige Berufserfahrung,  
sucht freie Mitarbeit in Hamburg, für 
10 - 20 Stunden je Woche. 
Rückmeldungen bitte unter
E-Mail: wp-stb-hh@gmx.de

WP, Prüfer für Qualitätskontrolle nach § 57a 
Abs. 3 WPO, im badischen Raum besitzt um-
fangreiche Erfahrungen in der Vorbereitung 
und Durchführung von externen Qualitätskon-
trollen speziell für kleine und mittelständische 
Praxen. WPK 1401

Langjährig selbstständiger WP, Prüfer für Qua-
litätskontrolle nach § 57a Abs. 3 WPO, im 
nordbadischen Raum führt bundesweit ex-
terne Qualitätskontrollen durch. Auch Vorbe-
reitungen auf die externe Qualitätskontrolle, 
interne Nachschauen, Berichtskritiken, auf-
tragsbegleitende Qualitätssicherungen, etc. 
sind möglich. WPK 1402 

WPG führt professionelle und effiziente Qua-
litätskontrollen durch. Umfangreiche Erfah-
rungen aus durchgeführten Qualitätskontrol-
len (auch § 319 a HGB-Mandate) bei kleinen 
und mittleren Praxen liegen vor. Darüber hin-
aus bieten wir kleineren Einheiten Unterstüt-
zung bei der Berichtskritik, Nachschau und 
auftragsbegleitenden Qualitätssicherung. 
Kontakt: WP/StB Klaus Bertram
Tel.: 0621 1226650
E-Mail: info@delta-revision.de
Internet: www.delta-revision.de

WP/StB, Prüfer für Qualitätskontrolle nach 
§ 57a Abs. 3 WPO, in eigener WPG tätig, 
führt seit mehr als 14 Jahren bundesweit ex-
terne Qualitätskontrollen als Erst- bzw. Fol-
geprüfung durch. Erfahrungen wurden aus 
einer Vielzahl von Qualitätskontrollen erwor-
ben. Die geprüften Kanzleien hatten 1-15 Be-
rufsträger und bis zu 100 Mitarbeiter sowie 
§ 319 a Mandate (IFRS-Spezialkenntnisse sind 
vorhanden). Ferner wird Berichtskritik, auf-
tragsbegleitende Qualitätssicherung sowie 
Nachschau bei kleinen und mittelgroßen Pra-
xen durchgeführt. 
Kontakt: WP/StB Martin Mensing
Tel.: 02861 804500
E-Mail: martin.mensing@mensing-kollegen.de

Als Prüfer für Qualitätskontrolle nach § 57a 
Abs. 3 WPO registrierte WPG mit Sitz in Müns-
ter/Nordrhein-Westfalen bietet bundesweit 
die Durchführung von externen Qualitätskon-
trollen an, Erfahrung von mittlerweile etwa 30 
durchgeführten Prüfungen vorhanden.
Kontakt: WP/StB Jochen Hartung
BPG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
E-Mail: j.hartung@bpg-muenster.de
Internet: www.bpg-muenster.de

Erfahrener WP, tätig in eigener WPG, Prüfer für 
Qualitätskontrolle nach § 57a Abs. 3 WPO, bie-
tet bundesweite Durchführung von Qualitäts-
kontrollprüfungen nach § 57a WPO sowie die 
Übernahme der Nachschau, Berichtskritik und 
auftragsbegleitende Qualitätssicherung an. 
Mandatsschutz sowie kollegiales Verhalten ist 
selbstverständlich.
Kontakt: TST GmbH WPG/StBG
WP/StB Thomas Stastny
Tel.: 0621 3895313
E-Mail: t.stastny@tst-wp.de
Internet: www.tst-wp.de

Mittelständisch orientierte WPG mit umfang-
reicher Erfahrung in der Qualitätskontrolle 
führt bundesweit Prüfungen nach § 57a WPO 
durch. Daneben wird Unterstützung bei der 
praktischen Durchführung der auftragsbezo-
genen Qualitätssicherung (auftragsbegleiten-
de QS und Berichtskritik) angeboten.
Kontakt: WP/StB Holger Stefaniak
Tel.: 02064 60960 0
E-Mail: Stefaniak@rps-wp.de

Mittelständische WPG in Hamburg führt seit 
2004 bundesweit externe Qualitätskontrol-
len gemäß § 57a WPO durch. Erfahrungen 

System der Qualitätskontrolle
Anzeigen auch auf www.wpk.de/mitglieder/anzeigen/qualitaetskontrolle/
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aus einer Vielzahl bei mittelständischen Pra-
xen durchgeführten externen Qualitätskon-
trol len (sowohl Erst- als auch Folgeprüfungen) 
sind vorhanden. Praxen mit börsennotierten 
Mandaten gemäß § 319 a HGB sowie IFRS-
Abschlüssen werden ebenfalls betreut. 
Ansprechpartner für ein erstes einführendes 
Gespräch mit der Prüferin für Qualitätskon-
trolle (nach § 57a Abs. 3 WPO): Viola Beecken. 
Sie ist auch als Auditor für Zertifizierungen 
nach DIN EN ISO 9001:2008 und das DStV-
Qualitätssiegel tätig. 
Tel.: 040 3770761 30
E-Mail: viola.beecken@kleeberg.de
Internet: www.kleeberg.de 

Erfahrener Prüfer für Qualitätskontrolle nach 
§ 57a Abs. 3 WPO und Fachauditor für Zerti-
fizierung nach ISO 9001, tätig in kleiner WPG, 
mit mehr als 80 Qualitätskontrollen seit 2002 
in Praxen mit 1 bis 250 Mitarbeitern, bietet 
die Durchführung von Qualitätskontrollen, Be-
richtskritik und Nachschau an. 
Kontakt unter Tel.: 05205 7515 0
Fax: 05205 7515 29
E-Mail: winkelmann@kanzlei-winkelmann.de

Mittelständische WPG, Prüfer für Qualitäts-
kontrolle nach § 57a Abs. 3 WPO, mit bun-
desweit mehr als 60 durchgeführten Quali-
tätskontrollen. Leitender Fachauditor für 
Zertifizierung von WP- und StB-Praxen nach 
DIN EN ISO 9001:2008 und DStV-Qualitäts-
siegel.
Kontakt: 
WP/StB Dipl.-Volksw. Michael Weidenfeller
Prüfer für Qualitätskontrolle nach § 57a Abs. 3 
WPO
Tel.: 02689 9850 0
Internet: www.marx-jansen.de

Prüfer für Qualitätskontrolle nach § 57a Abs. 3 
WPO in Hagen/Westfalen führt bundesweit 
Qualitätskontrollen nach § 57a WPO für klei-
ne und mittlere Berufspraxen und Berufsge-
sellschaften durch. Langjährige praktische Er-
fahrung.
Kontakt: Dr. Reiner Deussen
Körnerstr. 84
58095 Hagen
Tel.: 02331 92215 0
E-Mail: dr.deussen@deussen.de 

WP und Prüfer für Qualitätskontrolle nach 
§ 57a Abs. 3 WPO, mit erteilter Teilnahmebe-
scheinigung für eigene Praxis, führt effizient 
und zügig Qualitätskontrollen bei kleinen und 
mittleren WP/vBP-Praxen zu fairen Konditio-
nen durch. Vertraut mit den Qualitätsanfor-
derungen für solche Praxen und umfassenden 
Erfahrungen aus mehreren bereits durchge-
führten Qualitätskontrollen. Ferner wird bei 
Einzel- und Kleinpraxen die auftragsbezogene 
Qualitätssicherung gemäß § 24 d BS WP/vBP 
(Berichtskritik und ggf. auftragsbegleitende 
Qualitätssicherung) sowie Unterstützung bei 
der Nachschau angeboten.
Kontakt: 
WP/StB FBfIntStR Dipl.-Kfm. Frank Ehlig
Kückshauser Straße 52
44265 Dortmund
Tel.: 02304 775961
E-Mail: frank-ehlig@t-online.de

Erfahrener Prüfer für Qualitätskontrolle nach 
§ 57a Abs. 3 WPO bietet deutschlandweit die 
Durchführung der Qualitätskontrolle an. Mit 
rd. 270 durchgeführten Prüfungen, vor allem 
kleiner und mittelgroßer WP/vBP-Praxen, wird 
über umfangreiches Know-how verfügt, Qua-
litätskontrollen zügig und zu attraktiven Kon-
ditionen abzuwickeln. Umfassende praktische 
Erfahrungen und aktuelle fachliche Kenntnis-
se vorhanden, die auch in speziellen Fortbil-
dungen für PfQK vermittelt werden. 
Nähere Informationen: 
WP/StB Dipl.-Kfm. Andreas Köhl
Tel.: 0871 92424 0
E-Mail: ak@koniarski-stb.de
Internet: www.koniarski-stb.de

Erfahrener Prüfer für Qualitätskontrolle nach 
§ 57a Abs. 3 WPO aus Berlin bietet bundes-
weit die Durchführung von Qualitätskontrol-
len an. Mit bereits ca. 175 durchgeführten 
Qualitätskontrollen erfolgte die Spezialisie-
rung auf kurzfristige und effiziente Durchfüh-
rung von Qualitätskontrollen bei kleinen und 
mittelgroßen WP-/vBP-Praxen. Aufgrund der 
großen Erfahrung werden Berufskollegen 
auch gerne bei der Verbesserung/Aktualisie-
rung ihres Qualitätssicherungssystems oder 
bei der Vorbereitung auf die Qualitätskon trolle 
unterstützt, ferner wird für Kleinpraxen Unter-
stützung bei der externen Berichtskritik oder 
Nachschau angeboten.

Kontakt: WP/StB Dr. Wolf-Michael Farr
Tel.: 030 263498 30
E-Mail: farr@farr-wp.de
Internet: www.farr-wp.de 

WP/StB mit erteilter Teilnahmebescheinigung 
bietet die Durchführung von Qualitätskon troll-
prüfungen nach § 57a WPO, Berichtskritik so-
wie Nachschau an. Umfangreiche Erfahrungen 
in der Durchführung von Qualitätskontrollen 
insbesondere bei kleinen und mittelgroßen 
Berufskollegen. Mandantenschutz wird zuge-
sichert.
Kontakt: UNION AG WPG
WP/StB Dipl.-Kfm. Hubert E. Grünbaum
Friedrich-Ebert-Straße 21
95448 Bayreuth
Tel.: 0921 889 0
E-Mail: info@unionag.de

Mittelständische WPG in Krefeld (ohne Netz-
werkmitgliedschaft), Prüfer für Qualitätskon-
trolle nach § 57a WPO, bietet bundesweit ef-
fiziente Durchführung von Qualitätskontrollen 
an. Umfangreiche Erfahrungen aus vielen – 
seit dem Jahr 2002 – durchgeführten Quali-
tätskontrollen sowohl von kleinen WP-Praxen 
als auch von überregional tätigen mittelstän-
dischen Großpraxen mit mehreren hundert 
Mitarbeitern und internationaler Netzwerkan-
bindung. Kenntnisse und Erfahrungen in der 
Prüfung von § 319 a HGB-Unternehmen und 
IFRS-Abschlüssen sind vorhanden. Mandan-
tenschutz wird zugesichert. 
Kontakt: 
Treuhand- und Revisions-AG Niederrhein
WP/StB Dipl.-Ökon. Andreas Dörschell
 WP/StB Dipl.-Ökon. Ralf Oymanns
Uerdinger Straße 267
47800 Krefeld
Tel.: 02151 959 0
E-Mail: doerschell@treuhand-niederrhein.de 
E-Mail: oymanns@treuhand-niederrhein.de
Internet: www.treuhand-niederrhein.de

Mittelständische WPG in Hamburg, Prüfer für 
Qualitätskontrolle nach § 57a Abs. 3 WPO, bie-
tet die Durchführung von Qualitätsprüfungen 
nach § 57a WPO sowie Berichtskritik und auf-
tragsbegleitende Qualitätssicherung bei Be-
rufskollegen an. 
Kontakt: AGW Revision GmbH WPG
WP/StB Dipl.-Kfm. Sven Hase

64 Service WPK Magazin 1/2016

mailto:viola.beecken@kleeberg.de
http://www.kleeberg.de
mailto:winkelmann@kanzlei-winkelmann.de
http://www.marx-jansen.de
mailto:dr.deussen@deussen.de
mailto:frank-ehlig@t-online.de
mailto:ak@koniarski-stb.de
http://www.koniarski-stb.de
mailto:farr@farr-wp.de
http://www.farr-wp.de
mailto:info@unionag.de
mailto:doerschell@treuhand-niederrhein.de
mailto:oymanns@treuhand-niederrhein.de
http://www.treuhand-niederrhein.de


Bernhard-Nocht-Str. 99
20359 Hamburg
E-Mail: info@agw-revision.de
Internet: www.agw-revision.de

Mittelgroße WPG, seit 2004 mit bundesweit 
auf dem Gebiet der externen Qualitätskontrol-
le erfolgreich tätigen Prüfern für Qualitätskon-
trolle nach § 57a Abs. 3 sowie einem in 2012 
neu bestellten Prüfer für Qualitätskontrolle 
nach § 57a Abs. 3 WPO, bietet externe Quali-
tätskontrollen, Unterstützung bei der Einrich-
tung von Qualitätssicherungssystemen, ex-
terne Berichtskritik und Nachschau für kleine 
und mittelgroße Berufskollegen an. Ein eigen-

entwickeltes und langjährig erprobtes Qua-
litätskontrollsystem ist vorhanden. Geboten 
wird eine effiziente und kollegiale Prüfungs-
durchführung. Umfassender Mandanten-
schutz ist selbstverständlich. 
Kontakt über E-Mail: vieting@wp-hlv.de 
oder Tel.: 0208 992080

Auf kleine bzw. mittelständische WP-Praxen 
spezialisierter Prüfer für Qualitätskontrolle 
nach § 57a Abs. 3 WPO bietet effiziente und 
faire Qualitätskontrolle sowie externe Praxis- 
und Berichtsnachschauen wahlweise ab Berlin 
oder Lüneburg an; es besteht keine Mitglied-
schaft in Netzwerken o. ä.

Kontakt: E-Mail: r.kruse-kraft@t-online.de
Internet: www.wp-kruse-kraft.de
Tel.: 030 32765990

WP/StB/CPA, Prüfer für Qualitätskontrolle  
nach § 57a WPO, mit langjähriger Erfahrung 
im Bereich Qualitätskontrolle und -manage-
ment, in eigener Praxis in München tätig, 
bietet überregional Qualitätskontrollen und 
Unterstützung beim Qualitätsmanagement 
(Nachschau, auftragsbezogene Qualitätssi-
cherung etc.) an.
Kontakt: Thomas Schöllhorn
Tel.: 089 25540913
E-Mail: thomas.schoellhorn@gmx.net
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Neu dabei

Warum wollten Sie Wirtschaftsprüfer werden?
Mein Vater war auch Wirtschaftsprüfer, insofern 
kam ich früh mit dem Beruf in Kontakt. Schon in 
der Grundschule habe ich auf die Poesiealbum-Fra-
ge „Was willst Du später werden?“ nie Polizist oder 
Feuerwehrmann, sondern immer Wirtschaftsprü-
fer geantwortet. Daran hat sich nichts mehr geän-
dert. Hauptgründe waren für mich, dass man relativ 
schnell Verantwortung übernehmen und von An-
fang an viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln 
kann. 

Was fasziniert Sie an diesem Beruf?
Mich fasziniert die große Breite an Themen, in denen 
ein Wirtschaftsprüfer zu Hause sein muss. Hieraus 
ergeben sich täglich spannende und abwechslungs-
reiche Herausforderungen. Diese in einem motivier-
ten Team gemeinsam zu lösen, macht mir sehr viel 
Spaß. 

Was bedeutet für Sie Qualität?
Es gibt Leute, die mich als perfektionistisch bezeich-
nen würden. Und tatsächlich habe ich einen hohen 
Qualitätsanspruch an mich. Wenn ich etwas mache, 
möchte ich es auch richtig machen. Voraussetzung 
für Qualität ist aus meiner Sicht, dass man sich mit 
seiner Aufgabe identifizieren kann und sich nie mit 
dem zufrieden gibt, was man erreicht hat.

Was freut Sie besonders?
Beruflich freut es mich, wenn ich die an mich ge-
stellten Anforderungen erfülle und wenn dabei das 
ganze Team mit Freude bei der Arbeit war. Privat 
freut mich jedes Lächeln meiner drei Jungs Mats (5), 
Johan (fast 3) und Claas (4 Monate).

Was ärgert Sie besonders?
Beruflich ärgern mich insbesondere fehlende Mo-
tivation und Unzuverlässigkeit. Privat ärgert mich 
jede Niederlage des HSV, aber die werden ja lang-
sam weniger. 

Was ist Ihr größter Erfolg?
Das Bestehen des Steuerberater- und Wirtschaftsprü-
ferexamens im jeweils ersten Versuch macht mich 
ehrlich gesagt ziemlich stolz.

Wo würden Sie gerne leben?
Meine Heimat ist der wunderschöne Hamburger 
Westen. Meine Frau und ich sind hier aufgewachsen 
und wir wollen hier auch nicht weg. Ansonsten wür-
den wir uns aber in Skandinavien oder an der franzö-
sischen Atlantikküste sehr wohl fühlen.

Was bedeutet für Sie Lebensqualität?
Da die Arbeit einen großen Teil der Lebenszeit aus-
füllt, ist es von großer Bedeutung, dass man seinem 
Beruf mit Freude nachgehen kann. Echte Lebensquali-
tät beginnt für mich aber außerhalb der Arbeitszeit, mit 
Familie und Freunden, beim Sport, Essen oder Reisen. 

Wo und was möchten Sie in fünf Jahren sein?
Einen konkreten Plan gibt es nicht. Beruflich schaue 
ich immer nur von Jahr zu Jahr, da sich das Umfeld 
viel zu schnell ändern kann. Privat bin ich verheira-
tet und habe drei Kinder, große Veränderungen sind 
hier insofern erstmal nicht geplant.

Welche ist Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte?
Mir als Hamburger fällt da natürlich Helmut Schmidt 
ein, der als großer Politiker, Denker und Krisenma-
nager in Erinnerung bleibt. Er hat durch seine Ziel-
strebigkeit, seinen hohen Anspruch an sich selbst 
und seine Glaubwürdigkeit beeindruckt. Ansonsten 
bewundere ich Menschen, die gegen jeden Wider-
stand und trotz aller Risiken für Freiheit, Gerechtig-
keit oder das Wohl anderer gekämpft haben. 

Welches Buch lesen Sie zurzeit?
Rogue Lawyer von John Grisham.

Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
Meine Freizeit verbringe ich insbesondere mit mei-
nen drei Jungs. Die wenige verbleibende Zeit spie-
le ich mit Leidenschaft Fußball, mittlerweile bei den 
„Alten Herren“. Außerdem koche ich gerne.

Was ist Ihr Traum vom Glück?/Ihr Motto?
An allererster Stelle steht für mich die Gesundheit der 
Menschen, die ich liebe. Ansonsten setzt ein erfülltes 
Leben für mich voraus, dass man Ziele und Träume 
hat, für die es sich zu kämpfen lohnt. Dabei sollte man 
aber nie das Hier und Jetzt vergessen.

WP/StB Dipl.-Kfm. Achim 
Bagehorn studierte 2004 bis 2009 
BWL an der Universität Hamburg 
und an der Bordeaux Business 
School, Frankreich, mit den 
Schwerpunkten Bankbetriebslehre 
und Finanzierung sowie Revisions- 
und Treuhandwesen. Seit 2009 
ist er bei der KPMG AG WPG, NL 
Hamburg, im Bereich Financial Services tätig. Seit 2014 
ist er Steuerberater, am 21. Januar 2016 wurde er von der 
Wirtschaftsprüferkammer als Wirtschaftsprüfer bestellt.
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EINZIGARTIG ...

… ist unsere Erfahrung in der Versicherung für 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.
Seit mehr als 75 Jahren ist die Berufshaftpfl ichtversicherung für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater unser Geschäft. Ihre Ansprech-

partner sind sehr erfahren und hoch kompetent. In der Beratung passen wir den Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse und das 

individuelle Risiko aus Ihrer Praxis an. Bei allen Fragen zum Risiko und zum bestehenden Versicherungsumfang stehen wir Ihnen 

fl exibel und pragmatisch mit unserem Wissen zur Verfügung. In der Schadensbearbeitung treffen Sie auf unsere hoch motivierten und 

spezialisierten Juristen, die Sie bei der Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche unterstützen und bei berechtigten Schadens-

ersatzansprüchen mit Ihnen zusammen Lösungen mit Ihrem Mandanten suchen und fi nden. Damit kennen wir uns aus.

Versicherergemeinschaft für das 
wirtschaftliche Prüfungs- und Treuhandwesen
Allianz · AXA · ERGO 

Dotzheimer Str. 23 · 65185 Wiesbaden 

Tel.: +49 (0)6 11 / 3 96 06 - 0 

Fax: +49 (0)6 11 / 3 96 06 - 26 

E-Mail: vwi@versicherungsstelle-wiesbaden.de 

www.versicherungsstelle-wiesbaden.de
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